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1. eXecutive SuMMarY

das vorliegende forschungsvorhaben hatte die evaluierung der umsetzung und 

insbesondere der wirkungen des im Jahr 2005 beschlossenen Behindertengleich-

stellungspaketes (BgBl. i nr. 82/2005) zum ziel. weiters werden in der Studie die ver-

fassungsrechtliche anerkennung der gebärdensprache (art. 8 abs. 3 B-vg, eingeführt 

durch BgBl. i nr. 81/2005) und das Bundes-Behindertengleichstellungs-Begleitgesetz 

(BgBl. i nr. 90/2006), mit dem benachteiligende Bestimmungen in Berufsgesetzen 

beseitigt wurden, berücksichtigt. 

die Studie insgesamt wurde hierbei insbesondere von folgender fragestellung geleitet: 

„welche wirkungen haben die gesetzlichen Bestimmungen im Behindertengleichstel-

lungspaket auf die davon betroffenen Menschen, organisationen und unternehmen?“

Methodisch wurden 45 qualitative leitfadeninterviews mit vertreterinnen unterschied-

licher unternehmen, institutionen und organisationen, die entweder direkt von den 

gesetzlichen Änderungen betroffen sind oder gut über die wirkungen urteilen können, 

geführt. weiters wurden 687 Schlichtungswerberinnen und 220 Schlichtungspart-

nerinnen, die im untersuchungszeitraum zwischen Jänner 2006 und Juli 2010 ein 

Schlichtungsverfahren eingebracht haben bzw. zwischen Jänner 2009 und Juli 2010 als 

Partnerin in einem Schlichtungsverfahren involviert waren, mittels eines quantitativen 

erhebungsinstruments zu aspekten und wirkungen der Schlichtungsverfahren befragt.

die geführten interviews wurden aufgezeichnet, transkribiert und mittels nvivo, einer 

Software, welche die qualitative datenanalyse unterstützt, ausgewertet. die ergebnis-

se der Befragung der Schlichtungswerberinnen bzw.-partnerinnen wurden deskriptiv 

uni- und bivariat dargestellt.
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BgStg

im Bereich des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes (BGStG) ist sowohl aus 

der Sicht der Behindertenorganisationen als auch der vertreterinnen der Politik proble-

matisch, dass der mit dem BgStg geregelte diskriminierungsschutz „lediglich“ für die 

verwaltung des Bundes gilt bzw. den diskriminierungsfreien zugang zu dienstleistungen 

und gütern regelt, und für sie wichtige Bereiche, wie Bauordnung oder entsprechende 

teile der schulischen ausbildung, dem föderalistischen System entsprechend, länder-

spezifisch und somit unterschiedlich geregelt werden. 

weiters ist aus Sicht der Behindertenorganisationen problematisch, dass im gegensatz 

zum Behinderteneinstellungsgesetz (Beinstg) im rahmen des BgStg keine unterlas-

sungs- bzw. Beseitigungsansprüche hinsichtlich unterschiedlicher diskriminierungen 

bestehen und die höhe möglicher Schadenersatzzahlungen eher gering ist. in diesem 

zusammenhang zeigte sich ebenfalls, dass die hauptziele für die einleitung eines 

Schlichtungsverfahrens mehrheitlich in der konkreten Beseitigung einer diskriminierung 

sowie in der erlangung einer generellen verbesserung der Situation, auch für andere 

Menschen mit Behinderungen, lagen.

Schlichtungsverfahren

Das Schlichtungsverfahren, als wohl wesentlichstes Instrument im Behindertengleich-

stellungsrecht, wird durchgehend sehr positiv beurteilt. 

55% der Schlichtungswerberinnen und gar 71% der Schlichtungspartnerinnen gaben 

an, mit dem verfahren insgesamt sehr oder eher zufrieden zu sein. zudem konnte 

festgestellt werden, dass nach eigenen angaben, unternehmen und organisationen 

im Bereich des BgStg verhältnismäßig häufig durch das geführte Schlichtungsverfah-

ren stärker für die Belange von Menschen mit Behinderungen sensibilisiert wurden.
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verbandsklage

Die Verbandsklage als weiteres wesentliches Instrument des Behindertengleich-

stellungsrechts muss bis jetzt, aufgrund der tatsache, dass trotz bestehender fälle 

von Beeinträchtigung der allgemeinen interessen von Personen mit Behinderung, 

wie beispielsweise der fehlenden gleichstellung im privaten versicherungsbereich, 

keine verbandsklage durchgeführt wurde, in der derzeitigen Form als  wirkungslos 

betrachtet werden. 

Barrierefreiheit 

Es wird seitens der Befragten festgehalten, dass seit Inkrafttreten des BGStG, ein 

Problembewusstsein sowie eine Sensibilisierung für die Thematik “Barrierefreiheit“ 

in der Gesellschaft stattgefunden hat. 

dennoch scheint eine umsetzung von baulicher Barrierefreiheit im umfassenden Sinn 

teilweise am Know-how und - zumindest im hinblick auf ältere gebäude - auch an den 

Kosten zu scheitern. das Bewusstsein für Barrierefreiheit im nicht-baulichen Bereich, 

wie beispielsweise bei der (massenmedialen) Kommunikation und Barrierefreiheit für 

Menschen, die nicht durch einschränkungen des Bewegungsapparats behindert sind, 

ist deutlich weniger stark vorhanden. eine entsprechende umsetzung ist bestenfalls 

punktuell vorzufinden. 

Beinstg

die unmittelbar im zusammenhang mit der vorliegenden Studie stehenden mit 2006 

in Kraft getretenen Paragrafen zur gleichstellung und zum diskriminierungsschutz 

sowie die damit zusammenhängenden wirkungen in der arbeitswelt (v.a. § 7a-q), 

wurden seitens der interviewpartnerinnen, selbst bei konkreten fragen zum thema, 

kaum direkt angesprochen. 
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das Beinstg wird somit aus heutiger Sicht trotz der 2006 hinzugefügten Paragrafen 

zum diskriminierungsschutz nicht als antidiskriminierungsgesetz wahrgenommen. 

einzelne inhalte, wie beispielsweise die ausgleichstaxenregelung, dominieren in der 

wahrnehmung dieses gesetzes. 

Behindertenanwalt (BBg)

Die überwiegende Mehrzahl der Befragten beurteilt die Funktion des Behinder-

tenanwalts als positiv. 

Kritische aussagen kommen mehrheitlich von interessenvertretungen der Menschen 

mit Behinderung. einerseits erschließt sich aus ihrer Sicht der zusätzliche wert dieser 

funktionen nicht immer in einem überzeugenden ausmaß. andererseits sind die erwar-

tungshaltungen an den Behindertenanwalt zum teil vielfältiger als derzeit ausgestaltet. 

gebärdensprache (artikel 8 B-vg) 

Die verfassungsrechtliche Anerkennung der Gebärdensprache als eigenständige 

Sprache erzeugt laut den Befragten offenbar ein gewisses Maß an Sensibilisierung für 

die Anliegen von gehörlosen Menschen, ohne jedoch für sich genommen nachhaltige 

Wirkungen zu entfalten. 

Berufsgesetze 

der ansatz der Sammelnovelle wird von den befragten gruppen, die mit der thema-

tik vertraut waren, als richtig erachtet, obgleich die adaptionen an der oberfläche 

verblieben zu sein scheinen. 

gesamtresümee

abschließend kann auf Basis der in der vorliegenden Studie präsentierten ergebnisse 

und unter Berücksichtigung bereits vorliegender Studien zum thema festgestellt werden, 

dass das Behindertengleichstellungspaket insbesondere durch das instrument des 
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Schlichtungsverfahrens und der verpflichtung, diskriminierung und Benachteiligung 

aufgrund von Barrieren zu vermeiden, spürbare positive Wirkungen für Menschen mit 

Behinderung angestoßen hat. eine umfangreiche gleichstellung konnte allerdings 

bislang weder in der lebenswelt noch der arbeitswelt erreicht werden. 

eine verstärkte Informationsvermittlung und insbesondere die gezielte darstellung 

von Good-Practice-Beispielen im zusammenhang mit den themen Barrierefreiheit und 

Menschen mit Behinderung am arbeitsplatz könnten zusätzliche, positive effekte im 

Bereich der Bewusstseinsbildung sowie der gleichstellung schaffen. 

im Sinne einer intensivierung positiver wirkungen für Menschen mit Behinderung wird 

ein Ausbau der vorhandenen Instrumentarien des BGStG, beispielsweise über eine 

adaption der verbandsklage bzw. eine einführung von unterlassungs- und Beseiti-

gungsansprüchen, als sinnvoll erachtet. zudem wäre im Bereich der Bauordnungen und 

-gesetze, eine koordinierte abstimmung zwischen den Bundesländern mit dem ziel, 

eine vereinheitlichung der bestehenden regelungen herbeizuführen, wünschenswert.

handlungsempfehlungen 

aus den ergebnissen der vorliegenden evaluierung lassen sich folgende konkrete 

Handlungsempfehlungen ableiten, die in den jeweiligen Kapiteln näher erläutert sind: 

Handlungsempfehlung Schlichtungsverfahren 1: Beibehaltung und bessere Be-

kanntmachung des erfolgsmodells Schlichtungsverfahren. letzteres gilt insbesondere 

für gebiete außerhalb von Ballungszentren. 

Handlungsempfehlung Schlichtungsverfahren 2: nutzung der zur verfügung stehenden 

daten zur erstellung und Bekanntmachung von konkreten good- bzw. Best-Practice-

Publikationen erfolgreicher Schlichtungen für die wichtigsten themenfelder (Bildung,  
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gesundheit, verkehr, dienstleistungen, Beförderung, entlohnung, aus- und weiterbil-

dung etc.) sowie Behinderungsarten.

Handlungsempfehlung Schlichtungsverfahren 3: intensiverer austausch innerhalb 

des Bundessozialamts bei wiederkehrenden themen, Schlichtungspartnerinnen oder 

-werberinnen.

Handlungsempfehlung Schlichtungsverfahren 4: Beibehalten der Möglichkeit, eine 

Mediation durchzuführen, aber keine ausweitung der Bewerbung derselben.

Handlungsempfehlung Verbandsklage: um das instrument der verbandsklage im 

rahmendes gleichstellungsrechts für Menschen mit Behinderung zu  schärfen, wäre 

eine ausweitung der Klagemöglichkeit auf weitere verbände und eine reduktion des 

zustimmungsquorums des Bundesbehindertenbeirats zu empfehlen.

Handlungsempfehlung Rechtsfolgen 1: einführung eines Beseitigungs- und unterlas-

sungsanspruchs.

Handlungsempfehlung Barrierefreiheit 1: verstärkte zusammenarbeit zwischen den 

Bundesländern, um im rahmen der jeweiligen Bauordnungen und -gesetze einheitliche 

Kriterien zu erarbeiten, auf deren grundlage ein gebäude tatsächlich als barrierefrei 

im umfassenden Sinn gelten kann. 

Handlungsempfehlung Barrierefreiheit 2: Bemühungen verstärken, um das thema 

Barrierefreiheit in seiner vollen Breite und möglichst verpflichtend in die ausbildungen 

der relevanten Berufsgruppen zu integrieren. 

Handlungsempfehlung Barrierefreiheit 3: good-Practice-Beispiele für Barrierefreiheit 

aufzeigen und vermitteln, welchen nutzen dies für unterschiedliche Personengruppen hat. 
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Handlungsempfehlung BEinstG 1: verstärkt in die aus- und weiterbildung von Menschen 

mit Behinderung investieren, um objektiven Qualifikationsnachteilen bei Bewerbungs-

situationen entgegenzuwirken. 

Handlungsempfehlung BEinstG 2: erweiterten Kündigungsschutz für Menschen mit 

Behinderung überdenken und gegebenenfalls aufheben1.

Handlungsempfehlung BEinstG 3: good-Practice-Beispiele von Menschen mit Behin-

derung in unterschiedlichen Berufen und arbeitskontexten aufzeigen. 

Handlungsempfehlung Behindertenanwalt 1: nähere definition der tätigkeitsbereiche 

und handlungsschwerpunkte in abgrenzung zu anderen institutionen mit ähnlichen 

aufgabenfeldern.

Handlungsempfehlung Behindertenanwalt 2: Strategische Planung und Schwer-

punktsetzung der tätigkeiten des Behindertenanwalts einschließlich der nutzung 

erreichter ergebnisse und vorliegender Berichte zu Kommunikationszwecken im Sinne 

einer breiteren darstellung des handlungsbereichs (v.a. als Multiplikator von good-

Practice-ansätzen).

Handlungsempfehlung Gebärdensprache 1: eine intensivere Kommunikation der 

verantwortung der dienstleistungserbringerinnen für die verfügbarkeit von gebär-

densprachdolmetscherinnen sowie eine bessere informationsvermittlung hinsichtlich 

der Kostenübernahme, da sie  gem. BgStg einen barrierefreien zugang zu gütern und 

dienstleistungen gewährleisten müssen.

1 diese handlungsempfehlung wurde durch eine novellierung zum zeitpunkt der Berichtslegung bereits umgesetzt. gem. BgBl. 
i nr. 111/2010 art. 103 kommt mit der novellierung des Beinstg der besondere Kündigungsschutz (§ 8 abs. 2 bis abs. 4) für 
dienstverhältnisse mit behinderten arbeitnehmerinnen, die nach dem 1.1.2011 abgeschlossen wurden, für einen zeitraum von 4 
Jahren nicht zur anwendung.
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Handlungsempfehlung Gebärdensprache 2: ausarbeitung und umsetzung konzep-

tioneller grundlagen für die Bereitstellung von gebärdensprachdolmetscherinnen 

(flächendeckend vs. punktuell) für wichtige Sektoren (Bildung, gesundheit etc.).

Handlungsempfehlung Gebärdensprache 3: Möglichkeiten und förderungen für die 

aneignung von gebärdensprache auf pädagogische hochschulen erweitern. Quali-

tätsstandards in diesem Bereich implementieren.

Handlungsempfehlung Gebärdensprache 4: Sicherstellung der ausrichtung öffentlich-

rechtlicher Kommunikation an den Bedürfnissen gehörloser Menschen (z.B. unterti-

telung im orf).

Handlungsempfehlung Berufsgesetze 1: untersuchung und ggf. adaption der ausbil-

dungsregelungen und Berufszugangsvoraussetzungen der betroffenen Berufsgruppen 

im hinblick auf diskriminierende Sachverhalte.

Handlungsempfehlung Berufsgesetze 2: auswahl und Kommunikation bestehen der 

Beispiele bislang untypischer, beruflicher ausübung durch behinderte Personen (z.B. 

blinde/gehörlose lehrerinnen) als good-Practice, um Ängsten, vorurteilen und einwän-

den (z.B. im konkreten fall verminderte aufsichtsfähigkeit) konkret entgegenzutreten.

2. auSgangSSituation und ziele

2.1. ausgangssituation

die vorliegende Studie befasst sich in erster linie mit einer wirkungsorientierten eva-

luation des Behindertengleichstellungspaketes. dieses im Jahr 2005 beschlossene 

Paket umfasst in erster linie das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz, jene 

Bestimmungen des Behinderteneinstellungsgesetzes, die den Schutz vor diskrimi-
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nierung in der arbeitswelt regeln, sowie einige teile des Bundesbehindertengesetzes, 

insbesondere den Behindertenanwalt betreffend. weiters wird auf die verfassungsrecht-

liche anerkennung der gebärdensprache und des Bundes-Behindertengleichstellungs-

Begleitgesetzes eingegangen.

das thema gleichstellung von Menschen mit Behinderung und die sich daraus ent-

wickelnden gesetzlichen Bestimmungen sind schwerlich nur mit fokus auf einzelne 

gesetze zu verstehen. deshalb wird nachfolgend ein Überblick über entwicklungen 

gegeben, die dazu beigetragen haben, dass das später näher betrachtete Behinder-

tengleichstellungspaket in Kraft getreten ist. im anschluss wird im Kapitel 2.2 genauer 

auf die ziele der Studie fokussiert. 

der weg zum Behindertengleichstellungsgesetz in Österreich

die ergänzung des artikel 7 des B-vg mit den Sätzen: „niemand darf wegen seiner 

Behinderung benachteiligt werden. die republik (Bund, länder und gemeinden) 

bekennt sich dazu, die gleichbehandlung von behinderten und nichtbehinderten 

Menschen in allen Bereichen des täglichen lebens zu gewährleisten.“ (BgBi. i nr. 

87/1997) machte den schrittweisen Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik der 

republik Österreich sichtbar.

Bis zu diesem grundsatz der gleichbehandlung wurden Menschen mit Behinderung 

in Österreich, entsprechend einem sozialstaatlichen ansatz, als eine besondere Per-

sonengruppe gesehen, für die unterstützende dienste, Maßnahmen und institutionen 

geschaffen wurden. in diesem Sinne führt eine befragte Person beispielsweise aus: 

„wir haben vorher eher das Prinzip der positiven diskriminierung gehabt, wo z.B. sehr 

viel über lohnförderungen ausgelaufen ist […], die oft auch von den fördervorausset-

zungen so positioniert sind, dass es ausgleich einer Minderproduktivität ist und damit 

ein bisschen stärker defizitorientiert.“ (interview 35)
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im gegensatz hierzu wurde vor allem von nordeuropäischen Staaten ein ansatz der 

teilhabe verfolgt, im rahmen derer Menschen mit Behinderung nicht als eine besondere 

gruppe der Bevölkerung gesehen wurden, sondern als Menschen wie alle anderen. 

dementsprechend wurden allgemeine Strukturen und vorschriften so gestaltet, dass 

sie Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung beachten und den Personen ein nor-

males leben und die zugänglichkeit zu allen diensten, gebäuden, verkehrsmitteln, 

Kommunikation und allgemeinen institutionen sicherstellen (hofer et al. 2006, S. 15).

diese damals neue verfassungsbestimmung in Österreich brachte auch die novellie-

rung einer reihe von gesetzen mit sich. So wurden anfänglich durch eine novelle der 

nationalrats-wahlordnung und zivilprozessordnung verbesserungen für körper- und 

sinnesbehinderte Menschen geschaffen bzw. für gehörlose Menschen die Möglichkeit 

eröffnet, eine/n gebärdensprachdolmetscherin – unter Kostentragung durch den Bund 

– in anspruch zu nehmen (ebd. S. 17).

im Jahr 1999 kam es schließlich, nach durchforstung der rechtsordnung des Bundes 

auf Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung, zu insgesamt neun gesetzes-

änderungen. diese beseitigten jedoch nur einzelne bestehende Benachteiligungen 

und bezogen sich zudem nur auf eng umgrenzte lebensbereiche. aus diesem umstand 

heraus folgten forderungen seitens unterschiedlicher interessenvertretungen von Men-

schen mit Behinderung nach einem gleichstellungsgesetz, das für alle lebensbereiche 

gelten solle. Solcherart sollte die umsetzung des verfassungsrechtlichen diskriminie-

rungsverbots des art. 7 des B-vg in einfachgesetzliches recht gewährleistet werden. 

Behindertenpolitik im internationalen und europäischen Kontext

dem thema „chancengleichheit und rechte für Menschen mit Behinderung“ widmen 

sich internationale und europäische institutionen seit mehr als 40 Jahren.
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insbesondere die erklärung des Jahres 19812 zum internationalen Jahre der Behinderten 

durch die un-vollversammlung und das daraufhin verabschiedete weltaktionsprogramm 

für Behinderte3 bewirkte ein stärkeres interesse und eine intensivere Beteiligung der 

europäischen gemeinschaft an bzw. mit der thematik. in den 1980er Jahren und an-

fang der 1990er nahm der europäische rat eine reihe maßgeblicher erklärungen und 

entschließungen zu dem thema an, auf die im folgenden näher eingegangen wird. 

eine neue Strategie in der Behindertenthematik stellte die europäische Kommission 

1996 in ihrer Mitteilung „chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen“ vor (eu 

1996, S. 18). darin wurde die in den Mitgliedstaaten vorherrschende Benachteiligung 

von Menschen mit Behinderung im Bildungsbereich, in der arbeitswelt, bei Mobilität 

und zugang, im wohnraum sowie im fürsorgesystem betont. zweck der Mitteilung war, 

ein impulsgeber für einen rechtsbezogenen ansatz der chancengleichheit für Menschen 

mit Behinderungen zu sein. der geltungsraum sollte sowohl die Mitgliedsstaaten als 

auch die gemeinschaftsebene betreffen.

auch seitens der öffentlichen hand in Österreich wird die eu-Behindertenpolitik als 

maßgebender und positiver druck beurteilt, der neben den beharrlichen forderungen 

der Behindertenorganisationen zum wandel der vergangenen drei Jahrzehnte in Ös-

terreich geführt hat. So führt ein/e vertreter/in beispielsweise aus: „vorher waren wir 

rein reaktiv tätig. das Bundessozialamt hat gewartet, wenn einer kommt, der einen 

lohnkostenzuschuss für seinen Mitarbeiter mit Behinderung haben wollte, dann hat 

er ihn halt gekriegt oder nicht gekriegt. wie auch immer. Jetzt gibt es überhaupt keine 

reaktiven geschichten mehr, sondern jetzt versuchen wir, aktiv was zu ändern. indem 

Projekte aufgesetzt werden, die zum Beispiel zu einer besseren Qualifizierung führen 

sollen und die zum Beispiel leute heranführen sollen an den arbeitsmarkt.“ (interview 1)

2 http://www.un.org/esa/socdev/enable/disiydp.htm [zugriff am 22.12.2010]
3 es enthielt nicht nur wesentliche grundsätze in den Bereichen der Prophylaxe und rehabilitation, sondern bekräftigte das recht 

der Menschen mit Behinderung auf chancengleichheit und gleiche teilhabe.
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ein besonderer Schwerpunkt wird seitens der eu auf die Beschäftigung von Menschen 

mit Behinderung gelegt. eine reihe von leitlinien, empfehlungen und entscheidungen 

wurden diesbezüglich in den letzten 30 Jahren getroffen, die im Jahr 2000 in eine reihe 

von rechtsakten, die im rahmen eines „anti-diskriminierungspaketes“ beschlossen 

wurden, mündeten.

für das Behindertengleichstellungsrecht, das im zentrum der vorliegenden evaluierung 

steht, ist die richtlinie 2000/78/eg vom 27. november 2000 von Bedeutung. zweck 

dieser richtlinie war die Schaffung eines allgemeinen rahmens zur Bekämpfung der 

diskriminierung wegen religion oder weltanschauung, einer Behinderung, des alters oder 

der sexuellen ausrichtung in Beschäftigung und Beruf im hinblick auf die verwirklichung 

des grundsatzes der gleichbehandlung in den Mitgliedstaaten. die umsetzung dieser 

richtlinie sollte bis zum 2. dezember 2003 erfolgen. Bei diskriminierungen wegen des 

alters oder Behinderung gewährte der rat eine zusatzfrist von drei Jahren. ende 2006 

musste somit eine nationalstaatliche umsetzung erfolgt sein. Österreich setzte diese 

richtlinie mit der verabschiedung des Bundes-Behindertengleichstellungspaketes, 

das den fokus der vorliegenden Studie bildet, um.

das europäische Jahr der Menschen mit Behinderung

die eu rief das Jahr 2003 zum europäischen Jahr der Menschen mit Behinderung aus. 

dies fand nicht rein zufällig rund zehn Jahre nach der verabschiedung der „rahmen-

bestimmungen für die herstellung der chancengleichheit für Behinderte“4, seitens der 

un vollversammlung statt. inhalt dieser rahmenbestimmungen waren vor allem an die 

Mitgliedsstaaten gerichtete Bestimmungen zur Schaffung einer gleichberechtigten teil-

habe, der Sensibilisierung der allgemeinheit über rechte, Bedürfnisse und das Potenzial 

von Menschen mit Behinderung, die gewährleistung der medizinischen versorgung 

sowie rehabilitationsdiensten, die Bereitstellung von unterstützungsdiensten, die 

Schaffung einer behindertengerechten umwelt, das Sicherstellen, dass Bildung von  

4 http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r096.htm [zugriff am 22.12.2010]
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Menschen mit Behinderung ein integrierender Bestandteil des Bildungssystems ist 

sowie Menschen mit Behinderung chancengleichheit auf dem arbeitsmarkt zu bieten, 

um nur einige Punkte zu nennen.

der fokus des europäischen Jahres der Menschen mit Behinderung lag vordergründig auf 

der Sensibilisierung für die rechte und den diskriminierungsschutz dieser Menschen-

gruppe. darüber hinaus sollte der erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedsstaaten 

und der zusammenarbeit der wichtigsten Beteiligten, wie entscheidungsträgerinnen, 

Sozialpartnerinnen, ngos/nPos, Sozialdienste und interessenvertretungen, gefördert 

und eine positive darstellung der Menschen mit Behinderung in den vordergrund 

gerückt werden.

daran angelehnt wurden in Österreich für das Jahr 2003 folgende Schwerpunkte festgelegt:

 » Sensibilisierung der Bevölkerung für ein verändertes Bild von Menschen mit 

Behinderungen

 » erstellung eines Berichtes der Bundesregierung über die lage der behinderten 

Menschen in Österreich

 » Beschäftigungsoffensive der Bundesregierung für Menschen mit Behinderungen 

(„Behindertenmilliarde“)

 » Barrierefreiheit im umfassenden Sinn

 » zehn Jahre reform der Pflegevorsorge

 » gleichstellung von Menschen mit Behinderungen

 

zudem wurden im regierungsprogramm der österreichischen Bundesregierung für die 

XXii gesetzgebungsperiode folgende ziele zum thema „Menschen mit Behinderung“ 

festgehalten:

 » erarbeitung eines Behindertengleichstellungsgesetzes

 » durchforstung der Berufsausbildungs-, ausübungs- und zugangsgesetze auf 
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diskriminierung behinderter Menschen

 » Barrierefreie nutzung bei um- und neubauten im gesamten öffentlichen Bereich

 » Barrierefreier zugang zum e-government und e-learning

 » verbesserung der voraussetzungen für gebärden- und lautsprache 

die endgültige gesetzliche umsetzung dieser vorhaben erfolgte rund zwei Jahre später. 

vor allem der umstand, dass die Behindertenpolitik eine Querschnittsmaterie darstellt, 

die alle lebensbereiche umfasst und von der alle gebietskörperschaften und viele 

interessenvertretungen betroffen sind, führte oft zu unterschiedlichen Standpunkten, 

die sich zum teil diametral gegenüberstanden. insbesondere die im erstentwurf enthal-

tene verfassungsbestimmung führte zu Protesten bei den ländern, die dies als eingriff 

in ihre verfassungsrechtlich zugesicherten Kompetenzen sahen (hofer et al. 2006). 

die forderung der Behindertenverbände nach der Möglichkeit einer verbandsklage 

wurde vom Bundesministerium für wirtschaft und arbeit sowie interessenvertretungen 

der arbeitgeberinnen abgelehnt. ebenso wurde die forderung nach einem Beseitigungs- 

und unterlassungsanspruch von wirtschaftsseite abgelehnt. 

Schlussendlich trat das Behindertengleichstellungspaket mit 1. Jänner 2006 in Kraft. 

die wesentliche zielsetzung des Paketes ist die verhinderung und Beseitigung von 

diskriminierungen von Menschen mit Behinderung in allen lebensbereichen und die 

ermöglichung einer gleichberechtigten gesellschaftlichen teilhabe in der lebens- und 

arbeitswelt.

Behindertenpolitik im Kontext der un-Behindertenrechtskonvention 

das Jahr 2006 war auch auf ebene der un ein maßgebendes Jahr im rahmen der 

Behindertenpolitik. am 13. dezember 2006 wurde von den vereinten nationen eine 

„Konvention über die rechte von Menschen mit Behinderungen“ (un-BrK) beschlos-

sen. damit wurde ein abkommen zum Schutz und zur Stärkung der rechte und würde 
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von Menschen mit Behinderungen verabschiedet. Österreich hat dieses abkommen 

am 9. Juli 2008 für den eigenen wirkungsbereich ratifiziert (BgBl. iii nr. 155/2008). 

als folge der ratifizierung gilt es seitdem, die entsprechenden völkerrechtlichen ver-

pflichtungen in nationales recht umzusetzen und zu vollziehen. diese verpflichtung gilt 

gleichermaßen aus Sicht der verwaltung für Bund, länder und gemeinden sowie auf der 

anderen Seite für den Bereich der rechtsprechung. grundlegendes ziel ist somit, die 

Standards bzw. verpflichtungen, die mit der Konvention einhergehen, zu gewährleisten 

bzw. wo notwendig in umsetzung zu bringen. in den 50 artikeln der Konvention und 18 

artikeln des fakultativprotokolls werden neben formaler Bestimmungen (beispielweise 

im zusammenhang mit Überwachung und zuständigkeit) die inhaltlichen grundsätze 

bzw. voraussetzungen definiert. diese betreffen eine reihe von themen. So werden 

neben grundsätzlicher gleichberechtigungs- und diskriminierungsaspekte ebenfalls 

bestimmte gruppen (frauen und Kinder mit Behinderung) sowie Sektoren (gesundheit, 

Bildung) behandelt. 

als Konsequenz der un-Behindertenrechtskonvention wurde durch eine anpassung des 

Bundesbehindertengesetzes ein unabhängiger und weisungsfreier ausschuss für die 

Überwachung der einhaltung der un-Behindertenrechtskonvention in angelegenheiten 

geschaffen, die in gesetzgebung und vollziehung Bundessache sind. dieser Monitoring-

ausschuss holt anlassbezogen Stellungnahmen von organen der verwaltung ein, gibt 

konventionsrelevante empfehlungen und Stellungnahmen ab und berichtet regelmäßig 

dem Bundesbehindertenbeirat sowie de facto dem Sozialminister. im oktober 2010 

wurde der erste Staatenbericht über die innerstaatliche umsetzung der Konvention an 

die vereinten nationen übermittelt (BMaSK 2010). in weiterer folge ist vorgesehen, auf 

den bisherigen ergebnissen aufbauend einen „nationalen aktionsplan für Menschen 

mit Behinderungen 2011 – 2020“ zu erstellen (BMaSK 2010).
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2.2. ziele der Studie 

ausgehend von den vorab dargelegten entwicklungen der Behindertenpolitik auf ös-

terreichischer, europäischer und internationaler ebene ist das ziel der vorliegenden 

Studie die evaluierung der umsetzung und insbesondere der wirkungen des Behin-

dertengleichstellungspaketes bzw. ihm zugrunde liegender gesetze:

 » Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz – BgStg

 » Behinderteneinstellungsgesetz – Beinstg

 » Bundesbehindertengesetz – BBg

 

das forschungsvorhaben wurde hierbei insbesondere von folgender fragestellung 

geleitet: 

„Welche Wirkungen haben die gesetzlichen Bestimmungen im Behindertengleichstel-

lungspaket auf die davon betroffenen Menschen, Organisationen und Unternehmen?“

die näher betrachteten Betroffenen sind Menschen mit Behinderung, Schlichtungs-

partnerinnen in der arbeitswelt und im täglichen leben sowie vertreterinnen der 

verwaltung und Politik. 

im fokus der vorliegenden evaluierung steht also erstens die identifikation von wir-

kungen, die auf Basis der genannten gesetzlichen Änderungen entstanden, und zweitens 

eine analyse, inwiefern diese wirkungen mit der intention des gesetzgebers in einklang 

stehen. folgende Subfragestellungen werden hierbei berücksichtigt: 

 » wie werden die wirkungen der gesetzlichen Änderungen von den wesentlichen 

akteuren beurteilt? 

 » Sind die wirkungsziele mit den geltenden regelungen erreicht worden?
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 » Sind zusatzeffekte aufgetreten? falls ja: welche?

 » Besteht ein Bedarf an erweiterungen? falls ja: welcher?

 » haben sich die regelungen als praktikabel erwiesen?

 » Besteht ein novellierungs- oder aufhebungsbedarf?

nachfolgendes Kapitel 3 widmet sich nunmehr den gesetzlichen grundlagen, die anstoß 

für die gleichstellung sein sollen. 

3. geSetzliche grundlagen

auf der grundlage des verfassungsrechtlichen gleichheitssatzes (art. 7 abs. 1 B-vg) sind 

der Bund, die Bundesländer und die gemeinden verpflichtet, die gleichbehandlung von 

behinderten und nichtbehinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen lebens 

zu gewährleisten. im aktuellen regierungsprogramm der XXiv. gesetzgebungsperiode 

ist eine umfassende evaluierung und weiterentwicklung des Behindertengleichstel-

lungsrechtes vorgesehen (BKa 2008). 

Kern der evaluierung ist das sogenannte Behindertengleichstellungspaket, das ein 

umfassendes diskriminierungsverbot für behinderte Menschen und deren angehörige 

in Österreich bieten soll und mit dem auch die eu-richtlinie 2000/78/eg (aBl. nr. l 

303/16), die diskriminierungen in Beschäftigung und Beruf verbietet, in österreichisches 

Bundesrecht umgesetzt wird. neben der einführung des Bundes-Behindertengleich-

stellungsgesetzes sah dieses Paket Änderungen mehrerer bestehender gesetze vor 

(u.a. Behinderteneinstellungsgesetz, Bundesbehindertengesetz). die grundlegende 

zielsetzung dieses umfassenden gesetzespaketes stimmt mit jener der un-Behin-

dertenrechtskonvention überein. diskriminierungen von Menschen mit Behinderung 

sollen beseitigt bzw. verhindert und damit ihre gleichberechtigte teilhabe am leben 

in der gesellschaft gewährleistet werden (BMaSK 2010).
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die Kurzbeschreibungen nachstehender gesetze sollen einen kompakten Überblick über 

den norminhalt dieser Bestimmungen liefern, deren wirkungsevaluierungsergebnisse 

in Kapitel 5 dargestellt und in Kapitel 6 resümiert werden: 

 » Bundesgesetz über die gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (kurz: 

Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz – BgStg) 

 » Behinderteneinstellungsgesetz (Beinstg)

 » Bundesbehindertengesetz (BBg)

 » Bundes-Behindertengleichstellungs-Begleitgesetz

3.1. Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz

am 1. Jänner 2006 trat in Österreich das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz 

(BgBl. i nr. 82/2005) in Kraft. ziel dieses Bundesgesetzes ist es, die diskriminierung von 

Menschen mit Behinderungen „im täglichen leben“ zu beseitigen oder zu verhindern 

und damit ihre gleichberechtigte teilhabe am leben in der gesellschaft zu gewähr-

leisten sowie ihnen eine selbstbestimmte lebensführung zu ermöglichen (§ 1 BgStg).

das BgStg enthält ein diskriminierungsverbot für private rechtsverhältnisse des tägli-

chen lebens, das den zugang zu und die versorgung mit gütern und dienstleistungen, 

die der Öffentlichkeit zur verfügung stehen, sowie den Bereich der Bundesverwaltung 

umfasst (§ 2 BgStg). es verbietet unmittelbare und mittelbare diskriminierungen sowie 

Belästigungen in allen lebensbereichen (§§ 4 und 5 BgStg). Bestimmte angehörige 

unterliegen ebenfalls diesem Schutz, um die diskriminierung aufgrund familiärer 

Beziehungen (z.B. familie erhält keinen Mietvertrag, da diese ein behindertes Kind 

hat) verhindern (§ 4 BgStg). 

vor allem Barrieren und weitere mittelbare diskriminierungen können laut gesetz 

rechtsfolgen haben, wenn ihre Beseitigung zumutbar und unter keinen unverhält-
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nismäßigen Belastungen erfolgen kann (§ 6 BgStg). diese rechtsfolgen umfassen die 

verpflichtung, materiellen oder immateriellen Schadenersatz zu leisten (§ 9 BgStg). 

ansprüche aus diesem gesetz sind gerichtlich (bzw. im Bund über die amtshaftung) 

geltend zu machen (§ 19 BgStg). davor muss jedoch beim Bundessozialamt ein 

Schlichtungsverfahren durchgeführt werden, wobei eine Mediation angeboten werden 

soll (§§ 14 bis 16 BgStg). die betroffenen Personen müssen die diskriminierung nicht 

beweisen, sondern lediglich glaubhaft machen (§ 12 BgStg). 

Über die rechtsfolgen im individuellen diskriminierungsfall hinaus sieht das BgStg ein 

weiteres instrument vor, das einsatz finden kann, wenn die vermutung besteht, dass 

die allgemeinen interessen der Menschen mit Behinderung wesentlich und dauerhaft 

beeinträchtigt werden. die Österreichische arbeitsgemeinschaft für rehabilitation (Öar) 

kann in diesem fall infolge des gesetzes nach empfehlung des Bundesbehinderten-

beirates, die mit zweidrittelmehrheit erfolgen muss, eine sogenannte verbandsklage 

mit dem ziel der feststellung der diskriminierung einbringen (§ 13 BgStg). auch im 

falle einer verbandsklage muss ein Schlichtungsverfahren verpflichtend vorgehen. 

zu den verpflichtungen, die sich der Bund durch die Bestimmungen des BgStg 

selbst auferlegt hat bzw. die verkehrsbetreiberinnen betreffen, gehört die verpflich-

tung, etappenpläne für den abbau von Barrieren im verkehrsbereich und bei Bun-

desgebäuden zu erstellen (§§ 8 und 19 BgStg)5. in diesem zusammenhang gelten 

Übergangsbestimmungen von bis zu 10 Jahren für die Beseitigung von Barrieren im 

verkehrsbereich und bei Bauwerken, die vor dem inkrafttreten des gesetzes bewilligt 

bzw. zugelassen wurden (§ 19 BgStg). diese Bestimmungen gelten allgemein für den  

5 im zeitraum der Berichterstellung erfolgte eine novellierung des BgStg. die gesetzesänderung konnte jedoch nicht in den Be-
richt aufgenommen werden. die für diesen Bereich geltende Änderung besagt: „alle Bundesministerien, der Präsident bzw. die 
Präsidentin des verfassungsgerichtshofes, des verwaltungsgerichtshofes, des rechnungshofes, des nationalrates und des Bun-
desrates sowie die volksanwaltschaft haben den für ihren zuständigkeitsbereich bis 31. dezember 2010 erstellten teiletappen-
plan auf ihrer homepage kundzumachen. wenn der teiletappenplan kundgemacht ist, liegt eine mittelbare diskriminierung im 
Sinne des § 5 abs. 2 wegen baulicher Barrieren in vom Bund genutzten gebäuden nur vor, soweit die Beseitigung der Barrieren 
in diesem teiletappenplan vorgesehen ist und bis zum 31. dezember 2019 noch nicht umgesetzt wurde. (BgBl. i nr. 111/2010)
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Bund und Betreiberinnen entsprechender verkehrsanlagen, ohne dabei konkrete 

Sanktionsmöglichkeiten vorzusehen.

3.2. Behinderteneinstellungsgesetz

während das BgStg diskriminierungsschutz „im täglichen leben“ vorsieht, findet 

das Behinderteneinstellungsgesetz in der arbeitswelt anwendung. es trat im Jahr 

1970 (damals noch unter der Bezeichnung invalideneinstellungsgesetz) in Kraft 

(BgBl. nr. 22/1970) und wurde seitdem zahlreichen novellierungen unterzogen. 

der zweck des Beinstg ist die möglichst weitgehende eingliederung von Menschen 

mit Behinderung in das erwerbsleben und beruht dahingehend wesentlich auf drei 

Säulen: der Beschäftigungspflicht zur einstellung begünstigter Behinderter für dienst-

geber mit zumindest 25 dienstnehmern (§ 1 Beinstg), der förderung der beruflichen 

eingliederung von Menschen mit Behinderung über Mittel des ausgleichstaxfonds 

(§ 10a Beinstg) und dem erhöhten Kündigungsschutz begünstigter Behinderter  

(§ 8 Beinstg).

im zuge des Behindertengleichstellungspaketes 2006 wurde das diskriminierungs-

verbot aufgrund von Behinderung in der arbeitswelt aufgenommen. So wurden manche 

weiter oben im zusammenhang mit dem BgStg bereits erwähnte inhalte ebenfalls im 

Beinstg für den Bereich der arbeitswelt analog bzw. vergleichbar definiert. dies be-

trifft unter anderem den geltungsbereich (§ 7a Beinstg), den diskriminierungsschutz 

mit einer aufzählung typischer diskriminierungssituationen, in denen der Schutz 

besonders gilt (§§ 7b bis 7d Beinstg), den Schutz der angehörigen (§ 7b Beinstg), die 

zumutbarkeitsbestimmungen (§ 7c Beinstg), die rechtsfolgen (§§ 7e bis 7i Beinstg), 

den verfahrensweg (§§ 7k bis 7n Beinstg), das Schlichtungsverfahren inkl. allfälliger 

Mediation (§§ 7k bis 7o Beinstg) und die Beweislast (§ 7p Beinstg). die gleichbe-

handlung im arbeitsleben in der land- und forstwirtschaft regelt § 24a bzw. werden 

die einzelnen Bestimmungen in den §§ 24b bis 24f näher ausgeführt. 



geSetzliche grundlagen geSetzliche grundlagen

41

insgesamt ist vieles analog zum BgStg geregelt. wesentliche ausnahmen sind, dass 

es im Beinstg keine Übergangsbestimmungen gibt und erfüllungsansprüche geltend 

gemacht werden können.

eine weitere Änderung betrifft die aktualisierung des Behindertenbegriffs (§ 3 Beinstg) 

in anlehnung an den neuen Begriff des § 3 BgStg: „[…] ist die auswirkung einer nicht 

nur vorübergehenden körperlichen, geistigen oder psychischen funktionsbeeinträch-

tigung oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen, die geeignet ist, die teilhabe am 

arbeitsleben zu erschweren.“ damit ist die definition hinsichtlich Behinderung nicht 

auf die Beeinträchtigung selbst, sondern auf ihre auswirkung ausgerichtet, womit der 

soziale aspekt im gegensatz zur früheren medizinischen charakteristik die dominie-

rende Stellung einnimmt.

die verpflichtung für dienstgeberinnen zu angemessenen vorkehrungen und för-

dermaßnahmen für beschäftigte Menschen mit Behinderung ist eine weitere konkrete 

adaption im Beinstg. die Maßnahmen betreffen den zugang zu Beschäftigung, die 

ausübung des Berufes, den beruflichen aufstieg sowie die teilnahme an aus- und 

weiterbildungsmaßnahmen für Menschen mit Behinderung. eine entsprechende ver-

hältnismäßigkeit soll hierbei in Betracht gezogen werden, wenn fördermaßnahmen oder 

sonstige vorschriften eine etwaige Belastung ausreichend kompensieren. Sanktions-

möglichkeiten für den fall, dass dienstgeberinnen die entsprechenden Maßnahmen 

nicht treffen, sind keine vorgesehen (§ 6 Beinstg).

3.3. Bundesbehindertengesetz – Behindertenanwalt

das Bundesbehindertengesetz (BBg) ist im Jahr 1990 in Kraft getreten und regelt diverse 

Maßnahmen (von der einrichtung eines Bundesbehindertenbeirats bis zu konkreten 

Bestimmungen zum Behindertenpass und zu Blindenführhunden), die als gemeinsa 
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mes ziel die bestmögliche teilnahme am gesellschaftlichen leben für Menschen mit 

Behinderung haben (§ 1 BBg). 

als wesentliche Änderung im rahmen des Behindertengleichstellungspaketes ist 

die einrichtung eines anwalts bzw. einer anwältin für gleichbehandlungsfragen für 

Menschen mit Behinderungen (Behindertenanwalt) durch das zuständige ressort 

(zum damaligen zeitpunkt das BMSg, nun das BMaSK) (§ 13b BBg). das gesetz ent-

hält weiters angaben zu aufgaben (§ 13c BBg), zur Bestellung (§ 13d BBg) sowie zu 

geschäftsführung und Kostenübernahme im zusammenhang mit dieser Stelle (§ 13e 

BBg). grundsätzlich gehören zu den wesentlichen aufgaben des Behindertenanwalts 

Beratung und unterstützung von Personen, die sich im Sinne des BgStg oder der §§ 

7a bis 7q des Beinstg diskriminiert fühlen. weitere Möglichkeiten dieser weisungsfrei 

eingerichteten Position liegen in der abfassung von Berichten und der abgabe von emp-

fehlungen im zusammenhang mit diskriminierung von Menschen mit Behinderungen.

3.4. artikel 8 des Bundesverfassungsgesetzes

Mit dem gleichstellungspaket wurde auch die österreichische gebärdensprache im 

rahmen einer novelle zum Bundesverfassungsgesetz als eigenständige Sprache 

anerkannt (art. 8 abs. 3 B-vg, eingeführt durch BgBl. i nr. 81/2005.). näheres soll 

entsprechend dieser Bestimmung in weiteren gesetzen geregelt werden. 

3.5. Bundes-Behindertengleichstellungs-Begleitgesetz

im anschluss an das Behindertengleichstellungspaket wurde das Bundes-Behinder-

tengleichstellungs-Begleitgesetz verabschiedet (BgBl. i nr. 90/2006)

dabei handelt es sich um ein Bündelgesetz, das z.B. das Beamten-dienstrechtsgesetz 

1979, das richterdienstgesetz und das vertragsbedienstetengesetz 1948 betrifft und 
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mit dem berufliche zugangsbarrieren und diskriminierende gesetzesbestimmungen, 

insbesondere im Bereich des dienst- und Berufsrechts, beseitigt werden.

4. MethodiScheS vorgehen

wie in Kapitel 2.2 dargestellt, ist die forschungsleitende hauptfrage: „welche wir-

kungen haben die gesetzlichen Bestimmungen im Behindertengleichstellungspaket 

auf die davon betroffenen Menschen, organisationen und unternehmen?“

zur identifizierung der wirkungen wurden, abgesehen von einer Sekundärmaterial-

analyse und der Berücksichtigung einer beim Bundessozialamt erstellten datenbank 

zu allen durchgeführten Schlichtungsfällen, zwei Primärerhebungen durchgeführt. 

zum einen wurden im rahmen einer qualitativen erhebung vertreterinnen unter-

schiedlicher unternehmen, institutionen und organisationen befragt, die entweder 

direkt von den gesetzlichen Änderungen betroffen sind oder gut über die wirkungen 

urteilen können. die konkrete vorgehensweise ist unten in Kapitel 4.2 beschrieben. 

zum anderen wurden jene Personen befragt, die bisher an einem Schlichtungsver-

fahren teilgenommen hatten. dies waren einerseits die Schlichtungswerberinnen, die 

sich in irgendeiner weise diskriminiert fühlten, und andererseits die Schlichtungspart-

nerinnen, denen eine diskriminierung vorgeworfen wurde. der starke fokus auf das 

Schlichtungsverfahren liegt darin begründet, da es ein zentrales instrument der hier 

behandelten gesetzesmaterie ist und zudem eine notwendige voraussetzung für eine 

allfällige Klage bei den ordentlichen gerichten darstellt. Somit müssen alle fälle von 

diskriminierung, die nicht rein privat gelöst werden, irgendwann zur Schlichtungsstelle 

kommen. die konkrete vorgehensweise dieser quantitativen erhebung wird im nach-

folgenden Kapitel 4.1 beschrieben.
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4.1. Quantitative erhebung 

die Schlichtungswerberinnen und die Schlichtungspartnerinnen wurden jeweils mit-

tels eines schriftlichen fragebogens mit überwiegend geschlossenen fragen befragt. 

Seit der einführung des Schlichtungsverfahrens mit 01.01.2006 gab es mit Stand 

30.04.2011 877 Schlichtungsverfahren. 95% dieser fälle waren mit dem Stichtag 

abgeschlossen.

aufgrund des zeitlichen rahmens der Studie flossen nur jene fälle in die auswertung 

ein, die zwischen 01.01.2006 und 30.06.2010 eingebracht wurden. dabei handelt es 

sich um 732 Schlichtungsfälle, die  somit die grundgesamtheit der durchgeführten er-

hebung darstellen. an jedem Schlichtungsfall war jedenfalls ein/e Schlichtungswerber/

in und ein/e Schlichtungspartner/in beteiligt.

erhebungsinstrument

als erhebungsinstrument wurden schriftliche fragebögen mit überwiegend geschlosse-

nen fragen eingesetzt6. der fragebogen für Schlichtungswerberinnen unterschied sich 

lediglich in geringem ausmaß vom fragebogen, der an die Schlichtungspartnerinnen 

ausgesendet wurde. einige fragen konnten sinnvollerweise nur jeweils einer der beiden  

gruppen gestellt werden und die fragen zur Soziodemografie bzw. der Struktur der 

betroffenen unternehmen waren ebenfalls unterschiedlich. 

grundsätzlich basierte der aufbau des fragebogens auf folgenden fragen und orientiert 

sich am in abbildung 1 dargestellten ablaufschema: 

6 die beiden fragebögen sind dem anhang beigefügt.
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 » was passierte vor dem Schlichtungsverfahren? warum wurde es eingeleitet?

 » wie wird das instrument Schlichtungsverfahren wahrgenommen? 

 » Sind die Beteiligten am verfahren mit dem Schlichtungsverfahren zufrieden? 

 » welche Konsequenzen haben die ergebnisse der verfahren? 

 » gibt es unterschiede nach Behinderungsart; diskriminierungstatbestand?  

Branche?

 

dementsprechend konzentriert sich der fragebogen, neben allgemeinen statistischen 

daten zur Person bzw. organisation, auf die wesentlichen interessensbereiche im umfeld 

des Schlichtungsverfahrens, die nicht durch die beim Bundessozialamt geführte daten-

bank erfasst werden. So wurde erstens die Situation im vorfeld des verfahrens inkl. der 

ziele und der einschätzung des verhältnisses der Beteiligten abgefragt. zweitens wurde 

auf die zufriedenheit mit dem verfahren selbst und den damit zusammenhängenden 

aspekten fokussiert und drittens wurden fragen zur einschätzung der unmittelbaren 

ergebnisse sowie der langfristigen Konsequenzen gestellt. 
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abbildung 1: Schema für die fragebogenerstellung

Diskriminierung  im 
Alltag/am Arbeitsplatz

Situation vor Schlichtungsverfahren 
Streit/Diskussion/Konflikt/Lösungsversuc
he

Schlichtungsverfahren

Schlichtungsw
erber(diskrim

inierte Person)

Schlichtungspartner(verursachende Person/O
rganisation)

Ergebnis

Weiterer Verlauf 
/Konsequenzen

Welcher Kontext?                      
=> Datenbank + 
Befragung

Was war vorher?                       
=> Befragung 

Wie wird das Verfahren 
beurteilt?  Ablauf?, 
Dauer? Ort? 
Objektivität? 
Berücksichtigung von 
Interessen?      
=> Befragung 

Einigung ja/nein?                        
=> Datenbank 
Zufriedenheit                           
=> Befragung

Konsequenzen im 
Einzelfall? Generell? 
Wirkungen im 
Unternehmen/NPO?                        
=> Befragung



MethodiScheS vorgehen MethodiScheS vorgehen

47

um das gros der Schlichtungswerberinnen erreichen zu können, wurde bei der er-

stellung des fragebogens auf hohe verständlichkeit bei gleichzeitiger hinreichender 

Präzision der Begriffe geachtet. die im BMaSK angesiedelte Steuergruppe mit vertre-

terinnen unterschiedlicher verwaltungsbereiche und vertreterinnen unterschiedlicher 

interessenvertretungen von Menschen mit Behinderung hatte bei einem treffen im 

oktober 2010 ausführlich die Möglichkeit feedback, und Überarbeitungswünsche 

zum fragebogen zu geben. 

ablauf der erhebung

im zeitraum von 15. oktober 2010 bis 15. november 2010 wurde die postalische erhebung 

durchgeführt. zur wahrung der anonymität der Beteiligten am Schlichtungsverfahren 

wurden die fragebögen vom Bundessozialamt verschickt. in einem gemeinsamen 

Begleitbrief wurde das vorgehen erläutert und Kontaktpersonen für fragen angeführt.

wie erwähnt, umfasste die grundgesamtheit insgesamt 732 Schlichtungsfälle. es 

waren allerdings teilweise die gleichen Schlichtungswerberinnen bzw. die gleichen 

Schlichtungspartnerinnen involviert. diesem umstand wurde insofern rechnung getra-

gen, als jede/r Schlichtungswerber/in bzw. jede/r Schlichtungspartner/in nur einmal 

angeschrieben wurde. Sofern sie/er an mehreren Schlichtungsverfahren beteiligt 

war, wurde sie/er gebeten, sich auf das letzte verfahren zu konzentrieren. im falle der 

Schlichtungswerberinnen wurden solcherart 687 Personen angeschrieben, die innerhalb 

des zeitraums Jänner 2006 bis Juli 2010 ein Schlichtungsverfahren eingebracht hatten. 

Bei den Schlichtungspartnerinnen konnten nur jene Personen angeschrieben werden, 

die bei einem Schlichtungsverfahren zwischen Jänner 2009 und Juli 2010 involviert 

waren. Kontaktdaten von Schlichtungspartnerinnen bei früheren verfahren lagen dem 

Bundessozialamt nicht vor. 
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der endgültige rücklauf der fragebögen ist in der untenstehenden tabelle zu entnehmen.

tabelle 1: rücklauf fragebögen

versandt unzustellbar zusätzlich rücklauf %

Schlichtungswerberinnen 687 387 158 224 34%

Schlichtungspartnerinnen 220 179 / 74 36%

Mit jeweils rund einem drittel aller Befragten antwortete eine ausreichende anzahl an 

Personen für eine sinnvolle auswertung. Bei den Schlichtungswerberinnen war aufgrund 

des hohen involvements ursprünglich mit einem etwas höheren rücklauf gerechnet 

worden. Bei den Partnerinnen kann der rücklauf von mehr als einem drittel als sehr 

positiv gesehen werden. 789

auswertung

die Stichprobe wurde anhand der vom Bundessozialamt zur verfügung gestellten 

daten zur grundgesamtheit (datenbank) auf repräsentativität hinsichtlich wesentli-

cher Merkmale überprüft und die ergebnisse der Befragung deskriptiv uni- und biva-

riat dargestellt. in einigen relevanten fällen wurden zusätzlich statistische tests auf 

signifikante unterschiede durchgeführt. 

die ergebnisse wurden in Bezug zu den aussagen aus den qualitativen interviews 

(siehe Kapitel 4.2) gesetzt und gemeinsam zur Beantwortung der forschungsleitenden 

fragen herangezogen. 

eine weiterführende multivariate auswertung konnte aus ressourcengründen nicht 

durchgeführt werden. 

7 diese zahl setzt sich zusammen aus: 8 Personen, die verstorben sind; 6 Personen, die verzogen sind; 20 Personen wurden 
lediglich beraten und haben keine Schlichtung beantragt und 2 fälle, die doppelt verschickt wurden

8 wurden von Schlichtungswerberinnen zusätzlich angefordert, die mehrere Schlichtungen durchführten und sind zu den 687 
verschickten fragebögen hinzuzuzählen.

9 17 Personen sind nicht mehr im unternehmen tätig bzw. der fragebogen konnte nicht an sie zugestellt werden.
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4.2. Qualitative erhebung

Mittels qualitativer leitfadeninterviews wurden Personen aus dem Bereich „Politik und 

verwaltung“, „interessenvertretung und Behindertenorganisationen“ sowie „öffentliche 

und private unternehmen“, die mit der gesetzesmaterie vertraut sind, zur intention, 

der umsetzung und den wirkungen der betrachteten normen befragt. Solcherart sollten 

jene Personen, die am ehesten die wirkungen der konkreten regelungen abschätzen 

können, gelegenheit bekommen, ihre Sichtweise einzubringen und vorschläge für eine 

eventuelle novellierung abzugeben.

vorschläge und empfehlungen für potenzielle interviewpartnerinnen wurden seitens 

der Steuergruppe sowie des Bundesministeriums für arbeit, Soziales und Konsumen-

tenschutz und einiger Behindertenorganisationen abgegeben. 

erhebungsinstrument

das erhebungsinstrument war ein interviewleitfaden, der sich strukturell und thematisch 

an den zu evaluierenden gesetzen orientierte. die fragen waren offen formuliert und 

wurden lediglich als gerüst verwendet. die befragten Personen wurden hinsichtlich des 

gesprächsflusses möglichst wenig beeinflusst. es wurde lediglich darauf geachtet, dass 

alle für eine Person relevanten themen irgendwann im verlauf des interviews behandelt 

wurden. das ziel der interviews war, den Bezug der jeweiligen ansprechpartnerinnen 

zur thematik zu eruieren und die intention, umsetzung und wirkungen der gesetzlichen 

regelungen aus ihrer Sicht zu erfassen. zudem sollten zukünftige handlungsmöglich-

keiten aus dem jeweiligen Blickwinkel der Befragten erhoben werden.

die tatsache, dass die jeweiligen gesprächspartnerinnen unterschiedliche Bezugs-

punkte zu den gesetzen haben, wurde in der interviewsituation berücksichtigt. So 

existierte lediglich eine langform des leitfadens, mit einer vielzahl an fragen, von 
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denen allerdings nicht immer alle bei jeder befragten Person gestellt wurden. da alle 

interviewerinnen gut mit der Materie vertraut waren, wurde die generelle vorgehensweise 

einmal im team festgelegt und der interviewkompetenz der befragenden Person über-

lassen, welche fragen letztlich gestellt wurden. der leitfaden befindet sich im anhang.

erhebung

die interviews wurden zwischen ende august und ende november durchgeführt. der 

hauptteil der erhebung fand im oktober statt. die durchführung der interviews erfolgte 

durch Mitglieder des evaluierungsteams. insgesamt wurden 45 interviews geführt, die 

zwischen 30 und 90 Minuten dauerten. einige ursprünglich geplante interviews konnten 

aufgrund terminlicher Probleme bei interviewpartnerinnen oder konkreter absagen 

nicht wie geplant im erhebungszeitraum durchgeführt werden. 
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eine auflistung der geführten interviews ist der nachfolgenden tabelle zu entnehmen.

tabelle 2: interviewpartnerinnen gruppiert
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ng

Behindertenanwalt Buchinger

Behindertensprecher BzÖ

Behindertensprecher fPÖ

Behindertensprecher ÖvP

Behindertensprecher SPÖ

Behindertensprecherin grüne

BKa (2 tn)

BMaSK (3 interviews)

BMuKK

BMwf

BSB

ehem. Behindertenanwalt haupt

land Salzburg

Monitoringausschuss

wKÖ

B
eh

in
de

rt
en

or
ga

ni
sa

tio
ne
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 s
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st
ig

e 
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ve
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arbeiterkammer (2 tn)

BizePS

Blickkontakt

dachverband berufliche integration

industriellenvereinigung

Klagsverband

KoBv

verein hPe-Österreich

Öar

ÖBSv

ÖgB

ÖglB

Öziv

Plattform für integration und  
gebärdensprache

Pro Mente austria (2 tn)

verein „gemeinsam leben –  
gemeinsam lernen –  
integration wien“

vÖgS - verein österreichischer  
gehörloser Studierender

wiBS

Ö
ffe

nt
lic

he
 &
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riv

at
e 

u
nt

er
ne

hm
en

 b
zw

. 
Kö

rp
er

sc
ha

ft
en

Baumax (2 tn)

erste Bank (3 tn)

orf (2 interviews)

ÖBB (3 interviews)

uniQa (2 interviews)

Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsgmbh

wiener linien
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auswertung

alle interviews wurden digital aufgezeichnet, transkribiert und mittels nvivo, einer 

Software, welche die qualitative datenanalyse unterstützt, ausgewertet. hierfür wurde 

der text entsprechend vercodiert. Prägnante aussagen aus den interviews flossen als 

direkte zitate in den text ein. zur wahrung der anonymität der interviewpartnerinnen 

sind diese lediglich mit einer zahl versehen. 

5.  ergeBniSSe

die folgenden Kapitel stellen die Kernergebnisse der evaluierung dar. das Kapitel ist 

nach den einzelnen zu evaluierenden gesetzesmaterien mit ihren unterschiedlichen 

Schwerpunktsetzungen unterteilt. es werden jeweils die ergebnisse aus den qualitativen 

interviews sowie die deskriptive auswertung der Befragung der Schlichtungsteilneh-

merinnen in den jeweiligen unterkapiteln zusammengefasst. im vordergrund stehen 

die seit dem inkrafttreten der jeweiligen gesetzlichen regelung erkennbaren wirkungen 

und hürden, die intendierte wirkungen verhindern.

die wesentlichen teilkapitel schließen mit einem knappen resümee. zudem werden 

konkrete handlungsempfehlungen als abschluss angeführt. die handlungsempfehlungen 

leiten sich aus den aussagen oder auch konkreten vorschlägen der interviewpartnerinnen 

ab und können dementsprechend anregungen enthalten, die nicht uneingeschränkt im 

Kompetenz- und Möglichkeitsbereich des BMaSK oder des Bundessozialamts liegen. 

das Kapitel 5.2 zum Schlichtungsverfahren nimmt mehr raum ein, da hier sowohl die 

ergebnisse aus den quantitativen als auch den qualitativen erhebungen dargestellt werden.
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5.1. das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz – BgStg

entsprechend § 1 des BgStg ist das ziel dieses Bundesgesetzes:

„die diskriminierung von Menschen mit Behinderung zu beseitigen oder zu verhindern 

und damit die gleichberechtigte teilhabe von Menschen mit Behinderung am leben 

in der gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte lebensführung 

zu ermöglichen.“ 

wie es zu diesem gesetz kam, wurde bereits ausführlich in Kapitel 2 behandelt. nach-

folgend sind zunächst die intendierten wirkungen und hürden, die das gesetz generell 

betreffen, zusammengefasst, bevor in Kapitel 5.1.1 näher auf das Schlichtungsverfah-

ren, in Kapitel 5.1.2 auf die verbandsklage und in Kapitel 5.1.3 auf die Barrierefreiheit 

eingegangen wird. 

intendierte wirkung

die Mehrzahl der vertreterinnen der Politik und der öffentlichen hand sah die inten-

dierten wirkungen im grunde darin, über das anti-diskriminierungsrecht der eu hinaus  

ein umfassendes Behindertengleichstellungspaket zu beschließen. die vertreterinnen 

der Behindertenorganisationen sahen die gleichstellung von Menschen mit Behinde-

rung und die Sensibilisierung der Bevölkerung für die thematik als ziel. 

erhofft haben sich organisationen und interessenvertretungen von Menschen mit 

Behinderung, mit dem gesetz ein wirksames Mittel gegen diskriminierung im alltag 

in der hand zu haben. unterstützt durch die instrumente „Schlichtungsverfahren“, 

„verbandsklage“ und das diskriminierungsverbot in zusammenhang mit Barrieren 

sollte es möglich sein, schrittweise an gleichberechtigte verhältnisse heranzukommen. 
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hürden

aus der Sicht vieler Befragter ist problematisch, dass der mit dem BgStg geregelte 

diskriminierungsschutz wichtige lebensbereiche nicht oder nicht vollständig betrifft. 

als Beispiele werden bauliche Barrierefreiheit, die integration von Kindern und Jugend-

lichen mit Behinderung in den grundschulen und Basisausbildungen, regelungen 

der bedarfsorientierten Mindestsicherung und die Übernahme von Kosten für gebär-

densprachdolmetscherinnen oder arbeitsassistenzen erwähnt. diese Bereiche fallen 

unterschiedlichen aussagen zufolge in die Kompetenz der Bundesländer und werden 

dem föderalistischen System entsprechend unterschiedlich geregelt. ein/e vertreter/

in meint hierzu: „das gibt es ja in vielen anderen Bereichen auch, dass unsere föde-

ralistische Struktur manchmal eher hinderlich als förderlich ist. in diesem fall ganz 

besonders, wiewohl man dazu sagen muss, dass die Bereiche, die dann rein in die 

länderkompetenz fallen, riesengroß sind. es ist jetzt nicht ein gewaltiges Kardinalpro-

blem, aber es ist ein Problem.“ (interview 9)

eine Person äußerte sich hingegen positiv zu den landeskompetenzen. vor allem die 

regionalen Spezifika sieht sie dadurch besser geregelt. die meisten Behindertenorgani-

sationen beklagten indes die dadurch gegebenen unterschiedlichen fortschritte bei den 

formulierungen der landesgesetzlichen regelungen und der sich daraus ergebenden 

unterschiedlichen umsetzung. unternehmensvertreterinnen und interessenvertretungen 

der wirtschaft sprachen sich ebenfalls für ein Bundesgesetz aus, das z.B. Barrierefreiheit 

normiert, und verwiesen dabei auf die länderspezifische fördervergabe im Bereich der 

arbeitsplatzsicherungsbeihilfe oder der integrationsbeihilfe bei arbeitnehmerinnen 

mit Behinderung. „also für uns ist es eigentlich immer wichtig, ein Bundesgesetz zu 

haben, denn da ist die Betroffenheit aller gleich. Man sieht das oft, dass es schwierig 

ist, also es gibt viele Betriebe, die mehrere zweigniederlassungen haben und schon 

alleine in der fördervergabe ist es oft unterschiedlich, ob man jetzt in Salzburg oder 

in oberösterreich wohnt und das macht es natürlich schwierig.“ (interview 15), führt 

beispielsweise ein/e vertreter/in aus. 



 ergeBniSSe  ergeBniSSe

55

5.1.1. Schlichtungsverfahren

der folgende abschnitt widmet sich dem Schlichtungsverfahren als wesentlichem, neu 

eingeführtem instrument im rahmen des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes 

mit dem ziel, eine außergerichtliche einigung der beteiligten Parteien zu ermöglichen.

die anwendung eines Schlichtungsverfahrens ist in den §§ 14 bis 16 des aktuell gelten-

den BgStg sowie §§ 7k bis 7o des Beinstg normiert und kann demzufolge sowohl im 

zusammenhang mit angelegenheiten der gleichstellung von Menschen mit Behinderung 

im Sinne des BgStg als auch hinsichtlich der gleichbehandlung von Menschen mit 

Behinderungen in der arbeitswelt, d.h. im Sinne des Beinstg, durchgeführt werden.

Begonnen wird ein Schlichtungsverfahren im Sinne des BgStg durch die einbringung 

eines Schlichtungsbegehrens aufgrund eines vermuteten diskriminierungstatbestandes 

durch eine Person, d.h. durch sogenannte Schlichtungswerberinnen. die durchführung 

obliegt den landesstellen des Bundessozialamts, die in entsprechung der geltenden 

vorschriften versuchen sollen, einen einvernehmlichen ausgleich zwischen Schlich-

tungswerberinnen und -partnerinnen herzustellen. den Schlichtungswerberinnen steht 

es frei, an welche landesstelle sie sich für die durchführung ihres verfahrens wenden. 

die behauptete diskriminierung muss nicht in dem Bundesland der für das verfahren 

zuständigen landesstelle stattgefunden haben. darüber hinaus ist das Bundessozi-

alamt verpflichtet, den einsatz externer Mediation anzubieten. 

nachfolgend erfolgt in Kapitel 5.1.1.1 die deskriptive Beschreibung wesentlicher aspekte 

der bisher durchgeführten Schlichtungen auf Basis der vom Bundessozialamt geführ-

ten datenbank zu den Schlichtungsfällen. nachfolgend wird in Kapitel 5.1.1.2 auf die 

Sichtweise der mittels qualitativer leitfadeninterviews befragten Personen fokussiert. 

Kapitel 5.1.1.3 geht schließlich auf die ergebnisse der im rahmen der vorliegenden 

Studie durchgeführten, quantitativen Primärerhebung ein. den abschluss macht Kapitel 

5.1.1.4 mit einer zusammenfassung und handlungsempfehlungen. 
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5.1.1.1. deskriptive darstellung der Basisdaten zu Schlichtungsverfahren

die hier dargestellten ergebnisse basieren auf allen Schlichtungsverfahren, die beim 

Bundessozialamts registriert und mittels Stammdaten zum verfahren ergänzt bzw. im 

laufe des verfahrens (z.B. im hinblick auf das ergebnis des verfahrens) vervollständigt 

wurden. 

im zeitraum von 01.01.2006 bis zum 30.11.2010 waren 800 eröffnete Schlichtungs-

verfahren erfasst, wobei die anzahl über die Jahre 2007 bis 2009 hinweg im Steigen 

begriffen ist. 44 dieser verfahren waren mit november 2010 noch in Bearbeitung. die 

restlichen verfahren waren bereits abgeschlossen. abgeschlossene verfahren dauern 

bislang seit Bestehen dieses verfahrens im durchschnitt 93 tage.

abbildung 2:  anzahl der Schlichtungsverfahren im Jahresverlauf
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insgesamt wurden im zeitraum 2006 bis november 2010 467 verfahren von Männern und 

333 verfahren von frauen eingeleitet. in Bezug auf die behandelten gesetzesmaterien 

zeigt sich, dass die Schlichtungsverfahren zu 54% das Beinstg und zu 46% das BgStg 

betreffen, wenngleich im letzten Jahr bis einschließlich november 2010 erstmalig mehr 

Schlichtungsverfahren zum BgStg, d.h. aus dem Bereich der allgemeinen lebenswelt, 

eingereicht wurden (siehe nachfolgende abbildung 3).

abbildung 3: Behandelte gesetzesmaterie nach anzahl der Schlichtungsverfahren im 

Jahresverlauf 
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die behaupteten diskriminierungen im Schlichtungsverfahren für 2006 bis Juni 2010 

haben zu 65% unmittelbare, zu 27% mittelbare diskriminierungen und zu 8% behaup-

tete Belästigungen betroffen. eine nähere auflistung der diskriminierungen pro Jahr 

kann der folgenden abbildung 4 entnommen werden. hierbei ist zu erkennen, dass die 

fälle der unmittelbaren diskriminierung anteilsmäßig kontinuierlich zurückgehen. der 

anteil der Belästigungen schwankt etwas, liegt aber in der regel knapp unter 10%. die 

verbleibenden fälle, die der mittelbaren diskriminierung zuzurechnen sind, nahmen 

tendenziell zu. dies liegt vor allem an der hohen Bedeutung von Barrieren als grund 

für die einbringung von Schlichtungsverfahren im BgStg. während bauliche Barrieren 

hier bereits in den letzten Jahren ein wichtiges thema der Schlichtungsverfahren waren, 

wurden ab dem Jahr 2010 ebenfalls vermehrt Schlichtungsverfahren auf der grundlage 

vermuteter kommunikationstechnischer Barrieren eingebracht.

abbildung 4: diskriminierungsarten nach anzahl der Schlichtungsverfahren im 

Jahresverlauf
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wie die folgende abbildung 5 zeigt, sind direkte Benachteiligungen (unmittelbare 

diskriminierungen) aufgrund einer Behinderung vor allem im Beinstg von großer rele-

vanz. Mittelbare diskriminierungen, d.h. Benachteiligungen aufgrund von Merkmalen 

gestalteter lebensbereiche (Barrieren) bzw. diskriminierende vorschriften, Kriterien 

und verfahren, sind in erster linie für das BgStg von Bedeutung. nach der bisherigen 

erfahrung finden sich verfahren zu einer behaupteten Belästigung in beiden gesetzes-

materien in einem vergleichbaren ausmaß wieder.

abbildung 5: diskriminierungsart nach gesetzesmaterie nach anzahl der 

Schlichtungsverfahren
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der am häufigsten behandelte tatbestand im rahmen von Schlichtungsverfahren im 

zusammenhang mit unmittelbaren diskriminierungen im Beinstg ist die Beendigung 

des dienstverhältnisses (dv) des Schlichtungswerbers bzw. der Schlichtungswerberin.  
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im detail sind dabei Kündigungen (z.B. vor ruhestandsversetzungen) die mit deutlichem 

abstand am öftesten behandelten Sachverhalte (siehe nachfolgende abbildung 6).

abbildung 6: unmittelbare diskriminierungen im Beinstg nach anzahl der 

Schlichtungsverfahren
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 Basis: n = 369

wie nachfolgende darstellung zeigt, sind im Bereich der Barrieren im zusammen-

hang mit mittelbaren diskriminierungen die baulichen Barrieren der mit abstand 

am häufigsten angeführte Sachverhalt bei Schlichtungsverfahren. auffallend bei der 

detailbetrachtung der „Barrierenbehandlung“ im zeitlichen verlauf ist, dass im letzten 

Jahr bis einschließlich november 2010 mehr Schlichtungsverfahren zu Barrieren im 

Kommunikationsbereich (25 verfahren) durchgeführt wurden, als in den vier Jahren 

davor zusammen (insgesamt 22 verfahren). hier scheint sich ein neuer Schwerpunkt 

zu entwickeln. die anzahl dieser Schlichtungen übertrifft im Jahr 2010 auch erstmalig 

die anzahl an verfahren zu baulichen Barrieren (17 verfahren bis november 2010). 
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abbildung 7: Mittelbare diskriminierungen – Barrieren im detail nach anzahl der 

Schlichtungsverfahren je gesetzesmaterie
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Basis: n = 182 (BgStg: n = 176; Beinstg: n = 6)

Betrachtet man die Schlichtungsverfahren nach den Behinderungsarten der Schlich-

tungswerberinnen, zeigt sich deutlich, dass die körperlichen Beeinträchtigungen bei den 

Schlichtungswerberinnen überwiegen. im BgStg sind hierbei explizit rollstuhlfahrerinnen 

mit nahezu der hälfte der Betroffenen und im Beinstg körperlich Behinderte mit über 

75% die am öftesten vertretenen gruppen in den Schlichtungsverfahren. auffallend ist 

auch hier, analog zum anstieg im zusammenhang mit kommunikationstechnischen 

Barrieren, die höhere anzahl an Schlichtungsverfahren in verbindung mit starker hör- 

(14 von insgesamt 24 verfahren) bzw. Sehbehinderung (15 von 29 verfahren) im Jahr 

2010 (gehörlosigkeit und Blindheit hier nicht mit eingerechnet da relativ konstant).
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abbildung 8: anteil der Schlichtungsverfahren nach Behinderungsarten und 

gesetzesmaterie 
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Basis: n = 760 (BgStg: n = 347; Beinstg: n = 413)

die folgende auswertung zeigt beträchtliche unterschiede zwischen wien und den 

weiteren Bundesländern bezüglich der anzahl an behandelten Schlichtungsverfahren. 

in wien wird das angebot des Schlichtungsverfahrens, absolut gesehen, mit abstand 

am häufigsten genutzt (die Schlichtungsverfahren der für niederösterreich zustän-

digen außenstelle in wien wurden entsprechend niederösterreich zugeordnet). in 

den Bundesländern vorarlberg, Salzburg, Burgenland und tirol wurden in den Jahren 

2006 bis 2010 eher wenige Schlichtungsverfahrens geführt. die folgende abbildung 

9 zeigt die durchgeführten Schlichtungsverfahren in relation zur Bevölkerungsanzahl 

je Bundesland. hierdurch ist ersichtlich, dass wien im gegensatz zu den weiteren 
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Bundesländern auch im verhältnis zur Bevölkerungszahl einen höheren anteil an 

durchgeführten Schlichtungsverfahren aufweist.

abbildung 9: Schlichtungsverfahren nach Bundesländern (einwohnerzahl und anzahl 

der Schlichtungsverfahren)
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die folgende abbildung 10 stellt dar, ob Schlichtungsverfahren eher von werberinnen mit 

wohnsitz in Ballungsräumen genutzt werden. hierfür wurden einerseits die einwohner-

zahlen sowie andererseits die Schlichtungsverfahren für die wichtigsten Ballungsräume 

je Bundesland summiert und mit der einwohnerzahl bzw. den Schlichtungsverfahren 

im gebiet außerhalb der Ballungsräume je Bundesland verglichen. grundsätzlich lebt 
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der großteil der Bevölkerung in Österreich (57%) außerhalb von Ballungsräumen. 

demgegenüber werden deutlich mehr Schlichtungsverfahren von werberinnen mit 

wohnsitz innerhalb der österreichischen Ballungsräume angebahnt (69%). die folgende 

abbildung 10 stellt die ergebnisse je Bundesland dar und zeigt, dass eine vermehrte 

nutzung des Schlichtungsverfahrens durch werberinnen aus Ballungsräumen in den 

Bundesländern Kärnten, tirol, oberösterreich und Steiermark auftritt.10

abbildung 10: anteil der Schlichtungsfälle im Ballungsraum je Bundesland in % der 

Schlichtungsverfahren
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10  dem Ballungsraum wien werden hier neben der Bevölkerungszahl bzw. den Schlichtungsfällen innerhalb der wiener landes-
grenzen auch die Bezirke Klosterneuburg, Perchtoldsdorf, Mödling sowie Schwechat, die eigentlich zu niederösterreich gehören 
und insgesamt 17% der wiener Bevölkerung ausmachen, zugeordnet. durch diese zusätzlichen 17% an Bevölkerung ergibt sich 
für wien ein wert von 117%. Bei den Schlichtungsfällen stammen wiederum 100% aller Schlichtungen aus wien. hinzu kommen 
23 Schlichtungen aus den genannten niederösterreichischen Bezirken im Ballungsraum wien. diese machen 8% aus und daher 
entsteht der wert von 108% für die Schlichtungsfälle einschließlich jener aus dem wiener umland. diese fälle fehlen in der 
gesamtbetrachtung in nÖ, was zum teil die niedrige Quote erklärt.
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im Beobachtungszeitraum 2006 bis 2010 wurden insgesamt 358 einigungen erzielt 

(46%). in 298 fällen (37%) kamen keine einigungen zustande. weiters wurden insge-

samt 100 anträge (12,5%) zurückgezogen, wobei hier nähere gründe für den rückzug 

des antrags nicht vorliegen. 44 Schlichtungsverfahren (5,5%) aus den Jahren 2009 

und 2010 waren zum zeitpunkt der datenübermittlung noch in Bearbeitung. Bei  

nicht-einigungen gaben 35 Schlichtungsteilnehmerinnen an, dass dies auf ein nicht-

erscheinen der Schlichtungspartnerinnen zum verfahrenstermin zurückzuführen ist. 

abbildung 11: anteil der ergebnisse der Schlichtungsverfahren 2006-2010 in %
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Basis: n = 800

analysiert man die ergebnisse nach den gesetzesmaterien, zeigt sich, dass einigungen 

vor allem im BgStg (d.h. in der allgemeinen lebenswelt) überwiegen. Bei Schlich-

tungsverfahren im zusammenhang mit der arbeitswelt gibt es über alle Jahre hinweg 

betrachtet derzeit knapp weniger einigungen als nicht-einigungen. in den letzten 2½ 

Jahren zeigt sich eine leicht positive tendenz im zusammenhang mit Schlichtungsver-
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fahren zum Beinstg. Seit dem Jahr 2008 überwiegt die Summe der einigungen leicht 

gegenüber den nicht-einigungen im Beinstg.

abbildung 12: ergebnis Schlichtungsverfahren nach gesetzesmaterie in % der 

Schlichtungsverfahren
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Basis: n = 800 (BgStg: n = 367, Beinstg: n = 433)

5.1.1.2. ergebnisse der qualitativen Primärerhebung

wirkung

als ziel der einführung des Schlichtungsverfahrens für angelegenheiten des BgStg 

und Beinstg wird aus Sicht der befragten Personen vor allem die einrichtung eines 

niederschwelligen instruments gesehen, das in fällen behaupteter diskriminierung 

die herbeiführung einer gütlichen einigung beabsichtigt: „dass es eben nicht immer 

gleich zu einem handfesten Streit vor gericht kommt, sondern dass man hier wirklich 

versucht, im rahmen einer Mediation ergebnisorientiert zu arbeiten […]“ (interview 13). 
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Betont wird hierbei maßgeblich die alternative zur unmittelbaren gerichtlichen Klage, 

die üblicherweise langwieriger, kostspieliger sowie insgesamt aufwendiger einge-

schätzt wird. 

von Behindertenorganisationen und weiteren interessenvertretungen wird das Schlich-

tungsverfahren als eine Möglichkeit gesehen, rasch zum angestrebten recht zu gelangen.

ebenfalls als vorteil gegenüber einem sofortigen Klagsweg wird die charakteristik 

der Schlichtung, die Betroffenen in direkten Kontakt treten zu lassen sowie in einem 

neutralen rahmen weniger die Konfrontation als die einigung zu suchen, gesehen. es 

wird damit der bestehenden annahme entsprochen, dass im gesellschaftlichen alltag 

diskriminierungen von Menschen mit Behinderung in der überwiegenden anzahl der 

fälle unbeabsichtigt vorgenommen werden: „[…] weil niemand daran gedacht hat, weil 

irgendetwas übersehen wurde, aber nicht aus bösen willen heraus“ (interview 1). dem 

Schlichtungsverfahren wird daher neben dem hauptziel, die konkrete einigung im ein-

zelfall herbeizuführen, ebenfalls über alle gruppen hinweg eine sensibilisierende und 

bewusstseinsbildende aufgabe über den konkreten fall hinaus zugeschrieben. einerseits 

werden beispielsweise Personalabteilungen in unternehmen als gruppen genannt, 

in denen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen verändert wahrgenommen 

werden. andererseits wird allgemein beobachtet, dass Schlichtungspartnerinnen aus 

sowohl öffentlich wie privat getragenen organisationen und verschiedenen Branchen 

im zuge eines Schlichtungsverfahrens über bestehende ansichten zu Behinderung 

reflektieren und sich daraus die Möglichkeiten für weiterentwicklungen ergeben: „also 

ich glaube, der größte Bonusfaktor eines Schlichtungsverfahrens ist, dass jene, denen 

eine Schlichtung widerfährt, anfangen müssen, über ihre Bilder über ihre Konzepte von 

Behinderung nachzudenken.“ (interview 7)

in diesem zusammenhang wird ein bestehender Multiplikatoreffekt der in verfahren 

einbezogenen Schlichtungspartnerinnen als wesentlich eingeschätzt. diese effekte 
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beobachten die Befragten aus unternehmen, verwaltung und Behindertenorgani-

sationen beispielsweise ebenfalls im normativen sowie gesetzlichen Bereich. dies 

betrifft z.B. teilweise bereits lange Jahre bestehende Berufszugangsvoraussetzungen 

im pädagogischen Bereich, die durch bestimmte erfordernisse behinderten Menschen 

(etwa in form von gesangsprüfung auch für gehörlose absolventen an pädagogischen 

hochschulen) die ausübung gewisser Berufe verwehren.

auch von Seiten der Schlichtungspartnerinnen selbst wird die Möglichkeit geschätzt, in 

einem persönlichen gespräch bestehende hindernisse für beispielsweise von Schlich-

tungswerberinnen verlangte Änderungen zu erläutern. die gelegenheit in einem direkten 

Kontakt diskussionen zu führen und im idealfall verständnis zu erlangen bzw. eine 

gemeinsam zufriedenstellende vorgehensweise zu finden, wird als wertvoll erachtet. 

es wird von interessenvertretungen in diesem zusammenhang durchaus erwähnt, dass 

einzelne Schlichtungen weit über den konkreten einzelfall hinaus wirkungen entfaltet 

haben. So wird beispielsweise von einer handelskette berichtet, die eine konkrete 

Schlichtung zum anlass genommen hat, um einen etappenplan für die barrierefreie 

gestaltung sämtlicher filialen zu entwickeln.

diese bestehende Sichtbarkeit des Schlichtungsverfahrens sowie die nutzung und 

Quote der einigungen werden aus Sicht der gesprächspartnerinnen als wesentliche 

argumente herangezogen, um das Schlichtungsverfahren im BgStg grundsätzlich als 

erfolg zu bezeichnen. „ich glaube, dass das Schlichtungsverfahren das mit abstand 

erfolgreichste Projekt in dem ganzen gesetzeswerk ist, weil es einfach auch das sicht-

barste ist.“ (interview 7). es wird als effektiver und vor allem effizienter als bestehende 

verfahrensmöglichkeiten aus vergleichbaren gesetzesmaterien, wie beispielsweise die 

verfahren der gleichbehandlungskommission oder des arbeits- und Sozialgerichts, 

gesehen. in diesem zusammenhang wurde der zeitliche faktor von interessenver-

tretungen im zuge der gesetzwerdung als wesentliches, vorteilhaftes element des 

verfahrens angesehen. 
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Mit dem diesbezüglich erreichten ergebnis zeigt man sich in dieser gruppe bislang 

zufrieden. der zeitraum von der einbringung bis zum feststehen, ob eine einigung 

möglich war, wird in der Praxis im vergleich zum gleichbehandlungsgesetz als extrem 

kurz angesehen. dies vor allem vor dem hintergrund, dass bei einer einigung meist 

ein konkretes ergebnis vorliegt und nicht beispielweise nur die feststellung eines 

tatbestands (z.B. diskriminierung liegt vor/liegt nicht vor). 

die Bedeutung des Schlichtungsverfahrens wird weiters umso höher eingeschätzt, da 

vor allem finanzielle hürden und mögliche Prozesskostenrisiken behinderte Menschen 

weiterhin von der einschaltung der normalen gerichte zurückschrecken lassen: „[…] 

weil wenn es einmal über Klagen und gerichte geht und anwälte eingeschaltet sind, 

dann haben behinderte Menschen nicht die finanziellen ressourcen dafür, hier gegen 

große firmen oder sonst irgendjemanden aufzutreten.“ (interview 28)

hürden

eine wesentliche differenzierung dieser grundsätzlich positiven einschätzungen muss 

vor allem in Bezug auf die zwei zu evaluierenden gesetzesmaterien getroffen werden. 

die Bereitschaft der Schlichtungspartnerinnen, sich auf ein verfahren im zusammenhang 

mit diskriminierungen aus dem täglichen leben einzulassen, wird von Behinderten-

organisationen in der Praxis deutlich höher eingeschätzt als für angelegenheiten im 

Bereich der arbeitswelt. auch hinsichtlich des anteils der erlangten einigungen wird 

über alle gruppen hinweg dieselbe diskrepanz vermutet.

die weiter oben dargestellten auszüge der Basisdaten des Bundessozialamts (siehe 

abschnitt 5.3) zeigen diesbezüglich in den letzten Jahren mehr verfahren im Bereich 

des Beinstg, während sich erst im aktuellen Jahr 2010 eine höhere anzahl an Schlich-

tungen im zusammenhang mit dem BgStg abzeichnet. hinsichtlich der einigungsquote 

wird die annahme der gesprächspartnerinnen bestätigt. in der arbeitswelt liegt der 

prozentuelle anteil an einigungen mit 40% Prozent unter jenem des BgStg.
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Problematisch erschienen den Behindertenorganisationen und interessenvertretungen 

eine geringere Bereitschaft zur Schlichtung sowie ein kleinerer anteil an einigungen 

im Bereich des Beinstg, da das Schlichtungsverfahren besonders für den Bereich der 

arbeitswelt als nützlich eingeschätzt wird. dem Schlichtungsverfahren werden durch 

den geringeren konfrontativen charakter im vergleich zu einem gerichtsverfahren bei-

spielsweise im falle einer einigung mehr chancen auf die fortsetzung eines arbeitsver-

hältnisses beigemessen: „[…] weil wenn ich einmal vor gericht gehe, sind meistens die 

fronten verhärtet, das Klima zerstört, sodass die fortsetzung eines arbeitsverhältnisses 

eher unwahrscheinlich ist.“ (interview 8)

weiters bestehen jedoch sowohl auf Seiten der unternehmen wie Behindertenorganisati-

onen Befürchtungen vor unsachgemäßer verwendung dieses instruments. auf Seiten der 

unternehmen wird beispielweise befürchtet, dass mittels Schlichtungsverfahren exempel 

statuiert werden können und dies ebenfalls unternehmen betrifft, die sich im angespro-

chenen gebiet bemühen, Barrieren abzubauen. auf Seite der interessenvertretungen 

wird die gefahr gesehen, dass Schlichtungswerberinnen in nicht proportionaler weise 

auf rechte verzichten bzw. auf diese druck ausgeübt werden kann. als problematisches 

Beispiel wird in diesem zusammenhang vor allem ein dienstverhältnis im öffentlichen 

Bereich genannt. hier scheinen dienstnehmerinnen keine entsprechenden Möglichkeiten 

zur rechtsdurchsetzung zu besitzen und Schlichtungsverfahren vergleichsweise einseitig 

abzulaufen: „Sie dürfen sich mit ihrem dienstgeber […] zu einem gespräch zusammen-

setzen und der dienstgeber entscheidet dann darüber, ob er diskriminiert hat. […] da 

kann man richtig zusehen, dass sich der dienstgeber zurücklehnt […].“ (interview 29)

handlungsbedarf

im zuge der evaluierung wurde im zusammenhang mit dem Schlichtungsverfahren 

selbst kein wesentlicher Änderungsbedarf erkannt. genannte mögliche verbesse-

rungen betreffen einerseits die Phase vor einem Schlichtungsverfahren. damit ist 

im Besonderen eine intensivere Bekanntmachung mit der Schlichtung und Beratung 
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im vorfeld eines verfahrens vor allem durch interessenvertretungen gemeint. da das 

Schlichtungsverfahren sehr einhellig als sinnvolles und nützliches instrument gese-

hen wird, bildet eine intensivere sowie flächendeckende nutzung der Schlichtung 

eine wesentliche weiterentwicklungsmöglichkeit. hier wird bei einigen Betroffenen 

nach wie vor eine gewisse zurückhaltung, sich auf ein solches verfahren einzulassen, 

geortet. Beispielhaft wird diese zögerliche haltung bei Menschen mit lernschwierig-

keiten gesehen: „Menschen mit lernschwierigkeiten haben trotzdem angst davor, 

sich zu beschweren und sich zu wehren. viele Menschen wissen gar nicht, dass es das 

Schlichtungsverfahren gibt.“ (interview 33)

die verantwortung für eine größere Publizität des verfahrens wird neben den einzel-

nen beteiligten Personen sowie den interessenvertretungen ebenfalls konkret beim 

Behindertenanwalt sowie dem Bundessozialamt zugeordnet. dies vor allem vor dem 

hintergrund, dass diese institutionen daten zu den eingeleiteten sowie stattgefundenen 

Schlichtungen erhalten. es wird dementsprechend angeregt, diese daten anonymisiert 

beispielsweise für Best-Practice-Publikationen zu verwenden, um das verfahren an-

hand konkreter Beispiel anschaulicher zu vermitteln und populärer zu machen: „ich 

sehe es auch aus unseren Schulungen, da habe ich für unsere funktionäre Beispiele 

gebracht […] und das war wichtig für die, einfach zu erfahren, was sind so die konkreten 

Beispiele.“ (interview 27)

handlungsbedarf wird ebenfalls nach ende des verfahrens selbst gesehen. die ge-

nannten Problematiken betreffen allgemein den Bereich der rechtsdurchsetzung. 

einerseits bestehen, im falle der weigerung, an dem verfahren teilzunehmen, keine 

unmittelbaren Sanktionsmöglichkeiten. eine solche Sanktionsmöglichkeit würde jedoch 

die zwei wesentlichen eigenschaften des instruments – die niederschwelligkeit und 

formfreiheit –, die wesentlich dazu beitragen, Schlichtungsverfahren erst zu einem, wie 

hier dargelegt, erfolgreichen instrument zu machen, entkräften und insbesondere eine 

weitere abschreckende wirkung für die Schlichtungspartnerinnen haben. ein abgehen  
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vom bisherigen weg kommt einer strategischen neuorientierung des instruments gleich, 

die angesichts der erfolge nicht sinnvoll erscheint. 

zudem werden beispielsweise bei einer konstant fehlenden Beseitigung von Barrie-

ren die bestehenden Möglichkeiten hinsichtlich der erreichung einer unterlassung 

bzw. Beseitigung eines diskriminierenden tatbestands als zu begrenzt bezeichnet. 

es wird aus Sicht der Behindertenorganisationen sowohl die höhe möglicher Scha-

denersatzzahlungen als nicht ausreichend gesehen, als auch ein fehlendes, rechtliches 

Mittel zur Beseitigung eines diskriminierenden tatbestands kritisiert.

andererseits werden die rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten der betroffenen 

Menschen mit Behinderung, nach einem erfolglosen Schlichtungsverfahren einen 

Klagsweg zu beschreiten, als systematische Benachteiligung erachtet. Möglichkeiten der 

verbesserung werden hierbei in der dotierung eines Klagsfonds gesehen, der Menschen 

mit Behinderungen die finanziellen Mittel zur rechtlichen verfahrensaufnahme gestattet.

weitergehende handlungsmöglichkeiten, die vor allem neben dem Schlichtungsver-

fahren bzw. als möglicherweise effizientere alternativen zum Schlichtungsverfahren 

zur rascheren gleichstellung von Menschen mit Behinderung führen, werden beispiels-

weise in einer erweiterten Befassung von Behörden mit der thematik diskriminierung 

und dem nachgehen von amtswegen bei auftreten von diskriminierung gesehen. eine 

andere genannte Möglichkeit betrifft einen rechtsanspruch auf die durchsetzung des 

barrierefreien zustands. 

 hinsichtlich des Bundessozialamts als für die Schlichtungsverfahren verantwortliche 

Behörde werden neben der allgemein guten einschätzung zwei verbesserungsmöglich-

keiten erkannt. Manche Behindertenorganisationen wünschen sich eine intensivere 

Beratung der behinderten Personen vor allem im hinblick auf die vorbereitung der 

Schlichtungswerberinnen auf den bestehenden rollenkonflikt des Bundessozialamts, 
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da im allgemeinen die Behörde in der aufbauphase unterstützende aufgaben für Men-

schen mit Behinderung wahrnimmt, jedoch im konkreten Schlichtungsverfahren die 

Mitarbeiterinnen zur neutralität verpflichtet sind. dies wird von Schlichtungswerberinnen 

aktuell in manchen fällen nicht erwartet und als irritierend beurteilt.

weiters wird ein intensiverer austausch innerhalb der Behörde hinsichtlich bereits 

behandelter thematiken empfohlen. die Behandlung des gleichen themas in zwei 

Schlichtungsstellen ohne vorwissen zum anderen fall wird vor allem von unternehmen 

als irritierend empfunden. hinsichtlich der durchführung der Schlichtungsverfahren wird 

weiters im städtischen raum bzw. in wien eine häufigere durchführung des verfahrens 

und dementsprechend größere routine des Bundessozialamts im zusammenhang 

mit der thematik geortet. allgemein wird die lage so eingeschätzt, dass je weiter die 

betroffenen Personen von einer Stadt entfernt sind, umso geringere vertrautheit mit 

dem verfahren an sich besteht. diese annahmen werden von den bereits dargestellten 

Basisdaten des Bundessozialamts (siehe abschnitt 5.3) grundsätzlich bestätigt. diese 

zeigen in wien bzw. in Ballungszentren von vier Bundesländern einen im vergleich zur 

Bevölkerungszahl höheren anteil an Schlichtungsfällen. 

im zuge des verfahrens wird die nutzung der Mediation als kaum wahrnehmbar erachtet. 

gründe dafür werden in einer ursprünglichen Überschätzung des Bedarfs danach als 

auch möglicherweise in zu geringer Bewerbung dieses instrumentes gesehen.

5.1.1.3. ergebnisse der quantitativen Primärerhebung

in diesem Kapitel wird, auf grundlage der im zuge der vorliegenden Studie durchge-

führten quantitativen erhebung, ein Überblick über das vorfeld, die zufriedenheit und 

die entwicklungen nach dem Schlichtungsverfahren, aus der Sichtweise von Schlich-

tungswerberinnen und -partnerinnen, näher eingegangen.
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Beschreibung der Stichprobe

wie bereits im Methodenkapitel 4.1 beschrieben, fand die erhebung im zeitraum vom 15. 

oktober 2010 bis 15. november 2010 statt. der befragte teilnehmerinnenkreis umfasste 

664 Schlichtungswerberinnen und 203 Schlichtungspartnerinnen, wovon 74 Partnerinnen 

(rücklauf 36%) und 224 werberinnen (rücklauf 34%) den fragebogen ausgefüllt und 

zurückgesendet haben. Bei den Schlichtungswerberinnen wurde somit eine vollerhebung 

durchgeführt. von den 74 Partnerinnen haben 2 Personen die frage nach dem Bereich 

der diskriminierung nicht angegeben. von den 224 werberinnen haben 11 Personen nicht 

angegeben, welchen Bereich bzw. welches gesetz die Schlichtung betraf.

die Stichprobe der quantitativen erhebung ist in Bezug auf die meisten bekannten 

Merkmale aus der grundgesamtheit hinreichend repräsentativ. dies betrifft sowohl das 

verhältnis hinsichtlich der gesetzesmaterien, der unternehmensgröße, der Bundesländer 

als auch des geschlechts. lediglich bei der verteilung der Behinderungsarten sowie 

des diskriminierungsinhaltes der Schlichtungswerberinnen wurden abweichungen zur 

grundgesamtheit festgestellt. 

So sind in der quantitativen erhebung wesentlich weniger körperlich behinderte 

Personen (29% im vergleich zu 47,7% bei der grundgesamtheit) und verhältnismä-

ßig mehr Personen mit Mehrfachbehinderungen (25% im vergleich zu 5,2% in der 

grundgesamtheit) vertreten. Bei den nachfolgenden interpretationen in Bezug auf die 

Behinderungsarten ist daher zu beachten, dass keine entsprechende gewichtung der 

gruppierung vorgenommen wurde und in folge dessen die gruppe der mehrfach behin-

derten über- bzw. die gruppe der körperlich behinderten Personen unterrepräsentiert 

ist. Möglicherweise liegt ein grund für dieses abweichende verhältnis bei körperlichen 

und mehrfachen Behinderungen in der Beurteilung der Personen selbst. während die 

Schlichtungsdatenbank (grundgesamtheit) nicht von Schlichtungswerberinnen selbst 

sondern von den Schlichtungsreferentinnen ausgefüllt wird, die grundsätzlich eher 

vorsichtig mit dem Begriff der Mehrfachbehinderung umgehen, erfolgte bei der von 



 ergeBniSSe  ergeBniSSe

75

den auftragnehmern durchgeführten Befragung die angaben zur Behinderungsart auf 

grundlage einer Selbsteinschätzung des/der Befragten.

deskriptive Beschreibung der Schlichtungsverfahren

entsprechend der unten stehenden grafik gehört die direkte Benachteiligung aufgrund 

von Behinderung beim befragten teilnehmerinnenkreis insgesamt zum häufigsten 

diskriminierungsinhalt der Schlichtungsverfahren. dies trifft vor allem auf verfahren 

zu themen des Beinstg zu. im BgStg spielen hingegen diskriminierende Barrieren in 

den Schlichtungsverfahren eine bedeutende rolle.

abbildung 13: diskriminierungsarten nach gesetzesmaterie in % der 

Schlichtungsverfahren

0% 20% 40% 60% 80% 100%

BEinstG
BGStG

direkte 
Benachteiligung

Barrieren

Belästigung 2,1%

3,6%

47,4%

9,5%

50,5%

86,9%

Basis: n = 234 (BgStg: n = 97; Beinstg: n = 137)

die vorliegenden ergebnisse stimmen im wesentlichen mit der grundgesamtheit 

überein. So kommen mittelbare diskriminierungen im Beinstg laut datenbank des 

Bundessozialamts (n = 761) zu 2% und bei der vorliegenden Befragung zu etwa 9% 
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vor. im BgStg sind mittelbare diskriminierungen (also Barrieren) mit 56% dominie-

rend, was den ergebnissen der Befragung (47%) in etwa entspricht. unmittelbare 

diskriminierungen sind zu 90% fälle des Beinstg, was sich wiederum mit den 87% 

laut Befragung deckt. fälle mit unmittelbaren diskriminierungen im BgStg sind in der 

Befragung mit ca. 50% etwas überrepräsentiert (grundgesamtheit 36%, vgl. abbildung 

5). Belästigungen sind mit 2% bzw. knapp 4% wiederum etwas unterrepräsentiert. Sie 

sind in der grundgesamtheit hinsichtlich der gesetzesmaterie relativ gleichverteilt und 

machen etwa 7% der fälle aus. in Summe sind die daten der Befragung hinreichend 

repräsentativ hinsichtlich der beiden gesetzlichen grundlagen. 

die in der quantitativen erhebung berücksichtigten Schlichtungsverfahren haben 

zu 63% die arbeitswelt (Beinstg) und zu 37% die allgemeine lebenswelt (BgStg) 

betroffen. Somit sind die fälle in der arbeitswelt (Beinstg) etwas überrepräsentiert 

(vgl. hierzu den unterschied zu abbildung 5 oben). wie aus nachfolgender abbildung 

14 hervorgeht, ist das verhältnis etwas zugunsten der arbeitsweltfälle verzerrt, da 

überproportional mehr Schlichtungswerberinnen mit fällen aus dem Beinstg an der 

Befragung teilgenommen haben. 
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abbildung 14: gesetzesmaterie nach Schlichtungswerberinnen und 

Schlichtungspartnerinnen

0% 20% 40% 60% 80% 100%

BEinstG
BGStG

Schlichtungs-
partnerInnen

Schlichtungs-
werberInnen

34,3%

65,7%

44,4%

55,6%

Basis: n = 285 (BgStg: n = 105; Beinstg: n = 180)

unter den befragten Schlichtungswerberinnen befinden sich 56% Männer und 44% 

frauen. Körperliche (29,3%) und mehrfache (24,8%) Behinderungen sind die häu-

figsten Beeinträchtigungen der befragten Schlichtungswerberinnen. weiters stellen 

rollstuhlfahrerinnen einen größeren anteil der Befragten dar (13,3%). Menschen mit 

psychischen Beeinträchtigungen (psychisch/sozial-emotional 6,4%) oder Sinnesbe-

hinderungen (gehörlos 8,7%; blind/stark sehbehindert 6,9%) waren im vergleich zu 

den letztgenannten gruppen eher selten in den Schlichtungsverfahren des befragten 

teilnehmerinnenkreises vertreten.
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abbildung 15: Behinderungsart in % der Schlichtungsverfahren

0% 25% 50% 75% 100%

Körperliche Behinderung

Mehrfachbehinderung

RollstuhlfahrerIn

Sonstige

Gehörlos/
Stark hörbehindert

Blind/Stark 
sehbehindert

Psychische/
Sozial-emotionale B.

29,4%

8,7% 

6,4%

13,3%

10,6%

6,9%

24,8%

Basis: n = 218

in Bezug auf die Schulbildung haben 27% der Schlichtungswerberinnen eine Pflichtschule 

mit lehre abgeschlossen, 22% der Personen die Matura und 21% der Personen eine 

abgeschlossene fach- bzw. hochschule vorzuweisen. 16% der Schlichtungswerberinnen 

weisen einen Pflichtschulabschluss, 9% eine fachschulausbildung ohne Matura und 

4% eine ahS/BhS-ausbildung ohne Matura auf (n = 215 Schlichtungswerberinnen).

die überwiegende anzahl der befragten Schlichtungswerberinnen (33%) sind aktuell 

angestellt. vertragsbedienstete bzw. Beamtinnen, arbeiterinnen und Personen in keinem 

Beschäftigungsverhältnis (unterschied: arbeitssuchend aMS) sind zu je 17% vertreten. 

nur wenige Personen sind in ausbildung oder in einer selbstständige erwerbsarbeit (n 

= 212 Schlichtungswerberinnen).

hinsichtlich der Schlichtungspartnerinnen haben in erster linie unternehmen aus 

der Privatwirtschaft (56%) und weiters Betriebe im öffentlichen auftrag (20%), orga-

nisationen der öffentlichen verwaltung (13%) sowie nPos/ngos (11%) teilgenommen  
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(n = 71 Schlichtungspartnerinnen). die befragten Schlichtungspartnerinnen gehörten 

zu einem überwiegenden teil großen unternehmen bzw. organisationen mit mehr 

als 250 Mitarbeiterinnen (52,8%) an. Mittlere organisationen bzw. unternehmen 

nahmen einen anteil von 18,1% und kleine und Kleinstbetriebe 29,2% ein (n = 72 

Schlichtungspartnerinnen).

ein großteil der befragten Betriebe (74%) verfügt über einen Betriebsrat. eine eigene 

vertretung für dienstnehmerinnen mit Behinderungen (Behindertenvertrauensperson) 

gibt es bei 40% der befragten Schlichtungspartnerinnen. die Beantwortung der Befra-

gung wurde meistens von Personen in einer mittleren leitungsfunktion durchgeführt 

(zumeist aus den abteilungen Personal oder recht).

Situation im vorfeld des Schlichtungsverfahrens

im hinblick auf ein eventuell bestehendes vorwissen im zusammenhang mit dem 

Schlichtungsverfahren wird von 56% der Schlichtungspartnerinnen angegeben, dass 

diese vor antragstellung des Schlichtungsverfahrens keine Kenntnis über das instrument 

hatten (n = 73). die wahrnehmung zur behaupteten diskriminierung bei den Partnerin-

nen war bei 81% der Befragten nicht vorhanden und zu 13% nur zum teil vorhanden (n 

= 70). lediglich 6% der befragten organisationen war die diskriminierungsproblematik 

vor antragsstellung bewusst.

die ergebnisse der Befragung zeigen, dass Schlichtungswerberinnen im vorfeld 

des Schlichtungsverfahrens vor allem hilfestellungen und Beratungsleistungen des 

Bundessozialamts (zu 42%) sowie von interessenvertretungen (34%) in anspruch 

genommen haben. eine Beratung seitens der Behindertenvertrauensperson (8%) und 

des Bundesbehindertenanwalts (15%) wurde von den befragten Personen im vergleich 

dazu seltener in anspruch genommen (Mehrfachnennungen waren möglich, n = 224). 

in 81% der befragten fälle wurde angegeben, dass vor einleitung des verfahrens ein 

informeller lösungsweg gesucht wurde, der jedoch erfolglos blieb. (n = 213)



 ergeBniSSe  ergeBniSSe

80

die relative Mehrheit (37%) beider Parteien beschreibt die Situation vor dem Schlich-

tungsverfahren als in der konkreten Sache sehr konfliktbeladen (n = 281), wobei 

darüber hinaus viele Schlichtungswerberinnen (27%) auch die allgemeine Situation 

in der organisation als konfliktbeladen empfanden (n = 210).

die Beziehung zwischen Schlichtungswerberinnen und Schlichtungspartnerinnen 

vor einem Schlichtungsverfahren zum BgStg war nach einschätzung der befragten 

Partnerinnen zu 35% eher unauffällig (n = 31). Schlichtungswerberinnen andererseits 

beschreiben die Situation vor dem Schlichtungsverfahren in der lebenswelt in erster linie 

als in der konkreten Sache konfliktbeladen (46%, n = 72). ein fehlendes Bewusstsein 

für die diskriminierungsproblematik seitens der/des Schlichtungspartners/in könnte 

hier eine Begründung für die von den werberinnen abweichende einschätzung sein. 

hinsichtlich diskriminierungen, die die allgemeine arbeitswelt betreffen, beschreiben 

Schlichtungspartnerinnen die Situation vor dem Schlichtungsverfahren als in der Sa-

che konfliktbeladen (43%, n = 38). Schlichtungswerberinnen auf der anderen Seite 

bezeichnen eher die generelle Situation als konfliktbeladen (38%, n = 128). 

die hauptziele für die einleitung eines Schlichtungsverfahrens waren aus Sicht der be-

fragten Schlichtungswerberinnen die konkrete Beseitigung der diskriminierung und die 

erlangung einer generellen verbesserung der Situation auch für andere Menschen mit 

Behinderungen. vielen Personen war weiters eine einsicht bzw. entschuldigung sowie 

eine Sensibilisierung der Schlichtungspartnerinnen ein wichtiges anliegen. zusätzlich 

wurde die anfechtung von Kündigungen als hauptinhalt für Schlichtungsverfahren 

genannt. die erlangung eines Schadenersatzes oder Möglichkeit zur direkten Kontakt-

aufnahme mit Schlichtungspartnerinnen waren keine primären ziele für die einleitung 

eines Schlichtungsverfahrens. dies deckt sich mit den aussagen aus den interviews. 

darin wurde vor allem seitens der Behindertenorganisationen und interessenvertretung 

der Beseitigung der Barriere bzw. der diskriminierung Priorität eingeräumt. „was auf 
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jeden fall geändert gehört, ist die rechtsfolge, sprich, die rechtsfolge soll nicht nur 

den Schadenersatz beinhalten, sondern auch ein recht gewährleisten, dass man die 

errichteten Barrieren beseitigen muss und diese auch unterlassen muss.“ (interview 27)

abbildung 16: ziele des Schlichtungsverfahrens aus Sicht der Schlichtungswerberinnen 

in %

0% 50% 100%

Beseitigung der 
Diskriminierung

Verbesserung der 
Situation für MmB

Einsicht/Entschuldigung 
des Schlichtungspartners

Sensibilisierung des 
Schlichtungspartners

Erlangung eines 
Schadensersatzes

Kontaktaufnahme mit 
dem Schlichtungspartner

60%

35% 

19%

57%

43%

21%

Basis: n = 224 (nur Schlichtungswerberinnen); Mehrfachantworten möglich

unterteilt nach arbeitswelt (Beinstg) und lebenswelt (BgStg) zeigen sich einige 

signifikante unterschiede. So war das ziel der Schlichtungswerberinnen bei Schlich-

tungsverfahren nach dem BgStg signifikant stärker, die generelle verbesserung der 

Situation von Menschen mit Behinderung (80% „Ja“ zu 45% „Ja“ im Beinstg; p=0,000), 

die Beseitigung einer konkreten diskriminierung (74% „Ja“ zu 55% „Ja“ im Beinstg; 

p=0,007), die Sensibilisierung der Schlichtungspartnerinnen (58% „Ja“ zu 24% „Ja“ 

im Beinstg; p=0,000) und weniger die erlangung eines Schadenersatzes (12% „Ja“ zu 

26% „Ja“ im Beinstg; p=0,018). generell geht es somit bei fällen nach dem BgStg weit 

eher um die allgemeine verbesserung der Situation der Menschen mit Behinderung. 
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Betrachtet man die einzelnen ziele der Schlichtungswerberinnen anhand der unter-

schiedlichen Behinderungsarten, zeigt sich, dass vor allem für Menschen mit einer 

Mehrfachbehinderung (23%) oder psychisch bzw. sozial-emotionalen Beeinträchti-

gungen (25%) die einsicht und/oder entschuldigung der Schlichtungspartnerinnen 

im rahmen des Schlichtungsverfahrens eine wesentliche Bedeutung haben. Bei 

werberinnen mit Sinnesbehinderung wird die allgemeine verbesserung der Situation 

für andere Menschen mit Behinderung als wichtigstes ziel bezeichnet (gehörlos/hör-

behindert: 37,5%, blind/sehbehindert: 28,8%). dies gilt ebenfalls, wenn auch knapp, 

für rollstuhlfahrerinnen (26,6%).

einschätzungen zum instrument Schlichtungsverfahren

in 21% der fälle waren neben den Partnerinnen, werberinnen und referentinnen kei-

ne weiteren Personen beim verfahren anwesend. in den restlichen fällen wurden im 

wesentlichen interessenvertretungen (28%) und andere vertrauenspersonen (24%, 

nicht spezifiziert) beigezogen (n = 297). 

laut den ergebnissen der quantitativen Befragung wurde bereits 50 Mal eine Mediation 

in anspruch genommen (d.h. 17% der Befragten machten diese angabe). die daten des 

Bundessozialamts zeigen jedoch, dass seit der einführung des instruments nur 16 Mal 

(d.h. in 2% der fälle) eine Mediation in anspruch genommen wurde. daraus lässt sich 

schließen, dass „Mediation“ in der Praxis häufig mit der tätigkeit der Schlichtungsrefe-

rentinnen gleichgesetzt wird. Jene Personen, die angaben, eine Mediation explizit nicht 

genutzt zu haben, gaben als gründe für die nicht-inanspruchnahme in der Befragung 

einerseits einen unklaren zusatznutzen (28,6%) bzw. keine informationen darüber er-

halten zu haben (28,2%) an (n = 213). die rolle der Schlichtungsreferentinnen im zuge 

des verfahrens wird von beiden Parteien (Partnerinnen zu 84%, werberinnen zu 70%) 

überwiegend als neutral bewertet (n = 263). dies entspricht auch der rollenanforderung 

an Schlichtungsreferentinnen und steht, wie aus nachfolgender abbildung 17 hervor-

geht, auch in engem zusammenhang mit der zufriedenheit mit der Behandlung durch 
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die Schlichtungsreferentinnen. Sofern sich die referentinnen nicht neutral verhalten 

haben, ist die zufriedenheit mit der Behandlung im Schlichtungsverfahren ebenfalls 

deutlich geringer. interessanterweise stehen hinter den 6% der sehr zufriedenen trotz 

gar nicht neutralen verhaltens des/der Schlichtungsreferenten/Schlichtungsreferentin 

ausschließlich Schlichtungswerberinnen.

abbildung 17: zufriedenheit mit der Behandlung durch Schlichtungsreferentinnen 

bezogen auf das neutrale verhalten derselben in %

0% 25% 50% 75% 100%

tri�t voll zu
tri�t eher zu
tri�t teilweise zu
tri�t eher nicht zu
tri�t gar nicht zu

sehr 
zufrieden

eher 
zufrieden

neutral

eher nicht 
zufrieden

nicht 
zufrieden

68,8%

0% 
6,3%

12,5%
12,5%

62,5%
12,5% 

25,0%

0%0%

30%

33,3% 
6,7%

6,7%
23,3%

54,0%

0% 4,8%9,5%
31,7%

77,2%

0,7% 
5,9%
4,4% 11,8%

Basis: n = 253 (Schlichtungspartnerinnen und Schlichtungswerberinnen)

Schlichtungsverfahren werden generell als ein sehr positives instrument zur gleichstellung 

von Menschen mit Behinderungen wahrgenommen. 71% der Schlichtungspartnerinnen 

und 55% der Schlichtungswerberinnen gaben an, mit dem verfahren insgesamt sehr oder 

eher zufrieden zu sein (n = 207). nahezu alle (etwa 90%) unzufriedenen werberinnen 

haben keine einigung im verfahren erzielt. ihre unzufriedenheit steht somit vermutlich 

eher im zusammenhang mit dem ausgang des verfahrens als mit dem verfahren selbst. 
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die Parteien haben in folgenden Punkten eine durchgängig sehr hohe zufriedenheit 

geäußert:

 » Behandlung durch die zuständigen referentinnen (Partnerinnen 83%, werberin-

nen 77%; n = 279)

 » dauer des Schlichtungsverfahrens (Partnerinnen 82%, werberinnen 60%; n = 

271)

 » organisatorischer ablauf des Schlichtungsverfahrens (Partnerinnen 85%, werbe-

rinnen 66%; n = 276)

 » Berücksichtigung der eigenen Position und Stellungnahmen im verfahrenspro-

zess (beide rund 60%; n = 273)

im hinblick auf die behandelte gesetzesmaterie beim verfahren sind 64% der Be-

fragten, wie in der folgenden abbildung 18 dargestellt, hinsichtlich verfahren des 

BgStg und 57% der Befragten im hinblick auf verfahren des Beinstg insgesamt sehr 

oder eher zufrieden.
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abbildung 18: zufriedenheit mit dem Schlichtungsverfahren nach gesetzesmaterie in %

0% 25% 50% 75% 100%

BEinstG
BGStG

sehr 
zufrieden

eher 
zufrieden

neutral

eher nicht 
zufrieden

nicht 
zufrieden

10%

17%

6% 

8%

27%

20% 

17%

23% 

37%

34%

Basis: n = 266 (BgStg: n = 100; Beinstg: n = 166)

Bei verfahren zu diskriminierenden Barrieren sind 67% sowie hinsichtlich verfahren zu 

direkten Benachteiligungen etwa 60% der Befragten sehr oder eher zufrieden. werbe-

rinnen mit Mehrfachdiskriminierungen sind tendenziell eher unzufriedener (47% nicht 

und eher nicht zufrieden) mit dem verfahren (n = 259).

eine hohe zufriedenheit zeigt sich vor allem bei blinden und stark sehbehinderten 

werberinnen, rollstuhlfahrerinnen und/oder körperlich Beeinträchtigten. Personen mit 

einer Mehrfachbehinderung und psychischen sowie sozial-emotionalen Behinderungen 

sind tendenziell unzufriedener mit dem verfahren als andere Behinderungsgruppen 

(siehe nachfolgende abbildung 19).
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abbildung 19: zufriedenheit mit dem Schlichtungsverfahren nach Behinderungsart in %

0% 25% 50% 75% 100%

sehr und eher zufrieden
neutral
nicht und eher nicht zufrieden

Blind/Stark 
sehbehindert

RollstuhlfahrerIn

Körperliche 
Behinderung

Gehörlos/Stark 
hörbehindert

Psychische/Sozial-
emotionale B.

Sonstige

Mehrfach-
behinderung

39,6%
41,5%

18,9%

30,0%

45,0%
25,0%

45,5%
45,5%

9,1%

22,2%
50,0%

27,8%

17,5%
61,4%

21,1%

6,9%
69,0%

24,1%

21,4%
71,4%

7,1%

Basis: n = 202

werberinnen bis zu einem alter von 30 Jahren sind zu einem großteil (73%) mit dem 

verfahren insgesamt eher und sehr zufrieden. weiters geben werberinnen über 60 Jahre 

(69%) und werberinnen zwischen 40 und 50 Jahren an (57%), dass sie mehrheitlich 

mit dem verfahren im gesamten zufrieden sind. die gruppe der 30 bis 40-Jährigen ist 

hinsichtlich der zufriedenheit mit dem verfahren sehr geteilter Meinung.
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abbildung 20: zufriedenheit mit dem Schlichtungsverfahren nach altersgruppen in %

0% 25% 50% 75% 100%

eher und sehr zufrieden
neutral
eher nicht und nicht zufrieden

über 60 Jahre

51 - 60 Jahre

41 - 50 Jahre

31 - 40 Jahre

0 - 30 Jahre

72,7%
22,7%

4,5%

38,5%
23,1%

20,9%

38,5%

22,4%

28,8%

56,7%

17,8%
53,4%

23,1%

69,2%
7,7%

Basis: n = 201

die hohe zufriedenheit mit dem instrument Schlichtungsverfahren unterstreicht ab-

schließend folgende rückmeldung: nur 26 der befragten Schlichtungswerberinnen 

(13%; n = 204) und 4 der befragten Partnerinnen (6%, n = 72) würden in einer ähnlichen 

Situation kein erneutes Schlichtungsverfahren führen. Bei den Schlichtungswerberinnen 

handelt es sich wiederum großteils um Personen, die keine einigung erzielen konnten 

oder den antrag zurückzogen (88,5%). der großteil (74%) der Befragten würde daher 

wieder an einem Schlichtungsverfahren teilnehmen.

ergebnisse des Schlichtungsverfahrens

die ergebnisse der auswertungen zeigen, dass das instrument des Schlichtungsverfah-

rens seinen zweck, nämlich eine außergerichtliche einigung zu einer gleichstellungs-

thematik zu erzielen, in der Mehrheit der fälle erfüllen konnte. 115 von 211 befragten 

Schlichtungswerberinnen (55%) und 46 von 70 befragten Schlichtungspartnerinnen 

(66%) gaben an, eine einigung im verfahren erzielt zu haben (siehe ebenfalls folgende 

abbildung 21).
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abbildung 21: ergebnisse des Schlichtungsverfahrens aus Sicht der 

Schlichtungswerberinnen und -partnerinnen in %

0% 25% 50% 75% 100%

SchlichtungswerberInnen
SchlichtungspartnerInnen

Einigung

keine Einigung

Antrag 
zurückgezogen

9%

6%

29%

36%

55%

66%

Basis: n = 70 bei Schlichtungspartnerinnen, n = 211 bei Schlichtungswerberinnen

in rund der hälfte der fälle wurden die zurückgezogenen anträge damit begründet, dass 

der verfahrensausgang im Sinne der Schlichtungswerberinnen aussichtslos erschien. 

die andere hälfte konnte eine einigung außerhalb des verfahrens erzielen.

Betrachtet man diese ergebnisse nach gesetzesmaterie getrennt, zeigen die ergeb-

nisse der Befragung, dass im falle von Schlichtungsverfahren zum BgStg tendenziell 

mehr einigungen erzielt werden konnten als zu diskriminierungsfällen laut Beinstg. Bei 

verfahren, die die allgemeine lebenswelt von Menschen mit Behinderungen betroffen 

haben (BgStg), gab es insgesamt weniger zurückgezogene anträge als bei verfahren 

zum Beinstg.
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abbildung 22: ergebnisse des Schlichtungsverfahrens nach behandelter 

gesetzesmaterie

0% 25% 50% 75% 100%

BEinstG
BGStG

Einigung

keine Einigung

Antrag 
zurückgezogen

12%

3%

31%

35%

53%

66%

Basis: n = 268 (BgStg: n = 103; Beinstg: n = 165)

verglichen mit der grundgesamtheit ist diese verteilung der ergebnisse bei der Stich-

probe etwas zugunsten von einigungen verzerrt (siehe im vergleich abbildung 12 oben). 

dies gilt es bei der interpretation der daten zu berücksichtigen. 

insgesamt kam es zu 161 einigungen. die konkreten vereinbarungen bei den ge-

troffenen einigungen reichten von der Beseitigung der diskriminierung/Barrieren über 

Schadenersatzzahlungen und einvernehmliche auflösung des dienstverhältnisses bis 

hin zu einer entschuldigung des gegenübers. die häufigsten angaben der Schlich-

tungspartnerinnen betreffen die Beseitigung der diskriminierung (19,6%) sowie eine 

einvernehmliche auflösung des dienstverhältnisses (dv) (19,6%). die Schlichtungs-

werberinnen nannten am öftesten die entschuldigung der Schlichtungspartnerinnen 

(36,5%) sowie die Beseitigung der diskriminierung (32,2%).
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abbildung 23: vereinbarungen im falle einer einigung aus Sicht der 

Schlichtungswerberinnen und -partnerinnen in %

0% 25% 50% 75% 100%

SchlichtungswerberInnen
SchlichtungspartnerInnen

Beseitigung 
der Diskriminierung

Entschuldigung

Sonstiges

Erlangung eines 
Schadensersatzes

Einvernehmliche 
Au�ösung des DV

Beseitigung 
baulicher Barrieren

Beseitigung 
anderer Barrieren

Arbeitsplatzwechsel, 
Beschäftigung aufrecht 8,7%

2,2%

10,9%
6,1%

13,0%
10,9%

12,2%
19,6%

21,7%
6,5%

17,4%
19,6%

36,5%
0,0%

32,2%
19,6%

Basis: n = 46 bei Schlichtungspartnerinnen, n = 115 bei Schlichtungswerberinnen, Mehrfachnen-
nungen möglich

im hinblick auf die zufriedenheit mit der getroffenen vereinbarung zeichnet sich je nach 

gesetzesmaterie und betroffener Partei eine etwas unterschiedliche ausprägung ab. 

insgesamt liegt grundsätzlich eine hohe zufriedenheit mit dem erzielten ergebnis vor. 

dies bestätigen aussagen aus den qualitativen gesprächen (siehe abschnitt 5.1.1.2). 

in Bezug auf das BgStg äußern, wie in der folgenden abbildung 24 ersichtlich, tenden-

ziell die Schlichtungswerberinnen (78,6% sehr oder eher zufrieden) eine noch höhere 

zufriedenheit mit der getroffenen vereinbarung als die Schlichtungspartnerinnen (71,4% 

sehr oder eher zufrieden). der unterschied ist allerdings statistisch nicht signifikant. 
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abbildung 24: zufriedenheit mit dem ergebnis des verfahrens im BgStg aus Sicht der 

Schlichtungswerberinnen und -partnerinnen in %

0% 25% 50% 75% 100%

SchlichtungswerberInnen
SchlichtungspartnerInnen

sehr 
zufrieden

eher 
zufrieden

neutral

eher nicht 
zufrieden

nicht 
zufrieden 2,4%

4,8%

4,8%

9,5%

9,5%

19,0%

26,2%

28,6%

52,4%

42,9%

Basis: n = 43 bei Schlichtungspartnerinnen, n = 105 bei Schlichtungswerberinnen

in der folgenden abbildung 25 ist erkennbar, dass bezüglich des Beinstg hingegen 

die Schlichtungspartnerinnen (86,4% sehr oder eher zufrieden) zufriedener als die 

Schlichtungswerberinnen (68,3%) sind.
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abbildung 25: zufriedenheit mit dem ergebnis des verfahrens im Beinstg aus Sicht der 

Schlichtungswerberinnen und -partnerinnen in %

0% 25% 50% 75% 100%

SchlichtungswerberInnen
SchlichtungspartnerInnen

sehr 
zufrieden

eher 
zufrieden

neutral

eher nicht 
zufrieden

nicht 
zufrieden 9,5%

0%

0%

9,5%

12,7%

13,6%

30,2%

36,4%

38,1%

50,0%

Basis: n = 43 bei Schlichtungspartnerinnen, n = 105 bei Schlichtungswerberinnen

96 der befragten teilnehmerinnen konnten im zuge der geführten Schlichtungsver-

fahren keine einigung erzielen. all jene betroffenen Personen ohne konkrete einigung 

im rahmen des Schlichtungsverfahrens haben folgende weitergehende aussagen dazu 

getroffen: nach angaben der Schlichtungspartnerinnen wurde bei nicht-einigung in der 

regel die konkrete Sache nicht weiter verfolgt (40%) oder es kam zu einer Klage vor 

gericht (35%). nach angaben der Schlichtungswerberinnen trat ein sonstiger umstand 

ein (32%), wie bspw. Situation hat sich verhärtet, Klage wird noch angedacht, oder 

es wurde keine Klage erhoben (30%). abbildung 26 zeigt die weiteren ergebnisse bei 

nicht-einigung im Überblick.
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abbildung 26: weitere ergebnisse bei fehlender einigung im Schlichtungsverfahren aus 

Sicht der Schlichtungswerberinnen und -partnerinnen in %

0% 25% 50% 75% 100%

SchlichtungswerberInnen
SchlichtungspartnerInnen

Sache nicht 
weiter verfolgt

Klage 
erhoben

Sonstiges

Spätere Einigung 
erzielt

Keine Klage 
erhoben

Diskriminierung 
später beseitigt 2,6%

0%

0%
30,3%

5,3%
10,0%

31,6%
10,0%

26,3%
35,0%

40,0%
13,2%

Basis: n = 20 bei Schlichtungspartnerinnen, n = 76 bei Schlichtungswerberinnen, Mehrfachnennun-
gen möglich

27 Personen, davon 7 Partnerinnen (35%) und 20 werberinnen (26%), haben nach 

nicht-einigung nach eigenen angaben eine Klage eingereicht. hochgerechnet auf die 

grundgesamtheit würde das bedeuten, dass rund 70 Personen der 800 geführten 

Schlichtungsverfahren bislang eine Klage eingebracht haben. die Plausibilität dieser 

hochgerechneten daten kann nicht überprüft werden, da in diesem zusammenhang 

keine validen daten aus der grundgesamtheit zur verfügung stehen.

werberinnen, die keine Klage erhoben haben, gaben als Begründung in erster linie 

an, dass eine Klage zu teuer gewesen wäre (61%), sie keine unterstützung durch eine 

interessenvertretung erhalten haben (57%) und ihnen das risiko zu hoch war (52%; n = 

23 werberinnen, Mehrfachnennungen möglich). dies bestätigt im großen und ganzen 

die aussagen aus den persönlichen gesprächen (siehe abschnitt 5.1.1.2) bezüglich 
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dieser thematik. abgesehen von der fehlenden unterstützung durch interessenver-

tretungen wurden auch dort die fehlenden Mittel und zu hohe risiken als grund für 

die vermeidung des Klagswegs genannt.

einschätzungen zu wirkungen des Schlichtungsverfahrens

nach einschätzung der werberinnen hat das Schlichtungsverfahren in 43% der fälle 

eine verbesserung, in 12% der fälle eine teilweise verbesserung und in 45% der fälle 

eher keine oder gar keine verbesserung für die werberinnen gebracht (n = 184). 40 

Schlichtungswerberinnen haben diese frage nicht beantwortet. die Mehrheit der wer-

berinnen gibt daher zumindest eine teilweise verbesserung ihrer Situation durch das 

Schlichtungsverfahren an. Betrachtet man diese einschätzung über eine etwaige ver-

besserung nach der behandelten gesetzesmaterie, zeigt sich, dass in 52% der fälle das 

Schlichtungsverfahren im BgStg eine verbesserung bzw. teilweise verbesserung und in 

37% der fälle eher keine oder gar keine verbesserung für die werberinnen gebracht hat.

abbildung 27: angaben zur verbesserung der Situation durch das 

Schlichtungsverfahren aus Sicht der Schlichtungswerberinnen in %

0% 25% 50% 75% 100%

BEinstG
BGStG

tri�t 
voll zu

tri�t 
eher zu

tri�t 
teilweise zu

tri�t eher 
nicht zu

tri�t gar 
nicht zu 44,4%

26,9%

10,4%

6,0%

10,4%

19,4%

11,1%

17,9%

32,8%

20,5%

Basis: n = 184 werberinnen (BgStg: n = 67; Beinstg: n = 117)
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eine etwaige verschlechterung der Situation durch das verfahren ist für die Mehrheit 

der werberinnen laut eigenen angaben nicht eingetreten. Jedoch gibt immerhin rund 

ein viertel der Befragten an, dass das verfahren eine verschlechterung ihrer Situation 

gebracht hat. wenn eine verschlechterung der Situation eingetreten ist, dann war dies 

nach angaben der Befragten vor allem bei verfahren zum Beinstg der fall (n = 175). 

dieses ergebnis ist hochsignifikant (p=0,000). 

der großteil (rund 75%) der getroffenen vereinbarungen wurden bei verfahren zu 

themenstellungen beider gesetzesmaterien eingehalten. nur ein geringer Prozentsatz 

gibt an, dass sich das jeweilige gegenüber nicht an die vereinbarungen hielt. für 11% 

im BgStg trifft eine einhaltung der getroffenen vereinbarung eher nicht und nicht zu. 

für 18% im Beinstg gilt dasselbe (n = 166).

nachhaltige Änderungen bei Schlichtungspartnerinnen in Bezug auf Menschen mit 

Behinderungen wurden in etwa 25% der fälle erzielt. wenn nachhaltige veränderungen 

erzielt wurden, ist dies, wie in der folgenden abbildung 28 ersichtlich, eher in verfahren 

zur lebenswelt (BgStg, 31,4%) der fall als in verfahren des Beinstg.
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abbildung 28: angaben zur erzielung nachhaltiger veränderungen bei 

Schlichtungspartnerinnen durch das Schlichtungsverfahren in %

0% 25% 50% 75% 100%

BEinstG
BGStG

tri�t 
voll zu

tri�t 
eher zu

tri�t 
teilweise zu

tri�t eher 
nicht zu

tri�t gar 
nicht zu 53,2%

23,3%

10,5%

10,6%

34,9%

19,8%

14,2%

9,9%

11,6%

12,1%

Basis: n = 227 (BgStg: n = 86; Beinstg: n = 141)

einen noch differenzierteren einblick bietet nachfolgende abbildung 29, die zusätzlich 

die Sichtweise der Partnerinnen und werberinnen berücksichtigt. So ist zu erkennen, 

dass die Schlichtungswerberinnen beim Beinstg hinsichtlich der nachhaltigen Ände-

rungen kritischer sind und weitaus häufiger keine nachhaltigen Änderungen sehen als 

die befragten Partnerinnen. Beim BgStg sind die einschätzungen der Schlichtungswer-

berinnen hingegen nicht mehr überwiegend kritisch. Schlichtungspartnerinnen sehen 

nachhaltig erzielte veränderungen auch verstärkt bei Schlichtungsfällen des BgStg.
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abbildung 29: nachhaltige veränderungen bei Schlichtungspartnerinnen 

durch das Schlichtungsverfahren; im Beinstg getrennt nach 

Schlichtungswerberinnen und -partnerinnen in %

0% 25% 50% 75% 100%

SchlichtungswerberInnen
SchlichtungspartnerInnen

tri�t 
voll zu

tri�t 
eher zu

tri�t 
teilweise zu

tri�t eher 
nicht zu

tri�t gar 
nicht zu 56,7%

43,2%

8,1%

11,5%

24,3%

13,5%

10,6%

8,7%

10,8%
12,5%

Basis: n = 141 (Schlichtungswerberinnen: n = 104; Schlichtungspartnerinnen: n = 37)
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abbildung 30: nachhaltige veränderungen bei Schlichtungspartnerinnen 

durch das Schlichtungsverfahren; im BgStg getrennt nach 

Schlichtungswerberinnen und -partnerinnen in %

0% 25% 50% 75% 100%

SchlichtungswerberInnen
SchlichtungspartnerInnen

tri�t 
voll zu

tri�t 
eher zu

tri�t 
teilweise zu

tri�t eher 
nicht zu

tri�t gar 
nicht zu 24,6%

20,7%

6,9%

12,3%

41,4%

17,2%

31,6%

21,1%

13,8%

10,5%

Basis: n = 86 (Schlichtungswerberinnen: n = 57; Schlichtungspartnerinnen: n = 29)

ob mittels des geführten Schlichtungsverfahrens nachhaltige veränderungen erreicht 

wurden, hing auch mit der unternehmensgröße zusammen. So gaben 15,3% der befragten 

Schlichtungspartnerinnen aus mittleren unternehmen nachhaltige veränderungen in 

ihrer organisation an, während diese Quote sowohl bei Kleinst- und Kleinunternehmen 

als auch bei den befragten großunternehmen zwischen 31 und 32% betrug (n = 67).

das Schlichtungsverfahren wurde im zuge der qualitativen gespräche (siehe vorheriger 

abschnitt 5.3.1.1) von den Befragten ebenfalls hinsichtlich seiner Sensibilisierungsef-

fekte hervorgehoben. diesbezüglich zeigt die Primärerhebung eine partielle Bestätigung 

dieser annahme. im zusammenhang mit dem BgStg gaben 48% der befragten Part-

nerinnen an, durch das geführte verfahren nun stärker für die Belange von Menschen 
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mit Behinderungen sensibilisiert worden zu sein. 31% stimmten dem teilweise zu. im 

Bereich des Beinstg sind 38% der Partnerinnen nun nach eigenen angaben stärker sowie 

25% teilweise stärker für die anliegen von Menschen mit Behinderungen sensibilisiert.

abbildung 31: angaben zur erzielung von Sensibilisierung im unternehmen durch das 

Schlichtungsverfahren

0% 25% 50% 75% 100%

BEinstG
BGStG

tri�t 
voll zu

tri�t 
eher zu

tri�t 
teilweise zu

tri�t eher 
nicht zu

tri�t gar 
nicht zu 27,8%

10,3%

10,3%

8,3%

31,0%

17,2%

25,0%

19,4%

31,0%

19,4%

Basis: n = 66 (BgStg: n = 29; Beinstg: n = 36), nur Schlichtungspartnerinnen

im zuge der qualitativen interviews wurde die ansicht vertreten, dass manche Schlich-

tungen, abgesehen von den konkreten verfahrensergebnissen, auswirkungen hätten, 

die über den konkreten einzelfall hinaus gingen (siehe abschnitt 5.3.1.1). auch diese 

annahme wird durch die quantitative Befragung bekräftigt. 42% der befragten Partnerin-

nen im BgStg gaben an, nach dem verfahren nun stärker als früher diskriminierungen 

und Barrieren zu vermeiden. 35% stimmten dem teilweise zu. im Beinstg versuchen 

nun 25% der Partnerinnen stärker, 32% teilweise stärker als früher, diskriminierungen 

und Barrieren zu vermeiden.
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insgesamt wurden aufgrund des Schlichtungsverfahrens in rund 20% der fälle nach-

haltige Änderungen von abläufen, Strukturen und richtlinien bei den Partnerinnen 

erzielt. wie aus nachfolgender abbildung 32 hervorgeht, sind die veränderungen, 

soweit vorhanden, in erster linie aufgrund von verfahren zum BgStg erzielt worden.

abbildung 32: angaben zur nachhaltigen, unternehmensweiten/organisationsweiten 

Änderung von abläufen, Strukturen oder richtlinien durch das 

Schlichtungsverfahren 

0% 25% 50% 75% 100%

BEinstG
BGStG

tri�t 
voll zu

tri�t 
eher zu

tri�t 
teilweise zu

tri�t eher 
nicht zu

tri�t gar 
nicht zu 62,2%

34,5%

3,4%

13,5%

37,9%

3,4%

8,1%

8,1%

20,7%

8,1%

Basis: n = 66 (BgStg: n = 29; Beinstg: n= 36), nur Schlichtungspartnerinnen

die nachhaltigen Änderungen betrafen allerdings zum gutteil organisationen der öffent-

lichen verwaltung, die insgesamt zu 50% angaben, dass dies (eher) zutrifft. nonprofit 

organisationen (nPos) folgen mit 33% noch vor gewinnorientierten unternehmen und 

unternehmen mit öffentlichem auftrag (jeweils rund 15%). 
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5.1.1.4. zusammenfassung und handlungsempfehlungen 

die statistischen daten des Bundessozialamts weisen mit dem Stichtag 30. 04. 2011 

bislang 877 begonnene und 833 abgeschlossenen Schlichtungsverfahren auf. die 

Mehrheit der Schlichtungen erfolgt bislang im zusammenhang mit der arbeitswelt 

(53%), wobei die aktuellen daten ab dem Jahr 2010 eine trendwende ankündigen. 

Schlichtungen werden im vergleich zur Bevölkerungsanzahl verhältnismäßig häufiger 

in wien bzw. in Ballungszentren durchgeführt.

die grundgesamtheit dieser Studie bilden 732 fälle, die seit dem inkrafttreten mit 1.1. 

2006 bis zum 30.06.2010 eingebracht wurden.

ein Schlichtungsverfahren dauerte im durchschnitt drei Monate und hatte eine 46% 

chance auf einigung. 37% der verfahren endeten ohne einigung. in 13% der fälle wurde 

der antrag zurückgezogen. während des Schlichtungsverfahrens wurden zum großteil 

(65%) unmittelbare diskriminierungen behandelt (27% mittelbare diskriminierungen 

und 8% behauptete Belästigungen). im Beinstg traten mit 76% vor allem körperlich 

behinderte Personen als Schlichtungswerberinnen auf. im BgStg dominierten roll-

stuhlfahrerinnen mit 47%. 

die ergebnisse der fragebogenerhebung unter Schlichtungspartnerinnen und -werberin-

nen hinsichtlich der Situation vor dem Schlichtungsverfahren weisen auf Sensibilisie-

rungsdefizite bei Schlichtungspartnerinnen im umgang mit Menschen mit Behinderung 

hin. diesen Schluss lassen vor allem die vergleichsweise geringe wahrnehmung der 

diskriminierungsproblematik unter Schlichtungspartnerinnen und die mehrheitlich 

fehlende Bekanntheit des instruments zu. aus Sicht der Partnerinnen bestand zudem 

eher eine unauffällige Beziehung vor dem verfahren, wohingegen die werberinnen 

diese zu diesem zeitpunkt bereits als konfliktbeladen erkannt haben.
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die zufriedenheit mit dem verfahren bzw. mit dem ablauf des Schlichtungsverfahrens 

ist insgesamt sehr hoch: 71% der Partnerinnen und 55% der werberinnen sind mit dem 

Schlichtungsverfahren insgesamt zufrieden. auch im zusammenhang mit der dauer des 

verfahrens (zufriedenheit besteht bei 82% der Partnerinnen sowie 60% der werberin-

nen), dem organisatorischen ablauf (85% Partnerinnen sowie 66% werberinnen sind 

hiermit zufrieden) und mit der Berücksichtigung der eigenen Position (zufriedenheit 

bei 63% der Partnerinnen und 61% der werberinnen) besteht hohe zufriedenheit. die 

zufriedenheit mit dem verfahren ist tendenziell bei verfahren zum BgStg noch etwas 

höher als bei verfahren des Beinstg.

die zufriedenheit mit den verfahren an sich spiegelt sich auch in der tatsache wider, dass 

der großteil der Befragten (74%) wieder an einem Schlichtungsverfahren teilnehmen 

würde. nur 13% der befragten werberinnen und 6% der befragten Partnerinnen würden 

in einer ähnlichen Situation an keinem erneuten Schlichtungsverfahren teilnehmen.

die ergebnisse der schriftlichen Befragung zeigen, dass die Beteiligten sich in 75% der 

fälle an die vereinbarungen des verfahrens hielten. entschuldigungen sowie Beseiti-

gungen der diskriminierungsgründe sind in diesem zusammenhang laut der befragten 

Personen die häufigsten vereinbarungsergebnisse des verfahrens. 

hinsichtlich der konkreten Situation der werberinnen werden infolge eines Schlich-

tungsverfahrens laut aussagen dieser in 43% der fälle eine verbesserungen und in 

weiteren 12% der fälle eine teilweise verbesserung der eigenen Situation gesehen. Mit 

großer Mehrheit werden zu etwa 90% in diesem Bereich jedenfalls verschlechterungen 

ausgeschlossen.

auch im hinblick auf die Beseitigung der erwähnten Sensibilisierungsdefizite bei 

Schlichtungspartnerinnen sehen diese in 43% der fälle bei sich selbst eine stärkere 

Sensibilisierung für die Belange von Menschen mit Behinderung infolge des Schlich-
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tungsverfahrens. weitere 28% sehen dies als zumindest teilweise zutreffend. als 

Konsequenz des Schlichtungsverfahrens geben 34% der Partnerinnen an, in zukunft 

verstärkt zu versuchen, diskriminierungen und Barrieren zu vermeiden. weitere 31% 

wollen diese teilweise versuchen.

dem hauptziel des verfahrens entsprechend, d.h. konkrete einigung im einzelfall, liegt 

die zielsetzung des Schlichtungsverfahrens nicht unmittelbar in der erreichung breiter 

wirkungen. dennoch werden in immerhin etwa 25% der fälle aus Sicht der Befragten 

nachhaltige Änderungen bei Schlichtungspartnerinnen in Bezug auf Menschen mit 

Behinderungen konstatiert. unter den Schlichtungspartnerinnen geben weiters 20% 

eine nachhaltige Änderungen von abläufen, Strukturen und richtlinien in ihrem Bereich 

als folge eines Schlichtungsverfahrens an. 

Bei den qualitativen leitfadeninterviews wurde deutlich, dass Schlichtungswerberin-

nen vor allem die Möglichkeit, mittels einer einigung rasch zum angestrebten recht zu 

gelangen, als positives Merkmal erkennen. vorteilhaft wird ebenfalls eingeschätzt, dass 

im falle einer einigung meist ein konkretes ergebnis vorliegt und nicht beispielsweise 

nur die feststellung eines tatbestands. 

Schlichtungspartnerinnen schätzen am Schlichtungsverfahren die gelegenheit zu 

persönlichem Kontakt und diskussionen, um aus ihrer Sicht im idealfall verständnis für 

manche zusammenhänge zu erlangen. wesentliches ziel aus Sicht der Partnerinnen ist 

es, mittels Schlichtungsverfahren eine gemeinsame zufriedenstellende vorgehensweise 

zu finden. dabei spielt die Möglichkeit einer separaten Mediation keine allzu große 

rolle, da die Schlichtung selbst sowohl in der Befragung als auch in den qualitativen 

interviews offenbar zum teil mit einer Mediation gleichgesetzt wird.

das verfahren wird in den gesprächen als effektiver und vor allem effizienter als beste-

hende verfahrensmöglichkeiten aus vergleichbaren gesetzesmaterien gesehen. laut 
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Öar hat sich das Modell der Schlichtung in den letzten Jahren bewährt und führt auch 

tatsächlich in vielen fällen zu einer einigung zwischen den Schlichtungswerberinnen 

und Schlichtungspartnerinnen. Skeptisch wird in manchen fällen das verhältnis zwi-

schen dem aufwand, den das verfahren selbst bereitet, und den möglichen resultaten 

des verfahrens betrachtet. dabei besteht die Problematik nicht in einem aufwendigen 

verfahren sondern darin, dass als ergebnis des verfahrens aktuell maximal ein anspruch 

auf Schadenersatz und keiner auf unterlassung oder Beseitigung einer diskriminierung 

besteht. die Schadenersatzhöhe selbst (§ 9 BgStg sieht einen Mindestschadenersatz 

von eur  1.000 vor) wird ebenfalls als zu geringer anreiz für Schlichtungspartnerinnen 

gesehen, um Barrieren zu beseitigen (Öar 2010). laut Öar zeigen die erfahrungen mit 

dem Schlichtungsverfahren weiters eine verstärkte Bewusstseinsbildung, da im zuge 

der Schlichtungen auf fälle mit diskriminierender wirkung aufmerksam gemacht wird 

(Öar 2009).

um das verfahren grundsätzlich als erfolg zu bezeichnen, werden vor allem die Sicht-

barkeit des Schlichtungsverfahrens, die häufige nutzung sowie die Quote an einigun-

gen als argumente genannt. als äußerst wesentliche zusatzeffekte der Schlichtungen 

werden jene Sensibilisierungs- und bewusstseinsfördernde funktionen für anliegen 

von Menschen mit Behinderung eingeschätzt, die durch die reflexion der Partnerinnen 

im zuge des verfahrens erreicht werden.

Soweit handlungsbedarf im zusammenhang mit dem Schlichtungsverfahren themati-

siert wurde, betraf dies vor allem Phasen vor und nach dem verfahren. eine intensivere 

Bekanntmachung mit der Schlichtung und Beratung im vorfeld durch interessenvertretun-

gen, Behindertenanwaltschaft sowie Bundessozialamt über Best-Practice-Publikationen 

wird angeregt. weitere Möglichkeiten aus Sicht der Befragten betreffen einerseits 

eine intensivere Beratung der behinderten Personen, vor allem im hinblick auf den 

rollenkonflikt des Bundessozialamts (Beratung vor und neutralität im verfahren). auf 

der anderen Seite wird ein intensiverer austausch innerhalb der Behörde hinsichtlich 
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bereits behandelter thematiken vorgeschlagen. verbesserungsmöglichkeiten im 

nachgang des verfahrens betreffen vor allem den Bereich der rechtsdurchsetzung 

(Sanktionsmöglichkeiten, Barrierenbeseitigung, Schadenersatz, Klagsfonds etc.).

Konkret lassen sich hinsichtlich der ergebnisse der Schlichtungsverfahren folgende 

handlungsempfehlungen ableiten: 

Handlungsempfehlung Schlichtungsverfahren 1: Beibehaltung und bessere Be-

kanntmachung des erfolgsmodells Schlichtungsverfahren. letzteres gilt insbesondere 

für gebiete außerhalb von Ballungszentren. 

Handlungsempfehlung Schlichtungsverfahren 2: nutzung der zur verfügung stehenden 

daten zur erstellung und Bekanntmachung von konkreten good- bzw. Best-Practice-

Publikationen erfolgreicher Schlichtungen für die wichtigsten themenfelder (Bildung, 

gesundheit, verkehr, dienstleistungen, Beförderung, entlohnung, aus- und weiterbil-

dung etc.) sowie Behinderungsarten.

Handlungsempfehlung Schlichtungsverfahren 3: intensiverer austausch innerhalb 

des Bundessozialamts bei wiederkehrenden themen, Schlichtungspartnerinnen oder 

-werberinnen.

Handlungsempfehlung Schlichtungsverfahren 4: Beibehalten der Möglichkeit, eine 

Mediation durchzuführen, aber keine ausweitung der Bewerbung derselben.

5.1.2. verbandsklage

ihrer intention nach soll die verbandsklage die Möglichkeit bieten, in fällen von allge-

meinem rechtlichem interesse, bei denen zum nachteil der interessen behinderter Men-

schen beharrlich diskriminiert wird, unabhängig vom einzelfall eine feststellungsklage 

einzubringen. wie bereits dargelegt wurde, stellte das instrument der verbandsklage 
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einen kontroversen Punkt bei der erarbeitung des BgStg dar. von Seiten der wirtschaft 

abgelehnt, wurde die gesetzliche verankerung der verbandsklage von Behindertenor-

ganisationen vehement gefordert. 

Schlussendlich hat der gesetzgeber die verbandsklage im BgStg unter § 1311 festgelegt, 

jedoch mit einschränkungen versehen So kann eine verbandsklage nur durch die Ös-

terreichische arbeitsgemeinschaft für rehabilitation (Öar) und bei zustimmung einer 

Mehrheit von zwei drittel der Stimmen des Bundesbehindertenbeirates eingebracht 

werden. dadurch kann die verbandsklage nicht nur als ein instrument zur herstellung 

von waffengleichheit zwischen schwächeren Personengruppen und einem stärkeren 

gegner gesehen werden, sondern auch, unter Bedacht der zusammensetzung des 

Bundesbehindertenbeirates12, als ein politisches instrument. 

während vor allem Politik und verwaltung die intention der verbandsklage anerkannten, 

wurde von Behindertenorganisationen vor allem die Kompromisslösung, die für sie hinter 

der verbandsklage steht, in den vordergrund gerückt. So meinte etwa eine befragte 

Person: „[…] die Behindertenorganisationen haben es ganz massiv gefordert, das war 

ihnen ganz wichtig und schließlich ist ja auch ein Kompromiss herausgekommen, es 

gibt zwar eine verbandsklage, aber nur unter sehr strengen auflagen, ja.“ (interview 6)

5.1.2.1. wirkung

Bis zum zeitpunkt der vorliegenden evaluation wurde keine verbandsklage geführt, 

obwohl von der Mehrheit der befragten Behindertenorganisationen eine verbandsklage 

im Bereich der gleichstellung im privaten versicherungsbereich als notwendig erachtet  

11 Siehe Kapitel 3.1
12 BBg § 9: ein vorsitzender, je ein vertreter der im nationalrat vertretenen Parteien, je ein vertreter des Bundesministeriums für 

Soziales und Konsumentenschutz, des Bundesministeriums für finanzen, des Bundesministeriums für gesundheit, familie und 
Jugend, des Bundesministeriums für wirtschaft und arbeit, zwei vertreter der Bundesländer, ein vertreter des hauptverbandes 
der Sozialversicherungsträger, je drei vertreter der dienstgeber- und dienstnehmerorganisationen, sieben vertreter der organi-
sierten Behinderten und der organisierten Kriegsopfer sowie der Behindertenanwalt
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wurde. daraus kann geschlossen werden, dass die verbandsklage im beabsichtigten 

Sinne keine wirkung, auch nicht in einer abschreckenden form, entfalten konnte. 

 zum versicherungsbereich führt eine Person aus: „also nur ein Beispiel, das ist immer das 

gleiche Beispiel, das werden Sie auch mehrmals hören, die private Krankenversicherung. 

da gibt es unterschiedliche rechtsmeinungen, was davon jetzt wirklich diskriminierend 

ist und was nicht diskriminierend ist, aber meines erachtens ist es zumindest dann 

diskriminierend, eine versicherung nicht abschließen zu dürfen, wenn der betroffene 

Mensch mit Behinderung nachweislich weder häufiger krank ist, noch häufiger ins Spital 

muss, noch häufiger sonst irgendwelche gesundheitlichen Probleme hat, als andere, 

und trotzdem entweder gar nicht oder sehr eingeschränkt versicherungsschutz bekäme. 

das halte ich persönlich jetzt einmal sicher für diskriminierend.“ (interview 1) 

wurde die verbandsklage anfänglich von Seiten der wirtschaftsvertreterinnen, wie 

bereits angeklungen, abgelehnt „wir haben das immer abgelehnt, weil das sind ge-

nerelle anliegen und ich glaube auch, dass man sich jeden einzelnen fall anschauen 

muss. […] ich denke auch, der Bedarf ist nicht da.“ (interview 15), wird sie von den 

befragten unternehmen, im gegensatz zu dem instrument „Schlichtungsverfahren“, 

nicht wahrgenommen. dies ist allerdings, nachdem bisher keine geführt wurde, kein 

verwunderliches ergebnis. 

der verbandsklagemöglichkeit kann immerhin als wirkung zugeschrieben werden, 

dass über themen, die für verbandsklagen geeignet wären, nachgedacht wird. So 

führte beispielsweise eine Person aus: „[…] wenn es um eine Kürzung des Pflegegel-

des geht, wäre es etwas, was alle Behindertenorganisationen betrifft, wurscht was für 

eine Behinderung und dass man das zum Beispiel einklagt.“ (interview 5). eine andere 

Person fokussiert auf den orf: „[…] z.B. die untertitelung der Sendung „Bundesland 

heute“. das ist kein einzelinteresse, sondern das der allgemeinheit.“ (interview 3) und 

wiederum eine andere befragte Person nimmt sich der versicherungsproblematik an: 
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„Stichwort versicherung und die frage der diskriminierung von Menschen mit Behin-

derungen, die zu einem Problem wird, wäre ein klassischer fall, wo ein einzelkampf 

mühsam ist, viel zu kostenaufwendig ist und wo es um ein grundlegendes strukturelles 

Problem geht.“ (interview 7)

5.1.2.2. hürden

ein wesentlicher einflussfaktor für das bisherige Scheitern des instruments „ver-

bandsklage“ liegt für die Behindertenorganisationen und interessenvertretungen bei 

der einschränkung des Klagerechts auf die Öar. „es ist nicht ok, die verbandsklagebe-

rechtigten so einzuschränken, weil normalerweise, wenn man sich andere verbands-

klagerechte anschaut, da können alle verbandsklagen einbringen.“ (interview 14). in 

diesem zusammenhang wurde auch vielfach auf das Konsumentenschutzgesetz als 

vergleichsbeispiel verwiesen, in welchem laut § 29 KSchg der rechtsanspruch von 

mehreren verbänden und interessensorganisationen geltend gemacht werden kann.

zusätzlich wird auch an den personellen und fachlichen ressourcen des dachverban-

des Öar gezweifelt und für eine erweiterung des Klagerechtes auf andere organisati-

onen plädiert. vertreterinnen der Öar sind hier durchaus selbstkritisch und gestehen 

Schwierigkeiten mit der verbandsklage ein. 

die zustimmung der zweidrittel-Mehrheit des Bundesbehindertenbeirates wird auch 

von einem großteil der befragten Behindertenorganisationen als hürde erachtet. einige 

Befragte lassen aufgrund der zusammensetzung des Bundesbehindertenbeirates die 

erreichung der geforderte zustimmung bezweifeln und als eine hürde erkennen: „also 

wer weiß, wer da drin sitzt und wie viele leute das sind, das sind ja überwiegend nicht 

Behindertenvertreter, sondern Sozialpartner, Ministeriumsvertreter, ländervertreter, 

hauptverbandsvertreter. also da eine zweidrittel-Mehrheit für eine verbandsklage zu 

kriegen, naja“. (interview 14)
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eine differenzierte aussage einer befragten Person zur verbandsklage bringt die Pro-

bleme abseits der Öar nochmals auf den Punkt: „auf der einen Seite ist es schwierig, 

[…] themen zu finden, wo man wirklich das gefühl hat, dass es einen ganz breiten 

Personenkreis betrifft und auf der anderen Seite in gewisser weise auch erfolgsträchtig 

ist. eine weitere Schwierigkeit ist natürlich die hürde, die da eingebaut worden ist, 

dass man den Bundesbehindertenbeirat um zustimmung ersuchen muss und die dritte 

hürde, die ist eine ganz profane, also letztlich der finanzielle Bereich.“(interview 9).

von Seiten der Politik und verwaltung wird die einschränkung positiv und als wichtig 

erachtet. So gibt beispielweise ein/e vertreter/in an: „es gibt eben einen dachverband, 

die Öar, und deswegen […] ist es immer wichtig, einen ansprechpartner als dachver-

band zu haben, damit wir in wichtigen dingen nur einen ansprechpartner haben und 

nicht hunderte, deswegen ist der dachverband wichtig und deswegen hat man auch 

damals beschlossen, nur die Öar soll dieses verbandsklagerecht bekommen, um die 

Öar zu stärken auch in ihrer Position als dachverband.“ (interview 6)

5.1.2.3. handlungsbedarf

aus den dargelegten hürden bei der einbringung der verbandsklage, ergeben sich die 

einzelnen Punkte für den handlungsbedarf.

So steht an erster Stelle die erweiterung des Klagerechts vor allem auf jene verbände 

und interessensorganisationen mit juristischem und fachlichem Know-how im Bereich 

von verbandsklagen. vielfach wurden die arbeiterkammer, der verein für Konsumen-

teninformation oder auch der Klagsverband als wünschenswerte institutionen genannt. 

auch eine erweiterung der Kompetenzen des Behindertenanwalts um die Klagemög-

lichkeit wurde von Seiten einer Behindertenorganisation sowie einer allgemeinen 

interessenvertretung genannt.
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die abschaffung bzw. einschränkung der zustimmung des Behindertenbeirates als 

voraussetzung sehen die befragten Behindertenorganisationen und teilweise andere 

allgemeine interessenvertretungen als eine weitere voraussetzung, um die verbands-

klage zu einem wirksamen instrument zu machen. 

5.1.2.4. zusammenfassung und handlungsempfehlung

Bei der erarbeitung des BgStg stellte die verbandsklage einen kontroversen Punkt dar. 

von Seiten der wirtschaft abgelehnt, wurde die gesetzliche verankerung der verbandskla-

ge von Behindertenorganisationen vehement gefordert. Mit dem § 13 des BgStg wurde 

seitens des gesetzgebers eine Kompromisslösung gefunden. demzufolge besteht die 

Möglichkeit einer verbandsklage, jedoch kann diese nur durch die Öar und bei zustim-

mung der zweidrittel-Mehrheit des Bundesbehindertenbeirates eingebracht werden.

diese Kompromisslösung wird von Behindertenorganisationen vehement kritisiert, 

die dadurch die wirkung des instrumentariums eingeschränkt sehen. dies wird durch 

die tatsache begründet, dass bis jetzt keine verbandsklage eingebracht wurde, ob-

wohl v.a. im Bereich der gleichstellung im versicherungsbereich Potenzial für eine 

verbandsklage gesehen wird.

Soll sich die verbandsklage zu einem ernsthaften instrument entwickeln, gehört sie im 

Bereich des Klagerechts sowie der zustimmung des Bundesbehindertenbeirates reformiert. 

Konkret lässt sich hinsichtlich der ergebnisse der verbandsklage folgende hand-

lungsempfehlung ableiten: 

Handlungsempfehlung Verbandsklage: um das instrument der verbandsklage zu  

schärfen, wäre eine ausweitung der Klagemöglichkeit auf weitere verbände und eine 

reduktion des zustimmungsquorums des Bundesbehindertenbeirats zu empfehlen. 
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5.1.3. Barrierefreiheit

 

Barrierefreiheit kann allgemein betrachtet als voraussetzung für eine gesellschaftliche 

teilhabe von Menschen mit Behinderung gesehen werden. dementsprechend wurde 

unter § 6 abs. 5 des BgStg versucht, Barrierefreiheit in ihrer allumfassenden Bedeutung 

zu definieren. demnach sind barrierefrei „bauliche und sonstige anlagen, verkehrs-

mittel, technische gebrauchsgegenstände, Systeme der informationsverarbeitung 

sowie andere gestaltete lebensbereiche, wenn sie mit Menschen mit Behinderung in 

der allgemein üblichen weise, ohne besondere erschwernis und grundsätzliche ohne 

fremde hilfe zugänglich und nutzbar sind.“ (BgStg § 6 abs. 5)

Jedoch wird diese vielschichtige dimension teilweise nicht erkannt und vordergründig 

beim Schlagwort „Barrierefreiheit“ an mobilitätseingeschränkte Personen bzw. Personen 

im rollstuhl gedacht. zu dieser erkenntnis kommen auch schon Schober und Skina 

(2008) in ihrer Studie zu Beratungsangebot und Beratungsbedarf österreichischer unter-

nehmen im Bereich „Barrierefreiheit“ sowie Sprajcer und Schober (2009) mit Blick auf 

arbeitsstätten in ihrer untersuchung zur baulichen Barrierefreiheit in Betriebsstätten von 

unternehmen. Breiter sieht es eine in dieser Studie befragte Person: „es gibt Barrieren 

in allen lebensbereichen, man denkt […] in erster linie immer ans Bauen, das ist auch 

ein wichtiger lebensbereich, aber es gibt natürlich bei verkehrsmitteln die Barrieren, 

es gibt Barrieren bei der Kommunikation, natürlich vor allem mit gehörlosen Menschen 

zum Beispiel und Barrieren bei der information, Barrieren zum Beispiel für Menschen 

mit intellektueller Behinderung, wenn informationen zu schwierig, zu kompliziert sind, 

unverständlich, das ist auch eine Barriere oder eben radio, fernsehen, Massenmedien, 

also bei Barrieren in der Kommunikation und in der information sind meiner Meinung 

nach ein ganz wichtiger lebensbereich.“ (interview 6)

ebenso wird auch die weitreichende Bedeutung von Barrierefreiheit für Menschen ohne 

Behinderung außer acht gelassen. hier wiederum eine befragte Person, die positive 
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wirkungen der Barrierefreiheit über den Personenkreis der Menschen mit Behinderung 

hinausgehend sieht: „ich sehe nicht nur per se mobilitätseingeschränkte Personen 

oder Personen, die schwer sehbehindert oder blind sind. ich sehe ganz große Bevölke-

rungsgruppen, ältere Menschen aber auch junge familien mit Kinderwägen und auch 

die wachsende zahl an radfahrerinnen.“ (interview 7)

5.1.3.1. wirkung

es wird seitens der Befragten festgehalten, dass seit dem inkrafttreten des BgStg ein 

Problembewusstsein sowie eine Sensibilisierung für die thematik „Barrierefreiheit“ 

in der gesellschaft stattgefunden haben. „also wir kriegen schon mit, dass sich da 

ein Bewusstsein bildet, zumindest ein langsames […]. also vor allem so gebäude, wie 

größere neuere öffentliche gebäude, Bahnhöfe, Bibliotheken oder was immer, das ist 

schon offensichtlich mitbedacht, was früher nicht der fall war.“ (interview 42)

hinsichtlich einer geglückten umsetzung von Barrierefreiheit findet sich, entsprechend 

den aussagen der interviewpartnerinnen, ein ambivalentes Bild.

Positive resonanz gibt es von der öffentlicher hand und Politik. hier werden insbe-

sondere im Bereich des innerstädtischen verkehrs in großstädten und hier insbe-

sondere in wien und im Schienenverkehr verbesserungen gesehen. „also erkennbare 

veränderungen sind, […] die mir jetzt gleich einfallen, das ist einfach so ÖBB, öffent-

licher verkehr in wien, ich glaube da ist wirklich, wirklich viel passiert, ja.“ (interview 

21). die barrierefreie informationsvermittlung, Beispiel internet, wurde nach ansicht 

einiger Befragter bereits schrittweise umgesetzt. vor allem sind es vertreterinnen der 

öffentlichen hand, die selbstlobend die bereits erfolgte umsetzung der barrierefreien 

internetauftritte einzelner Ministerien und Behörden betonen. 
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Schwierigkeiten in der technischen umsetzung werden in der schnell fortschreiten-

den entwicklung der technik gesehen. zudem fehle es noch an Know-how, um eine 

flächendeckende Überprüfung zu gewährleisten.

Kritik wird gegenüber dem orf geübt. es sind vor allem die Behindertenorganisatio-

nen, die eine unzureichende umsetzung der technischen Barrierefreiheit für seh- und 

hörbehinderte Personen beklagen und sich konkrete umsetzungsfristen wünschen.

das im Sommer 2010 novellierte orf gesetz weist lediglich eine ergänzung des § 5 

abs. 2 auf mit dem Satz: „darüber hinaus ist dafür zu sorgen, dass der anteil der für 

hör- und Sehbehinderte barrierefrei zugänglich gemachten Sendungen durch geeig-

nete Maßnahmen jährlich schrittweise gegenüber dem Stand zum 31. dezember 2009 

erhöht wird.“

die orf vertretung verweist bei der umsetzung auf auffallend hohe Kosten und den 

Bedarf an Subventionen seitens der öffentlichen hand.

im rahmen der umsetzung der baulichen Barrierefreiheit können grob zwei gruppen 

von unternehmen unterschieden werden. zur ersten gruppe zählen jene unternehmen, 

die auf Barrierefreiheit achten. hierzu zählen vor allem dienstleistungsorientierte un-

ternehmen, die Barrierefreiheit mit Kundenfreundlichkeit gleichsetzten. zur zweiten 

gruppen zählen jene, die sich vom BgStg nicht berührt fühlen oder mit der finanziellen 

Belastung bei umsetzung von Barrierefreiheit argumentieren. 

vor allem in den aussagen der interessenvertretungen der wirtschaftsseite werden 

finanzielle hürden betont. dies wird auch seitens einiger Behindertenorganisationen 

angemerkt: „in privater hand wird vor allem dort etwas gemacht bzw. dann etwas 

gemacht, wenn es die entsprechenden förderungen dazu gibt. […] Selbst investieren 

wollen die firmen nicht. Sie haben den eindruck, dass es schon etwas ist, was die 
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öffentliche hand zahlen muss, wenn wir schon barrierefrei umbauen, dann muss es 

auch gefördert sein.“ (interview 23). zu einem teilweise anderen ergebnis kommen 

Sprajcer und Schober (2009) in ihrer Studie zu barrierefreien Betriebsstätten in Öster-

reich. in dieser wird durchaus eine Bereitschaft seitens der unternehmen erkennbar, 

in barrierefreie gebäude zu investieren. auch ein großteil der befragten unternehmen 

sieht sich zur gänze in der verantwortung, Barrierefreiheit umzusetzen. Jedoch muss 

hier festgehaltem werden, dass barrierefreie Kundinnenbereiche gegenüber reinen 

Mitarbeiterinnenbereichen bzw. der arbeitsplatzgestaltung klaren vorrang haben.

dass die umsetzung von Barrierefreiheit sowohl einen zeitlichen als auch einen finan-

ziellen aufwand mit sich zieht, war dem gesetzgeber bewusst. dieser tatsache wurde 

im BgStg rechnung getragen. dieses enthält, wie bereits im Kapitel 3.1 dargestellt, 

Übergangsbestimmungen sowie die verpflichtung zu etappenplänen, die auch ein 

thema dieser evaluierung darstellen und auf die im folgenden eingegangen wird13. 

Übergangsfristen

ein Bewusstsein über die notwendigkeit von Übergangsfristen ist auf allen Seiten 

vorhanden. dennoch wurde eine endgültige umsetzung bis 2016 seitens einiger all-

gemeiner interessenvertretungen und Behindertenorganisationen stark angezweifelt. 

Bereits bei der entwicklung des gesetzespaketes stellten die Übergangsfristen ein 

kontroverses thema dar. vor allem Behindertenorganisationen empfanden diese als 

zu lang und haben sich anfänglich für eine an die unternehmensgröße angepasste 

frist ausgesprochen. ein/e vertreter/in meinte etwa etwas polemisch: „uns waren die 

Übergangsfristen viel zu lang, weil der gesetzgeber hat nämlich nicht unterschieden, ob 

der Billa vis-à-vis oder der Mcdonalds vis-à-vis eine Übergangsfrist hat oder der greissler 

vis-à-vis. die haben nämlich alle die gleichen fristen gehabt und wir haben gesagt, für  

13 vgl. gesetzesänderung Kapitel 3
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den greissler mag das wohl so sein, dass der 3, 5, 7, 10 Jahre braucht aber der Mcdonalds 

gibt im Monat mehr für Servietten aus, als der umbau kosten würde.“ (interview 29)

der im erhebungszeitraum verschickte Begutachtungsentwurf zu einer novelle des 

BgStg, der eine verlängerung der Übergangsfristen bis 31. dezember 2019 vorsah, 

blieb bei den interviews nicht kommentarlos. veröffentlichte Stellungnahmen der 

Behindertenorganisationen vermuten hinter der verlängerung, vor allem durch das 

zeitliche zusammentreffen mit den Budgetvereinbarungen bei einer regierungsklausur, 

reine Sparmaßnahmen zu lasten von Menschen mit Behinderung.

in den interviews wurde wiederum überwiegend von interessenvertretungen der Men-

schen mit Behinderung dazu Stellung genommen und hierbei die negative Signalwirkung 

der verlängerung betont. „ich erwarte mir, […] dass es viele als Signal verstehen, dass 

es eh nicht so ernst zu nehmen ist, dass vielleicht sogar die ambitionierten nachlas-

sen in ihrer ambition. ich sehe hier eher eine kritische entwicklung, die eher in die 

gegenrichtung geht.“ (interview 34). da von der verlängerung der Übergangsfristen vor 

allem auch Ministerien profitieren und Kosteneinsparungen für diese mit sich bringt14, 

geht für manche befragte vertreterinnen von Behindertenorganisationen dadurch die 

vorbildwirkung der öffentlichen hand gegenüber unternehmen verloren.

etappenpläne

wie bereits im Kapitel 3.1 dargelegt, mussten Betreiberinnen von verkehrseinrichtungen, 

verkehrsanlagen oder öffentlichen verkehrsmitteln sowie der Bund den „etappenplan 

verkehr“ bzw. den „etappenplan Bundesbauten“ umsetzen. die Bekanntmachung der 

14 das unterrichtsministerium erspart sich aufgrund von „aufschieben der Maßnahmen infolge der umsetzung des Bundes-Behin-
dertengleichstellungsgesetzes“ in den Jahren 2011 bis inkl. 2014 in Summe 85,7 Mio. euro [www.parlament.gv.at/PaKt/vhg/
XXiv/Me/Me_00231_22/fnameorig_199549.html]

www.parlament.gv.at
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etappenpläne ist allerdings nicht verpflichtend15. eine einsicht in diese kann im fall 

von verkehrsunternehmen lediglich bei Schlichtungsverfahren bzw. bei der zumutbar-

keitsprüfung angefragt aber nicht erzwungen werden. im falle von Ministerien ist eine 

offenlegung nach parlamentarischen anfragen bereits erfolgt. 

Positiv wurde die umsetzung „etappenplan Bundesbauten“ von den Behindertenor-

ganisationen gesehen. eine befragte Person meinte etwa: „wir waren schon von anfang 

an skeptisch, ob ein etappenplan ohne Sanktionsmechanismus gemacht wird. die 

Ministerien haben, mit ich glaube ausnahme eines Ministeriums, alle etappenpläne  

geschrieben, unterschiedlicher güte, aber sie haben es gemacht.“ (interview 29). 

dennoch finden sich einige Stimmen, die sich mehr erwartet hätten: „es ist nur schade, 

dass selbst die Bundesregierung in einigen Ministerien hier die aufgabe nicht gemacht 

hat und das Bundesministerium für landesverteidigung seine etappenpläne nicht 

präsentiert hat.“ (interview 13)

eine adäquate umsetzung des „etappenplan verkehr“ bei verkehrsunternehmen 

wird nur von wenigen Befragten gesehen. Konträr dazu betonen die befragten ver-

kehrsunternehmen ihre umsetzung der festgeschriebenen etappenpläne. „gemäß 

dem gesetz, dem Bundesbehindertengleichstellungsgesetz, haben wir nach absprache 

mit den Behindertenvertretern – aber nicht abgestimmt, sondern nach absprache mit 

den Behindertenvertretern – den „etappenplan verkehr“ gemäß § 19 BgStg erstellt.“ 

(interview 28). oder ähnlich ein/e andere/r vertreter/in: „[…] da haben wir uns auch 

ausgesprochen, dass wir 2010 ein barrierefreies internetportal anbieten, das ist im 

September online gegangen, d.h. die reiseinformation für sehbehinderte Menschen 

ist barrierefrei zugänglich.“ (interview 24)

15 Mit der gesetzesänderung im Budgetgesetz 2011 tritt folgende regelung in Kraft: „alle Bundesministerien, der Präsident bzw. die 
Präsidentin des verfassungsgerichtshofes, des verwaltungsgerichtshofes, des rechnungshofes, des nationalrates und des Bun-
desrates sowie die volksanwaltschaft haben den für ihren zuständigkeitsbereich bis 31. dezember 2010 erstellten teiletappen-
plan auf ihrer homepage kundzumachen. wenn der teiletappenplan kundgemacht ist, liegt eine mittelbare diskriminierung im 
Sinne des § 5 abs. 2 wegen baulicher Barrieren in vom Bund genutzten gebäuden nur vor, soweit die Beseitigung der Barrieren 
in diesem teiletappenplan vorgesehen ist und bis zum 31. dezember 2019 noch nicht umgesetzt wurde.“ (BgBl. i nr. 111/2010) 
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allgemein wird vor allem seitens der Behindertenorganisationen das fehlen von ge-

setzlich festgeschriebenen Sanktionen in zusammenhang mit diskriminierung durch 

Barrieren kritisiert. Bei nicht-einhaltung oder nicht-erstellung haben die betroffenen 

unternehmen bzw. Ministerien keine Kontrolle bzw. Sanktionen zu erwarten. So mein-

te beispielsweise eine befragte Person: „das, was ich von den organisationen höre, 

das, was ich von Betroffenen höre ist, dass es viel zu langsam geht und dass jedes 

Schlupfloch genutzt wird, um den etappenplänen zu entkommen. das ist wieder ein 

fall von nicht ausreichenden Sanktionen, nicht ausreichendem willen und eben auch 

der wille durch die Politik nicht klar genug geäußert wird.“ (interview 7) 

5.1.3.2. hürden

es sind vor allem die befragten unternehmen und interessenvertretungen, die konkrete 

hürden bei der umsetzung von Barrierefreiheit bzw. der einhaltung der Übergangsfris-

ten nennen. diese können unter den drei Schlagwörtern „Kosten“, „Bauordnung“ und 

„Know-how“ zusammengefasst werden.

Kosten

unter den befragten unternehmen sowie den interessenvertretungen der wirtschaft 

findet sich der Konsens, dass die finanzierung eine ausschlaggebende rolle für eine 

raschere und flächendeckende umsetzung von Barrierefreiheit spielt. „die Barrierefreiheit 

ist ein thema, das Jahrhunderte lang nicht existiert hat. das ist erst vor 20-25 Jahren 

aufgekommen. dann ist man plötzlich aufgewacht und es ist thematisiert worden und 

es hat sich der Bedarf ergeben. Jetzt hat man daher einen finanzierungsbedarf. wir 

brauchen auch die hilfe der öffentlichen hand und das wird bei anderen nicht anders 

sein.“(interview 19). hinzu kommt, wie von der wirtschaftskammer betont, dass es 

„zwar diese förderung gibt, die aber beschränkt wurden, und […] die Betriebe keinen 

rechtsanspruch darauf haben“.
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der informationsbedarf über förderungen, der ebenfalls in diesem zusammenhang 

von unternehmen genannt wurde, wird seitens der öffentlichen hand dahingehend 

relativiert, dass bereits stattgefundene informationsangebote von unternehmensseite 

nicht angenommen wurden.

Bauordnung

der Bund kann aus kompetenzrechtlichen gründen keine baurechtlichen regelungen 

erlassen. auf Bundesebene gibt es lediglich empfehlungen, wie beispielsweise die 

einschlägigen Ö-normen in den Bereichen Bauen und technische ausstattung. eine 

befragte Person führt mit Blick auf die Bundesländerkompetenzen aus: „wir können 

Barrierefreiheit nicht regeln, dürfen wir nicht, weil das ist vor allem im baulichen Be-

reich eine Sache der Bauordnungen, der entsprechenden gesetze, der länder und da 

können wir uns nicht einmischen, dürfen wir nicht, daher hat es die auswirkung, wenn 

ich konkrete Maßnahmen im Baubereich plane, treffe oder durchführe, dann muss ich 

mich nach den Bauordnungen des jeweiligen landes orientieren.“ (interview 1)

Somit haben österreichweit agierende Behindertenorganisationen aber auch unter-

nehmen keine maßgebenden richtlinien zur orientierung und stehen verschiedenen 

Bauordnungen gegenüber, was von nahezu allen Befragten als problematisch erachtet 

wurde. „das hauptproblem ist in vielen Bereichen die länderkompetenz, unsere haupt-

belastung sind die Bauordnungen, dass wir neun Bauordnungen haben, die einfach 

viel zu wenig greifen, sich angleichen oder die Behindertenanliegen damit eingebaut 

werden.“ (interview 4)

Know-how

als ausschlaggebende akteure im zusammenhang mit baulicher Barrierefreiheit werden 

vorderhand architekten sowie Bauherren von den befragten unternehmen gesehen, 

die vor allem bei um- und neubauten von filialen auf ihr wissen und eine kompetente 

umsetzung angewiesen sind. So meint eine befragte Person: „wenn barrierefrei sogar 
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drauf steht, ist das dann ja noch lange nicht wirklich unbedingt barrierefrei. also dieses 

wissen von architekten, haustechnikern, installateuren, wer immer da halt befasst ist, 

Barrierefreiheit herzustellen, das ist ja extrem unterentwickelt.“ (interview 42). Kritisiert 

wird auch vielfach, dass von den betroffenen Berufsgruppen die vielschichtigkeit von 

Barrierefreiheit verkannt und lediglich für mobilitätseingeschränkte Personen adäquat 

gebaut bzw. adaptiert wird: „[…] man hat als architekt immer den typischen rollstuhl-

fahrer vor augen. und wenn es rollstuhlgerecht ist, ist es barrierefrei. das ist es bei 

gott nicht, weil, es hilft mir nicht, wenn ich mit dem rollstuhl zwar rein komme, aber 

der aufzug ist nicht taktil bedienbar.“ (interview 4)

5.1.3.3. handlungsbedarf

während sich Behindertenorganisationen mehrheitlich für mehr information und 

Beratung für unternehmen ausgesprochen haben, wurden seitens der wirtschaft die 

förderungen und die Übernahme von Kosten bei der umsetzung von Barrierefreiheit 

in den vordergrund gerückt. denn wie seitens eines unternehmens dargelegt wurde, 

genügt nicht nur ein gesetz, sondern auch „die finanziellen Mittel müssen zur verfügung 

gestellt werden“ (interview 19).

handlungsbedarf sehen sowohl Behindertenorganisationen als auch unternehmen 

in der gesetzlichen verankerung der Ö-normen als richtlinien, wie sie bereits von 

manchen Bundesländern in den jeweiligen Bauordnungen festgelegt wurde. lediglich 

ein verweis auf die Ö-normen in den gesetzeserläuterungen wird in Bezug auf eine 

gerichtliche geltendmachung von diskriminierung aufgrund von baulichen Barrieren 

sowie eine baulichen umsetzung als zu ungenau erachtet.

Mit dem letzteren geht auch die forderung von Politik, interessenvertretung sowie 

wirtschaft einher, „Barrierefreiheit“ in betreffende ausbildungszweige von architek-

ten, Bauherren, ingenieuren etc. zu verankern. insbesondere unternehmen stehen 
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bei neuerrichtung in einer abhängigkeit zu architekten und Bauunternehmen, auch 

barrierefrei zu bauen. „dort, wo es noch handlungsbedarf gibt, ist bei ausbildungen. 

ich glaube, dass es noch immer ein völlig unterbelichtetes thema in der architekten- 

und Baumeisterausbildung ist oder generell im Baugewerbe, wenn man so will. in 

dem Sinn gibt es ein absolut quantitatives Problem, dass es zu wenige wissensträger 

gibt, zu wenige leute, die dieses wissen einfach als Know-how in ihren alltag hinein 

bringen können.“ (interview 35)

eine forderung seitens der Behindertenorganisationen ist der unterlassungsanspruch 

im BgStg. generell wird das fehlen des unterlassungsanspruchs auch als eine Schwä-

che des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetztes gesehen, denn das gesetz sieht 

lediglich einen Schadenersatzanspruch und nicht die Beseitigung der Barriere vor. 

eine Person bringt die Problematik auf den Punkt: „[…] mit einem Schadenersatz sind 

die leute aber nicht zufrieden. Sie wollen nämlich den Schadenersatz eigentlich gar 

nicht, sondern sie wollen die Barriere beseitigt haben.“ (interview 29). das fehlen des 

unterlassungsanspruchs wird auch bei Schlichtungsverfahren angemerkt (siehe Kapitel 

5.3.1.1) und als handlungsbedarf gesehen. So waren die hauptziele für die einleitung 

eines Schlichtungsverfahrens die konkrete Beseitigung der diskriminierung und die 

erlangung einer generellen verbesserung der Situation auch für andere Menschen mit 

Behinderungen. nur in etwa einem fünftel der fälle ging es den Schlichtungswerbe-

rinnen um Schadenersatz. 

zwiespältige auswirkungen hat die forderung einer besseren durchsetzung des § 8 abs. 

3, der vorsieht, dass bei der vergabe von förderungen durch den Bund an natürliche 

und juristische Personen die Beachtung des BgStg sowie des diskriminierungsver-

bots gemäß § 7b Beinstg durch die förderungswerberin oder den förderungswerber 

zu berücksichtigen sind. zum einen wird seitens einiger Behindertenorganisationen 

daran die hoffnung gebunden, dass es dadurch zu einer rascheren umsetzung von 

Barrierefreiheit kommt, zum anderen sind aber auch kleinere vereine von solchen 
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förderungsgebundenen Bedingungen betroffen, die sich teilweise nicht in der lage 

sehen, den finanziellen aufwand für die umsetzung zu tragen. 

5.1.3.4. zusammenfassung und handlungsempfehlungen 

die zielsetzung des BgStg ist es, diskriminierung von Menschen mit Behinderung zu 

beseitigen oder zu verhindern und diesen damit die gleichberechtigte teilhabe am leben 

in der gesellschaft zu ermöglichen. Barrierefreiheit in ihrer allumfassenden Bedeutung 

kann als eine diesbezügliche voraussetzung gesehen werden. welche Bereiche die 

per gesetz definierte Barrierefreiheit umfasst, ist in § 6 abs. 5 des BgStg verankert.

die bauliche Barrierefreiheit schreitet je nach Blickwinkel der Befragten mehr oder 

weniger schnell genug voran. vor allem sind es unternehmen, die nach ansicht von 

Behindertenorganisationen Barrierefreiheit zu langsam umsetzen und mit finanziellen 

Belastungen und fehlenden richtlinien argumentieren. 

die umsetzung von umfassender Barrierefreiheit bringt einen zeitlichen sowie finan-

ziellen aufwand mit sich. dies war dem gesetzgeber, aber auch allen mit der Materie 

befassten Personen, bewusst und somit wurden im BgStg Übergangsbestimmungen 

sowie die verpflichtung zu etappenplänen festgeschrieben.

während die erstellung von etappenplänen vor allem verkehrsunternehmen und Bun-

desbauten betreffen und nach ansicht der Befragten zum großteil positiv ausgeführt 

wurden, waren Übergangsbestimmungen von zentraler Bedeutung. die umsetzung von 

Barrierefreiheit bis 2016, wie sie bei der erlassung des gesetzes 2006 vorgesehen war, 

wurde von interessenvertretungen und Behindertenorganisationen stark angezweifelt.

Besonders die im oktober 2010 von der Bundesregierung zur Begutachtung versandte 

novelle zum BgStg und die darin verankerte verlängerung der Übergangsfristen bis 
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2019 führte bei den im rahmen der vorliegenden Studie befragten Behindertenorga-

nisationen zu großer Kritik. Sie sahen dadurch ein negative Signalwirkung und den 

verlust der vorbildwirkung der öffentlichen hand.

für eine flächendeckende umsetzung der Barrierefreiheit sehen unternehmen und 

interessenvertretungen der wirtschaft die faktoren „Kosten“, „Bauordnung“ sowie 

„Know-how“ als ausschlaggebend. So fordern sie mehr finanzielle förderung seitens 

der öffentlichen hand. Klare, einheitliche, bundesweit geltende regelungen, welche 

Kriterien (bauliche) Barrierefreiheit beinhalten muss, wären wünschenswert. zusätzlich 

wird die aufnahme von „Barrierefreiheit“ als verpflichtendes fach in die relevanten 

ausbildungszweige von einschlägigen Berufsgruppen als unabdingbar für eine weitere 

verbreitung des wissens zu diesem themenbereich gesehen. 

aus den ergebnissen zum thema Barrierefreiheit lassen sich folgende konkrete Hand-

lungsempfehlungen ableiten: 

Handlungsempfehlung Rechtsfolge 1: einführung eines Beseitigungs- und unterlas-

sungsanspruchs.

Schadenersatz führt weder zu einer verbesserung der Situation für Menschen mit Be-

hinderung, noch zu einer raschen herstellung von Barrierefreiheit im Sinne des BgStg. 

Konsequenterweise sollte, sofern der gesellschaftliche wunsch nach umfassender 

Barrierefreiheit vorhanden ist und umgesetzt werden soll, eine Klagemöglichkeit auf 

unterlassung möglich sein. 

Handlungsempfehlung Barrierefreiheit 1: verstärkte zusammenarbeit zwischen den 

Bundesländern, um im rahmen der jeweiligen Bauordnungen und -gesetze einheitliche 

Kriterien zu erarbeiten, auf deren grundlage ein gebäude tatsächlich als barrierefrei 

im umfassenden Sinn gelten kann. 
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es herrscht selbst bei einschlägigen Berufsgruppen, die mit der thematik beispielsweise 

bei neu- oder umbauten befasst sind, keine klare vorstellung vor, wann ein gebäude 

tatsächlich barrierefrei ist. hierbei ist insbesondere auch auf Menschen mit Behinde-

rungen zu achten, die nicht dem gängigen Bild von rollstuhlfahrerinnen entsprechen. 

Handlungsempfehlung Barrierefreiheit 2: Bemühungen verstärken, um das thema 

Barrierefreiheit in seiner vollen Breite und möglichst verpflichtend in die ausbildungen 

der relevanten Berufsgruppen zu integrieren. 

nur wenn das für Barrierefreiheit relevante wissen auch bei den entsprechenden Berufs-

gruppen vorhanden ist, kann davon ausgegangen werden, dass es in die tägliche arbeit 

einfließt und solcherart Barrierefreiheit bei den kleinen aber wichtigen entscheidungen 

im beruflichen alltag gelebt wird. dazu müssen die curricula in den ausbildungen das 

thema allerdings umfassend und verpflichtend beinhalten. 

Handlungsempfehlung Barrierefreiheit 3: good-Practice-Beispiele für Barrierefreiheit 

aufzeigen und vermitteln, welchen nutzen dies für unterschiedliche Personengruppen hat.

häufig fehlt es an vorstellungskraft, wie lösungen im Sinne der Barrierefreiheit aus-

sehen können. umfangreiche Beispiele können hier entsprechende lösungen und 

umsetzungen aufzeigen und solcherart anregung für zukünftige Projekte sein. 

5.2. Beinstg

Beschäftigung bzw. berufliche arbeit ist heute ein bestimmender faktor für den sozialen 

Status und die persönliche identität aller Menschen im erwerbsfähigen alter. insbeson-

dere im hinblick auf die gewährleistung von chancengleichheit und volle teilhabe im 

wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen leben haben arbeit und Beschäftigung für  
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Menschen mit Behinderung eine entscheidende Bedeutung. dies wurde nicht zuletzt 

auch auf europäischer ebene erkannt.

in diesem zusammenhang wurde, wie bereits in der einleitung der Studie beschrieben 

(siehe Kapitel 2.1), gemäß art. 13 eg-vertrag die richtlinie 2000/78/eg des rates zur 

festlegung eines allgemeinen rahmens für die verwirklichung der gleichbehandlung in 

Beschäftigung und Beruf erlassen. die richtlinie soll den gleichbehandlungsgrundsatz 

aller Personen in der Beschäftigung und am arbeitsmarkt gewährleisten und unmittel-

bare sowie mittelbare diskriminierungen aufgrund von religion oder weltanschauung, 

Behinderung, alter oder sexueller orientierung verhindern.

diese Schutzbestimmungen für Menschen mit Behinderung in der arbeitswelt finden 

sich im Beinstg, genauer in den § 7a bis 7q, und können hinsichtlich einer gleich-

stellung als entsprechung zum BgStg gesehen werden. entsprechend der aussagen 

der interviewpartnerinnen kann jedoch festgehalten werden, dass ihrerseits das 

Beinstg, im gegensatz zum BgStg, nicht als eigenständiges gleichstellungsgesetz 

wahrgenommen wird. 

vielmehr sahen alle interviewpartnerinnen das thema Menschen mit Behinderung in 

der arbeitswelt unter einem breiteren Blickwinkel. denn obwohl lediglich die inhalte 

der § 7a bis q, die näher im Kapitel 3.2 angeführt sind, im fokus der vorliegenden eva-

luierung stehen sollten, wurden insbesondere die unsicherheit der unternehmen, wie 

mit arbeitnehmerinnen mit Behinderung umzugehen ist, Sensibilisierungsmaßnahmen 

für die Kolleginnenschaft, die schlechte Schulausbildung und Berufsqualifikation bei 

einem großteil der Menschen mit Behinderung und die damit verbundene erhöhte 

arbeitslosigkeit, thematisiert. 
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5.2.1. wirkung

hinter der intention der adaptierung des Beinstg wurde von einer Seite der Befragten 

ziemlich nüchtern die umsetzung der eu-richtlinie gesehen, von der anderen Seite 

der versuch, eine Signalwirkung zu erzielen und das Bestreben, eine verbesserung 

am arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung sicherzustellen. denn noch immer 

scheuen arbeitgeberinnen davor zurück, Menschen mit Behinderung einzustellen. 

dies betrifft insbesondere Personen, die eine schwere Behinderung haben. So meinte 

beispielsweise eine befragte Person: „es gibt eine Beschäftigungsquote und die meisten 

firmen stellen natürlich Menschen mit leichten Behinderungen ein, z.B. zuckerkranke 

oder jene, die ein bisschen schlecht hören, aber wirklich schwer behinderte Personen 

werden nicht so gern eingestellt.“ (interview 3). arbeitnehmerinnenvertreterinnen 

sehen bei dieser thematik Branchenunterschiede. So ist es im tourismus besonders 

schwer, Menschen mit Behinderung einzustellen und „in Banken und versicherungen 

arbeiten so wenig behinderte Menschen, das sind Prestigejobs, in denen man sich 

nicht leisten kann, behinderte Menschen zu beschäftigen, da sind wir noch immer nicht 

so weit. während im handel kenne ich einige unternehmen, die gezielt Menschen mit 

Behinderung einsetzen wollen.“ (interview 22)

während unternehmensvertreterinnen, die sich zu den wirkungen des gesetzes geäu-

ßert haben, durchwegs einen positiven effekt auf das Bewusstsein der notwendigkeit, 

Menschen mit Behinderung einstellen zu müssen, erkennen können: „ich würde meinen, 

also auch vielleicht, wenn man auch mehr darüber spricht, ist das gesamtbewusstsein 

ein positiveres geworden.“ (interview 26), werden positive auswirkungen des gesetzes 

auf die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung von einem gutteil der vertrete-

rinnen von Behindertenorganisationen nicht gesehen. 

5.2.2. hürden

für einen großen teil der vertreterinnen der Behindertenorganisationen und der Be-

hindertensprecherinnen ist die angst vieler unternehmen, Personen mit Behinderung 
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einzustellen, eine große hürde bei der umsetzung des gesetzes. diesbezüglich werden 

vor allem unsicherheiten im zusammenhang mit dem alltäglichen umgang, in der 

umsetzung der geforderten Barrierefreiheit oder hinsichtlich der auswirkungen des 

Kündigungsschutzes genannt.

diese empfundene „Überregulierung“, die ihrer intention nach eigentlich zum Schutz 

der Beschäftigten und zur förderung der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung 

führen sollte, wird interessanterweise auch von Behindertenorganisationen als hürde 

für unternehmen wahrgenommen. teilweise wird allerdings auch gemutmaßt, dass die 

Bedenken zum Kündigungsschutz nur vorgeschoben sind. So meint etwa eine Person: 

„[…] die Bereitschaft der arbeitgeber, tatsächlich jetzt Behinderte aufzunehmen, glaube 

ich, dass sie dem grunde nach schon sehr schaumgebremst vorhanden ist und dass 

dann eben Sachargumente, wie mangelnde Qualifizierung oder eben der Kündigungs-

schutz, dass das vorgeschobene argumente sind.“ (interview 2)

für vertreterinnen der unternehmen sowie interessenvertretungen der wirtschaft stellt 

der Kündigungsschutz jedoch weiterhin eine wesentliche hürde dar, die abgeschafft 

werden sollte. So äußerte sich eine Person wie folgt: „ich halte es auf alle fälle für 

sinnvoll, eine abschaffung des Kündigungsschutzes für neuanstellungen. denn bei 

den derzeitigen Menschen mit Behinderungen, die in einem Beschäftigungsverhältnis 

sind, muss es natürlich gleich bleiben, das ist klar, da soll man keine veränderungen 

machen. aber die zeiten haben sich auch bei behinderten Menschen geändert […] 

und es ist unbedingt notwendig, den Kündigungsschutz hier an die gegebenheiten 

der heutigen welt anzupassen.“ (interview 28)

eine hürde, die noch bevor das Beinstg überhaupt greifen kann, ihre wirkungen zeigt, 

und vor allem von arbeitnehmerinnenvertreterinnen kritisiert wird, ist die mangelnde 

ausbildung und berufliche Qualifikation von Menschen mit Behinderung. eine Person 

führt beispielsweise aus: „[…] wenn man sich die Situation von Menschen mit Behin-
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derung anschaut, die zum Beispiel hinsichtlich ihrer Qualifikation oder so deutlich 

unter dem durchschnitt liegen und das wieder zu weiteren Benachteiligungen am 

arbeitsmarkt führt und dann auch zu niedrigeren ersatzleistungen aus den diversen 

sozialen Sicherungssystemen, wäre ein ganz wesentlicher Punkt, wo man ganz stark 

ansetzen müsste, die Schulung und ausbildung und vor allem auch so eine bessere 

durchlässigkeit von Schule zu arbeit […].“ (interview 8). auch das BMuKK räumt hier 

Schwierigkeiten ein. eine befragte Person weist auf die Probleme hin: „das Bildungs-

system, Schule, Beruf, also wirtschaft, da haben wir leider unsere liebe not mit den 

benachteiligten Jugendlichen oder behinderten Jugendlichen – das ist ja eine größere 

gruppe jetzt geworden – und die wirtschaft ist da nicht sehr offen für diese Klientel.“ 

(interview 31)

5.2.3. rechtsfolgen 

die rechtsfolgen bei einer diskriminierung gemäß § 7b sind in den §§ 7e-7i festge-

schrieben. So ist im falle einer diskriminierung bei der Begründung des dienstver-

hältnisses und beim beruflichen aufstieg ein Schadenersatz in höhe von mindestens 

zwei Monatsgehältern vorgesehen, bei Bundesbediensteten bis zu drei Monatsgehäl-

tern. eine Beendigung des dienstverhältnisses wegen Behinderung kann vor gericht 

angefochten werden. Bei einer diskriminierung im zusammenhang mit dem dienstver-

hältnis hat die/der arbeitnehmerin das recht auf eine gewährung der nicht erhaltenen 

leistung sowie auf die entschädigung der erlittenen persönlichen Beeinträchtigung. 

die Bemessung der höhe des immateriellen Schadenersatzes ist im § 7j verankert.

einzig Behindertenorganisationen empfinden die rechtsfolgen als nicht angemes-

sen. dabei berufen sie sich auf die eu-richtlinien 2000/78/eg und im speziellen 

auf artikel 17, der die zu leistenden Sanktionen sowie Schadenersatzleistungen bei 

diskriminierung als wirksam, verhältnismäßig und abschreckend beschreibt. eine 

befragte Person meinte hierzu: „ich kenne die eu-richtlinie dazu und die hat ein wort 

drinnen und das heißt „abschreckend“. Ja, also ich kenne den § 7 eigentlich schon, 
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nur wo das „abschreckend“ sein soll, weiß ich nicht. es sind lachhafte Beträge, die da 

drinnen sind.“ (interview 29)

Behindertensprecherinnen sowie interessenvertretungen der wirtschaftsseite sehen 

keinen handlungsbedarf bei den rechtsfolgen und empfinden diese als ausreichend. 

im gegensatz hierzu sehen zwei befragte unternehmensvertreterinnen höhere geld-

strafen als ein besseres instrumentarium: „ich glaube, am besten droht man unter-

nehmen, wenn sie geld zahlen müssen. ich weiß nicht, ob das den Betroffenen hilft, 

eher wahrscheinlich nicht. aber für das unternehmen entsteht dadurch bildhaft ein 

Schaden.“ (interview 39)

5.2.4. Mittelbare und unmittelbare diskriminierung

die unterscheidung von mittelbarer und unmittelbarer diskriminierung geht ebenfalls 

auf die bereits erwähnte eu-richtlinie 2000/78 zurück. 

im juristischen Kontext werden die Begrifflichkeiten seitens der Befragten als tauglich 

beschrieben, jedoch mit der Betonung, dass sie für die lebens- und arbeitswelt von 

Menschen mit Behinderung keine großen auswirkungen haben. So meinte ein/e mit 

dem thema befragte/r Jurist/in: „also die unterscheidung unmittelbare und mittelbare 

diskriminierung halte ich für sinnvoll, wo halt der haken ist, ist dass sehr viele jetzt Be-

troffene und nicht-Betroffene den unterschied schwer erkennen können.“ (interview 2)

5.2.5. handlungsbedarf

handlungsmöglichkeiten sehen unternehmensvertreterinnen sowie interessenvertre-

tungen der wirtschaft in einer verstärkten finanziellen förderung von Beschäftigung 

von Menschen mit Behinderung. zusätzlich wird auch mehr information gefordert. als 

Beispiel wurde die ausweitung des unternehmerinnen-Service des Bundessozialamts 

genannt. der vorschlag, good-Practice-Beispiele als „angstnehmer“, vor allem von 

unternehmen selbst präsentiert, zu verwenden, deckt sich mit einigen aussagen von 
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vertreterinnen der Behindertenorganisationen, dass das Potenzial und die berufliche 

leistung von Menschen mit Behinderung oftmals übersehen wird.

Behindertenorganisationen sowie interessenvertretungen der arbeitnehmerinnen stel-

len einen vermehrten informations- sowie Sensibilisierungsbedarf in zusammenhang 

mit der Beschäftigung von arbeitnehmerinnen mit Behinderung bei den unternehmen 

fest. die notwendigkeiten erstrecken sich von allgemeinen informationen über die 

gesetzeslage sowie die tatsächlichen auswirkungen des Kündigungsschutzes, über 

das Potenzial von Menschen mit Behinderung bis zu Möglichkeiten der konkreten 

unterstützung von Menschen mit Behinderung am arbeitsplatz. als wichtige akteure 

in diesem zusammenhang werden in erster linie die interessenvertretungen der wirt-

schaft sowie die öffentliche hand genannt. 

darüber hinaus werden auch radikalere handlungsschritte genannt, wie eine erhöhung 

der ausgleichstaxe sowie härtere rechtsfolgen bei diskriminierung. So meint eine 

befragte Person beispielsweise: „ich merke nur, dass es in der Praxis noch sehr viel zu 

tun gibt. wenn wir den Bereich der einstellungspflicht und ausgleichstaxe ansprechen, 

sehen wir, dass sich leider immer noch viele unternehmen aber auch einige Stellen in 

der öffentlichen hand von ihrer verpflichtung freikaufen.“ (interview 13)

5.2.6. zusammenfassung und handlungsempfehlungen 

noch immer Spielen die „hürde“ Kündigungsschutz und der „ausweg“ ausgleichstaxe 

eine zentrale rolle, wenn es um das thema arbeitnehmerinnen mit Behinderung geht. 

die mit dem 1.1.2006 eingeführten Bestimmungen zum diskriminierungsschutz, die 

vor allem in den §§ 7a-q zu finden sind, lagen, mit ausnahme der rechtsfolgen und 

den Begrifflichkeiten „mittelbare und unmittelbare“ diskriminierung, nicht im fokus 

der Befragten. 
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vor allem die rechtsfolgen werden seitens der Behindertenorganisationen als nicht 

angemessen deklariert. viele vermissen die abschreckende wirkung der rechtsfolgen, 

wie sie in der eu-richtlinie 2000/78/eg festgehalten wird. 

Mittelbare und unmittelbare diskriminierung werden im juristischen Kontext als tauglich 

gesehen, wenngleich die Begriffe für Menschen mit Behinderung in der arbeits- und 

lebenswelt ohne spürbare auswirkungen bleiben. 

während unternehmensvertreterinnen zufolge das Beinstg eine positive wirkung auf 

das gesamtbewusstsein hatte, sind für die vertreterinnen der Behindertenorganisatio-

nen keine auswirkungen seit dem inkrafttreten des gesetzes festzustellen. So scheint 

in vielen unternehmen immer noch die furcht zu bestehen, dass einmal eingestellte 

Personen mit Behinderung praktisch unkündbar sind. entsprechend wird dann lieber 

die ausgleichstaxe bezahlt.

vertreterinnen der Behindertenorganisationen würden hier radikale handlungsschritte 

setzen und die ausgleichstaxe deutlich erhöhen sowie härtere rechtsfolgen bei diskri-

minierung einführen. die wirtschaftsseite fordert hingegen mehr finanzielle förderung 

bei Beschäftigung von Menschen mit Behinderung und auch eine ausweitung der 

informationen zum thema.

nicht zuletzt muss allerdings auch bedacht werden, dass bereits vor dem einstieg in die 

arbeitswelt Schritte in richtung einer besseren schulischen und beruflichen ausbildung 

von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung gesetzt werden müssen. Sofern dies 

nicht geschieht, wird eine ungleichbehandlung schlicht auf Basis der Minderqualifi-

zierung strukturell fortgesetzt. darüber hinaus wäre es wohl sinnvoll, ein positives Bild 

über das berufliche Potenzial von Menschen mit Behinderung in der Öffentlichkeit und 

gegenüber vertreterinnen der unternehmen aufzuzeigen. 
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nachfolgende Handlungsempfehlungen können aus den ergebnissen hinsichtlich 

des Beinstg abgeleitet werden. diese betreffen nicht direkt die mit 1. Jänner 2006 

eingeführten Paragrafen zum diskriminierungsschutz, sondern allgemein das thema 

integration von Menschen mit Behinderung in die arbeitswelt: 

Handlungsempfehlung BEinstG 1: verstärkt in die aus- und weiterbildung von Menschen 

mit Behinderung investieren, um objektiven Qualifikationsnachteilen bei Bewerbungs-

situationen entgegenzuwirken. 

gleichstellung war und ist teilweise auch heute noch bei vielen ausbildungen nicht 

gegeben. zudem behindern Barrieren im schulischen Bereich und bei ausbildungen, 

nicht zuletzt auch im universitären Bereich, das vorankommen von Menschen mit 

Behinderung. Schlechtere Qualifikation führt aber zu schlechteren chancen am ar-

beitsmarkt und einem schlechteren image bei arbeitgeberinnen. 

Handlungsempfehlung BEinstG 2: erweiterten Kündigungsschutz für Menschen mit 

Behinderung überdenken und gegebenenfalls aufheben16.

Seitens der unternehmen bestehen große vorbehalte, Menschen mit Behinderung 

einzustellen, da diese aus ihrer Sicht nur sehr schwer kündbar sind. ob die erweiterte 

Kündigung tatsächlich eine wesentliche hürde ist oder nur als grund angeführt wird, 

sei dahingestellt. Jedenfalls würde eine zumindest vorübergehende aufhebung des 

erweiterten Kündigungsschutzes für neueinstellungen ein argument nehmen, Men-

schen mit Behinderung nicht einzustellen. im zuge einer sorgfältigen evaluierung 

dieser Maßnahme könnte dann gezeigt werden ob dadurch ein positiver effekt auf den 

Beschäftigungsstand erreicht werden konnte. 

16  gem. BgBl. i nr. 111/2010 art. 103 kommt mit der novellierung des Beinstg der besondere Kündigungsschutz (§ 8 abs. 2 bis 
abs. 4) für dienstverhältnisse mit behinderten arbeitnehmerinnen, die nach dem 1.1.2011 abgeschlossen wurden, für einen 
zeitraum von 4 Jahren nicht zur anwendung.



 ergeBniSSe  ergeBniSSe

132

handlungsempfehlung Beinstg 3: good-Practice-Beispiele von Menschen mit Behin-

derung in unterschiedlichen Berufen und arbeitskontexten aufzeigen. 

es gilt, arbeitgeberinnen positive Beispiele für die integration von Menschen mit 

Behinderung an unterschiedlichen arbeitsplätzen und mit unterschiedlichen anfor-

derungsprofilen zu zeigen. die vorherrschende defizitorientierung im zusammenhang 

mit vermuteter geringerer leistungsfähigkeit sollte zugunsten einer verstärkten Po-

tenzialorientierung mit darstellung positiver effekte bekämpft werden. nicht zuletzt  

könnten zusätzliche themen, wie beispielsweise positive effekte im Kolleginnenkreis 

oder loyalität dem unternehmen gegenüber, aufgegriffen werden. 

5.3. Bundesbehindertengesetz (BBg) – Behindertenanwalt 

das Bundesbehindertengesetz enthält Bestimmungen zur Koordinierung von Maß-

nahmen zur rehabilitation behinderter Menschen, zum Bericht über die lage der 

behinderten Menschen und zum unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderung, 

um nur einige zu nennen.

Mit dem inkrafttreten des Behindertengleichstellungsrechts anfang 2006 wurden auch 

die im BBg enthaltenen regelungen zu funktion und aufgaben des Behindertenanwalts 

wirksam, die im zentrum der diesbezüglichen evaluierung stehen.

im § 13b des BBg wurde der Behindertenanwalt als zentrale anlaufstelle zur Beratung 

in gleichbehandlungsfragen beim BMaSK bestellt. wesentliche aufgaben beziehen 

sich auf die unterstützung und Beratung von Personen, die sich diskriminiert fühlen.

die wesentlichen aufgaben und Bestimmungen des Behindertenanwalts wurden 

bereits zusammenfassend im abschnitt 3.3 dieses evaluierungsberichtes dargelegt. 

neben unterstützungs- und Beratungstätigkeiten im konkreten einzelfall obliegt es dem 
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Behindertenanwalt ebenfalls auf einen breiteren, öffentlichen Bereich ausgerichtete 

Berichte und empfehlungen auszuarbeiten (§ 13c abs. 2 BBg).

5.3.1. wirkungen 

in Bezug auf die funktion, die der Behindertenanwalt übernehmen sollte, gab es 

im zuge der qualitativen interviews unterschiedliche Meinungsbilder. eine befragte 

Person fasste dies als „so ein bisschen Mahner oder Mahnerin zu sein“ (interview 

20) zusammen. von mehreren interviewpartnerinnen wurde eingebracht, dass eine 

zentrale, öffentlich finanzierte Stelle für die themen der gleichberechtigung bedeut-

sam sei. es gäbe aber durchaus, vor allem aus Sicht der Befragten aus Politik sowie 

verwaltung, unterschiede in Bezug auf den fokus der funktion, je nachdem, welche 

konkrete Person diese Stelle innehat.

aus der Sicht der politischen vertreterinnen liegt der zweck der gesetzlichen einführung 

des Behindertenanwalts vor allem im auftreten als „vertrauensperson“ (interview 10), 

„ombudsmann“ (interview 21) bzw. als „eine anlaufstelle für behinderte Menschen, an 

die man sich wenden kann, wenn es Probleme gibt“ (interview 13). Behindertenorga-

nisationen sehen diese als „eine art interessenvertretung und auch eine Monitoring-

funktion für den gesamten Bereich“ (interview 11). auch für unternehmen könne die 

funktion relevant sein, in dem Sinne, als dass der Behindertenanwalt „ansprechpartner“ 

(interview 19) bzw. „als Mediator auftreten kann zwischen doch manchen harten und 

kompromisslosen forderungen und eben Möglichkeiten der unternehmen“ (interview 28). 

in Summe gab es zahlreiche positive rückmeldungen über alle befragten gruppen 

hinweg zur funktion des Behindertenanwaltes. dennoch werden einige kritische Stim-

men seitens der Behindertenorganisationen laut, die den Behindertenanwalt auf Basis 

seiner derzeitigen funktion und seines tätigkeitsbereichs als überflüssig erachten: 

„also, grundlegend ist das eine absolut entbehrliche Stelle, meiner Meinung nach.  
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da fließt so viel geld rein, die völlig unnötig ist. ich glaube, wenn man sie schon hat, 

dann soll man was gescheites daraus machen.“ (interview 29)

die zentralisierung der Kompetenz und die dementsprechend wichtige Kommunikations-

rolle als anzusprechende sowie mitteilende Stelle werten die Befragten als wesentliche 

weiterentwicklung für den Behindertenbereich. Mitunter waren jedoch, vor allem aus 

der Sicht der Behindertenorganisationen, einige kritische aussagen hinsichtlich der 

wirkung seit der einrichtung der Stelle des Behindertenanwaltes zu hören: „ich habe 

einfach nicht den eindruck bekommen, dass dieser Behindertenanwalt bzw. diese 

funktion massiv mehr weiterbringen würde als andere interessenvertretungen.“ oder 

„eine entwicklung innerhalb der gesetzeslandschaft ist nicht aufgefallen.“ (interview 23)

die wahrnehmung des Behindertenanwalts in der Öffentlichkeit wurde von den Befrag-

ten differenziert beschrieben. einzelne Behindertenorganisationen und unternehmen 

gaben an, dass der Behindertenanwalt bzw. seine Kompetenz(abgrenzung)en zu wenig 

bekannt wären. die Mehrzahl der Befragten über alle befragten gruppen hinweg war 

aber auch der Meinung, dass diese funktion Signalwirkung habe, relevante themen 

in den Medien öfter präsent waren und man durch diese funktion „die Sorgen der 

Betroffenen ernst nehme“ (interview 20). 

in hinblick auf die Schwerpunktsetzung der bisherigen amtsinhaber ist seitens der 

Befragten durchaus der individuelle fingerabdruck des jeweiligen Positionsinhabers 

erkennbar: „der erste anwalt ist stark individuell für Personen eingetreten, der jetzige 

sagt, es geht nicht um die unterstützung von einzelnen Personen, sondern um die in-

teressen von gruppen“ (interview 8). hinsichtlich der Besetzung der Position und ihrer 

primären ausrichtung, d.h. die ausübung einer ombudsfunktion im konkreten einzelfall 

durch eine direkt betroffene Person oder bevorzugte themenführerschaft durch eine 

öffentlichkeitswirksame Person und deren auftreten, waren die Meinungen im zuge 

der evaluierung ausgeglichen. hinsichtlich beider ausrichtungen wurden positive und 
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wertvolle aspekte erkannt, wodurch keiner eine eindeutige Präferenz zugewiesen wurde. 

tendenziell wurde aber der öffentlichkeitswirksame aspekt im zusammenhang mit der 

aktuell noch mangelhaften Sensibilisierung der breiten Bevölkerung im zusammenhang 

mit Behindertenfragen etwas häufiger als besonders förderlich erachtet.

5.3.2. handlungsbedarf

es wurde wiederholt eingebracht, dass es sinnvoll wäre, die funktion durch einen Be-

troffenen, also einen Menschen mit Behinderung, zu besetzen. Mehrfach wurde von 

Behindertenorganisationen auch der wunsch nach intensivierter Öffentlichkeitsarbeit 

artikuliert, „indem man das thema Behinderung an die tagesordnung holt, aber nicht 

mit dem mahnenden zeigefinger, sondern mit positiven Beispielen kommt […] einfach 

zeigt, dass Behinderungen ein teil des lebens und der gesellschaft sind“ (interview 

5). aus politischer Sicht ist ebenfalls eine intensivere ausweitung der funktion als 

Kommunikationsschnittstelle durch vernetzung auf der regionalen sowie lokalen ebene 

ausdrücklich erwünscht. 

inhaltlich erachten Behindertenorganisationen eine Schwerpunktsetzung bei der tä-

tigkeit des Behindertenanwalts als sinnvoll. Übergreifende themen wie Barrierefreiheit 

oder gleichstellung wären hierfür prädestiniert, um den Behindertenanwalt in der 

Öffentlichkeit verstärkt wahrnehmbar zu machen. in verbindung mit dieser Schwer-

punktsetzung wird eine erweiterte bzw. vertiefte Kompetenz als wesentlich gesehen, 

um den Behindertenanwalt nicht auf eine reine Kommunikationsfunktion zu reduzieren. 

wiederholt wurde von Behindertenorganisationen in diesem zusammenhang gefordert, 

dass der Behindertenanwalt „mehr Schlagkraft“ (interview 14), „mehr Kompetenzen“ 

(interview 27), „mehr Macht“ (interview 27) haben sollte – diese nennungen wurden 

beispielhaft konkretisiert über ein verbandsklagerecht, eine vertretungsfunktion in 

Schlichtungsverfahren, budgetäre Mitspracherechte, eine Berichtspflicht gegenüber dem 

Parlament – „und nicht nur gegenüber dem Bundesbehindertenbeirat“ (interview 14). 

Mehrmals wurde in diesem zusammenhang die analogie zur volksanwaltschaft gezogen.
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darüber hinaus war es einigen Befragten aus Politik, verwaltung und Behinderten-

organisationen ein anliegen, die Kompetenzen gegenüber dem Monitoringausschuss 

(un Konvention) genauer darzulegen: „da gibt es jetzt teilweise Überschneidungen, was 

macht der Monitoringausschuss und wofür ist die Behindertenanwaltschaft zuständig.“ 

(interview 18). der Behindertenanwalt befindet sich diesbezüglich allgemein in einer 

Situation, mit mehreren Stellen bzw. organisationen Überschneidungen im hinblick 

auf den tätigkeitsbereich zu besitzen. aktuell ist die zur verfügung stehende Struktur, 

laut aussage des amtierenden Behindertenanwalts, recht schlank und für die vorgese-

henen tätigkeiten angemessen. Jedoch zeigt sich im zuge der evaluierung, dass jede 

veränderung des aufgabenfeldes die gefahr birgt, zu weiteren Überschneidungen bzw. 

doppelgleisigkeiten mit bestehenden Strukturen zu führen (z.B. eine vertiefte regiona-

lisierung zu Überlappungen mit dem Bundessozialamt, eine inhaltliche veränderung 

zu Konflikten mit interessenvertretungen etc.). 

5.3.3. zusammenfassung und handlungsempfehlungen

die überwiegende Mehrzahl der Befragten beurteilt die funktion des Behindertenanwalts 

als positiv. all jene, die schon mit dem Behindertenanwalt zu tun hatten, bewerten die 

Kontakt- und Kooperationsmöglichkeiten als gut bis sehr gut. diese Kommunikations-

funktion wird als wertvoll und ausbaufähig gesehen. dies sollte aus Sicht der Befragten 

jedoch mit erweiterten handlungsmöglichkeiten hand in hand gehen. inhaltlich wird 

die tätigkeit des Bundesbehindertenanwalts insbesondere in den übergeordneten 

Bereichen, wie z.B. Barrierefreiheit und gleichstellung, als besonders relevant gesehen.

Kritische aussagen kommen mehrheitlich aus Sicht der Behindertenorganisationen. 

einerseits kann dies auf die Ähnlichkeit der tätigkeiten zurückgeführt werden, die vom 

Behindertenanwalt und den interessenvertretungen im Behindertenbereich wahrge-

nommen werden. darüber hinaus erschließt sich den Behindertenorganisationen der 

zusätzliche wert der ausübung dieser funktionen durch eine öffentliche Stelle nicht 

immer in einem überzeugenden ausmaß. andererseits sind die erwartungen an den 
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Behindertenanwalt zum teil vielfältiger. hier sind sowohl mehr durchsetzungsmög-

lichkeiten im Bedarfsfall (z.B. Klagerecht ähnlich jenem einer verbandsklage) als 

auch eine genauere abgrenzung der Kompetenzen zum Bundessozialamt sowie zum 

Monitoringausschuss zu nennen.

aus den ergebnissen zum thema Behindertenanwalt lassen sich folgende Hand-

lungsempfehlungen ableiten: 

Handlungsempfehlung Behindertenanwalt 1: nähere definition der tätigkeitsbereiche 

und handlungsschwerpunkte in abgrenzung zu anderen institutionen mit ähnlichen 

aufgabenfeldern.

Handlungsempfehlung Behindertenanwalt 2: Strategische Planung und Schwer-

punktsetzung der tätigkeiten des Behindertenanwalts einschließlich der nutzung 

erreichter ergebnisse und vorliegender Berichte zu Kommunikationszwecken im Sinne 

einer breiteren darstellung des handlungsbereichs (v.a. als Multiplikator von good-

Practice-ansätzen).

5.4. artikel 8 der Bundesverfassung

die verfassungsrechtliche verankerung der gebärdensprache verfolgt im verbund 

mit dem Behindertengleichstellungspaket das wesentliche ziel, die allgemeine zu-

gänglichkeit zur Kommunikation zu gewährleisten, die eine wesentliche voraussetzung 

für die gleichberechtigte gesellschaftliche teilhabe für gehörlose Menschen darstellt. 

5.4.1. wirkungen 

als absicht hinter der verfassungsrechtlichen verankerung der gebärdensprache wird 

allgemein von den Befragten die anerkennung der gebärdensprache als eigenstän-

dige Kommunikationsform und damit ein wesentlicher Beitrag zur gesellschaftlichen 
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gleichstellung und chancengleichheit für gehörlose Menschen bezeichnet. im Konkre-

ten umfasst diese absicht für die Betroffenen laut den rückmeldungen der befragten 

Personen beispielweise einen verbesserten zugang zu informations- und Kommunikati-

onstechnologien sowie die weitere gleichgestellte teilhabe am öffentlichen leben, z.B. 

in den Bereichen Schulbildung und im umgang mit Ämtern, Behörden und gerichten.

Überwiegend wird im hinblick auf den verwirklichungsgrad dieser absichten von allen 

befragten gruppen zurückgemeldet, dass es in einigen öffentlichen Bereichen, z.B. bei 

gerichtsverfahren oder breiten öffentlichen veranstaltungen, mittlerweile vermehrt 

selbstverständlich zu einem einsatz von gebärdendolmetscherinnen kommt. Ähnlich 

führt auch der Staatenbericht zur un-Behindertenrechtskonvention aus, dass zumindest 

im verwaltungsbereich und auch bei gerichtsverfahren mittlerweile sichergestellt ist, 

dass auch gehörlose Personen in ihrer Kommunikation mit den Behörden und gerichten 

durch gebärdensprachdolmetscherinnen in die lage versetzt werden, gleichberechtigt 

am verfahren teilnehmen zu können (BMaSK 2010).

insgesamt scheint eine gewisse Sensibilisierung im zusammenhang mit dieser the-

matik vorangeschritten zu sein. eine breite und flächendeckende verwirklichung der 

ursprünglichen absichten wird jedoch vor allem aus der Sicht der Behindertenorgani-

sationen als nicht erreicht gesehen. 

der verfassungsbestimmung wird von allen befragten gruppen auch ein gewisser 

Beitrag vor allem hinsichtlich der erreichten Sensibilisierung zugestanden: „und ich 

glaube schon, dass sich da viel getan hat und was bewirkt hat. es hat viel zur Meinungs-

bildung beigetragen, Bewusstseinsbildung auch bei den Betroffenen […].“ (interview 

18). diese form der Bewusstseinsbildung hat in einzelnen fällen sogar zu konkreten 

ergebnissen in einer breiten anwendung der gebärdensprache in ihrer grundform 

geführt. So berichtet ein verkehrsunternehmen beispielsweise von konkreten anwen-

dungsfällen: „gebärdensprache war für uns letztes Jahr ein großes thema. wir haben 
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unser verkaufspersonal in gebärdensprache geschult mit einfachen gebärden, damit 

sie […] verkaufen können.“ (interview 24).

verbesserungen im hinblick auf die lebens- und arbeitssituation gehörloser Menschen 

werden von Behindertenverbänden bislang eher auf das BgStg zurückgeführt. dies 

gilt beispielweise für den Bereich der Medien. im Bereich der untertitelung und dem 

einsatz der gebärdensprache im fernsehbereich werden fortschritte erkannt. Jedoch 

wird gleichzeitig in diesem Bereich noch von einer insgesamt unbefriedigenden Situ-

ation gesprochen. in einem größeren ausmaß werden solche defizite im angebot der 

fernsehanstalten für gehörlose Kinder bemerkt, die besonders des angebotes der 

gebärdensprache bedürfen, da sie bis zum alter von etwa 7 Jahren der Schriftsprache 

nicht ausreichend mächtig und daher mit untertitelung im fernsehprogramm nicht zu 

erreichen (Öar 2009) sind. weiters führt auch eine befragte Person aus: „das Problem 

ist, dass gehörlose Menschen eine sehr schlechte ausbildung haben, die lese- und 

Schreibkompetenz ist sehr schlecht, da wiederum liegt aber das Problem in der Schul-

bildung. diese gehört auf jeden fall geändert.“ (interview 3)

neben der Pädagogischen hochschule niederösterreich, die eine 5-semestrige be-

rufsbegleitende ausbildung für lehrerinnen gehörloser Kinder anbietet, gibt es an 

einigen Pädagogischen hochschulen zusätzliche fortbildungsangebote in der Österrei-

chischen gebärdensprache (ÖgS). in vorbereitung befinden sich derzeit auch spezielle 

lehrgänge. auf ministerieller ebene wird auf der grundlage des lehrplans an einem 

leitfaden für den unterricht in ÖgS und lautsprachbegleitenden bzw. -unterstützenden 

gebärden gearbeitet. zusätzlich wird im zuge eines zweijährigen Projekts (2010 – 2011) 

eine bilinguale datenbank für den schulischen Bereich aufgebaut (BMaSK 2010).

5.4.2. hürden

Befragte Behindertenorganisationen vermissen konkrete auswirkungen auf die lebens- 

und arbeitswelt von gehörlosen und schwer hörbehinderten Menschen als folge der 
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verfassungsrechtlichen verankerung der gebärdensprache als eigenständige Sprache. 

dies führen sie mehrheitlich auf das fehlen einer weiterer ausgestaltung und Konkre-

tisierung in einfachen gesetzen zurück, das entsprechend art. 8 der Bv mit dem Satz 

„das nähere bestimmen die gesetze.“ verankert ist. die wahrgenommenen wirkungen 

werden stattdessen aktuell überwiegend als folge des handelns von einzelpersonen 

gesehen: „[…] die größte Änderung war, dass eine Mandatarin mit Sinnesbehinderung 

im Parlament aktiv ist, dass dort die gebärdensprache alltag und realität ist. das hat 

in der persönlichen akzeptanz sehr, sehr viel bewegt, mehr noch als wahrscheinlich 

das gesetz selbst, was damit nicht unmittelbar in zusammenhang steht.“ (interview 13)

allgemein scheinen in zahlreichen Bereichen noch einige Schritte notwendig zu sein. 

wiederholt wird in diesem zusammenhang vor allem auf den Bereich des öffentlich-

rechtlichen rundfunks verwiesen, der aus Sicht der Behindertenorganisationen hinsicht-

lich anstrengungen für gehörlose Menschen im internationalen vergleich beträchtlichen 

nachholbedarf zu besitzen scheint: „grundsätzlich würde ich schon sagen, dass die 

untertitelung auch sehr rar gesät ist. warum schließe ich gehörlose Menschen von […] 

information aus?“, fragt eine befragte Person kritisierend (interview 25).

insgesamt steht damit vor allem der Österreichische rundfunk (orf) im zentrum der 

forderungen der Behindertenverbände nach angemessener sowie dem digitalen 

entwicklungsstand entsprechender untertitelung und transkription der Sendungen. 

diese forderung hängt neben dem wunsch nach Barrierefreiheit ebenfalls mit der 2004 

beendeten gebührenbefreiung für gehörlose Menschen zusammen. dadurch befinden 

sich gehörlose Menschen in der Situation, teilweise fernsehinhalte mitfinanzieren zu 

müssen, die sie mangels adäquater vermittlung nicht aufnehmen können.

im hinblick auf bestehende ansätze zur lösung der Problematiken der fehlenden gleich-

stellung ausschließlich durch technische hilfsmittel wird Skepsis geäußert. einerseits 

werden instrumente wie untertitel, gebärdenvideos und barrierefreies internet aus Sicht 
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der Behindertenorganisationen von den betroffenen institutionen nicht konsequent zur 

verfügung gestellt. andererseits scheitert die nutzung der entsprechenden techniken 

aus Sicht der Befragten z.B. im hinblick auf das internet eher an der fehlenden lese- und 

Schreibkompetenz der gehörlosen Menschen. die hintergründe dieser defizite werden 

in einer nach wie vor unangemessenen ausgestaltung der Schuldbildung für gehörlose 

Menschen gesehen: „die Schulen sind eines der hauptprobleme, denn mit 15 Jahren 

ist das Pflichtschulende erreicht, d.h. aber, dass das Bildungsniveau eines 15jährigen 

gehörlosen entspricht dem niveau eines 8-9jährigen hörenden Kindes – das ist aber 

das optimalste ergebnis, es gibt noch viel schlechtere Pflichtschulabsolventinnen.“ 

(interview 3).

aus Sicht der Behindertenorganisationen kann auch durch den einsatz eines cochlea-

implantats und der damit zusammenhängenden, temporären eliminierung der ge-

hörlosigkeit einer diskriminierung nicht vorgebeugt werden. darüber hinaus wird in 

einer bilingualen ausbildung mittels gebärden- sowie lautsprache neben gewissen 

vorteilhaften wahlmöglichkeiten auch eine verbesserte abstimmung des lehrens an 

das alter bzw. die Bedürfnisse der lernenden gesehen.

5.4.3. handlungsbedarf

der Bedarf nach weiteren Maßnahmen zur gesellschaftlichen gleichstellung wurde im 

zuge der evaluierung besonders deutlich im zusammenhang mit gehörlosen Menschen 

kommuniziert. Stellvertretend kann dieses Statement einer Sozialpartnerorganisation 

angeführt werden: „wo, glaube ich, noch sehr viel zu tun ist, ist für gehörlose Menschen, 

da haben wir schon immer wieder anfragen, dass sie gerne diese oder jene ausbildung 

machen würden, diesen oder jenen zugang hätten zu irgendwelchen dienstleistungen, 

das einfach nicht möglich ist, weil es keine induktionsschleifen gibt, weil es keine ge-

bärdensprachdolmetscher gibt, weil eine ausbildung einfach nicht möglich ist, dann 

wird immer mit den Kosten argumentiert, ja das ist doch so teuer, also da ist sicher 

einiges zu tun.“ (interview 8)



 ergeBniSSe  ergeBniSSe

142

Möglichkeiten zur Konkretisierung der verfassungsrechtlichen Bestimmung werden 

in anlehnung an die zivilprozessordnung, in der ein Beiziehen von gebärdensprach-

dolmetscherinnen im Bedarfsfall explizit vorgesehen ist, in einer reihe weiterer 

gesetzesmaterien gesehen: „in wirklichkeit hätte es sich gehört, gleich mit dieser 

verfassungsbestimmung in landes- und Bundesgesetzen entsprechende materielle 

durchführungsbestimmungen zu machen“, führt eine befragte Person aus (interview 

14). eine Sammelnovelle ähnlich jener für das Behindertengleichstellungs-Begleitgesetz 

wird auch für die weitere forcierung der gebärdensprache als sinnvoll erachtet. neben 

dem schulischen und universitären Bereich betrifft dies beispielsweise ebenfalls den 

Bereich des arbeitsmarktes bzw. der fortbildungen sowie die gesundheitsversorgung.

die Kommunikation u.a. mit öffentlichen Stellen und die rasche vermittlung sowie der 

erhalt von information stellen gehörlose Menschen aus Sicht der Behindertenverbände 

aktuell weiterhin vor erhebliche Schwierigkeiten: „ich kann keinen arzt, keine Polizei 

anrufen. Beim Ministerium gibt es eine telefonnummer wohin eine SMS gesandt werden 

kann, aber es kommt keine antwort, vielleicht nach 2-3 Stunden, wenn man glück hat. 

wenn ich einen notfall auf der autobahn habe, kann ich nicht schnell den ÖaMtc anrufen; 

wenn ich zum arzt gehen will, dann kann ich auch nicht barrierefrei kommunizieren […].“ 

(interview 3). im dienstleistungsbereich sind im alltag ebenfalls zahlreiche Beispiele zu 

finden, in denen gehörlose Menschen von diskriminierenden Sachverhalten berichten: „[…] 

eine andere Person ist diskriminiert, weil sie den Kinoeintritt voll zahlen musste, obwohl 

der film nicht untertitelt wurde, obwohl es vorher so angepriesen wurde.“ (interview 3)

im alltagsleben scheint es einerseits aus gründen mangelnder verfügbarkeit und 

andererseits infolge beschränkter Mittel vergleichsweise schwierig zu sein, zeitnahe 

unterstützung durch gebärdensprachdolmetscherinnen zu organisieren. es wird weiters 

berichtet, dass diese Situation sich im vergleich zu den vorjahren durch die trennung 

in alltags- und Berufsleben und die entsprechende Übernahme der dolmetschkosten 

nur für den beruflichen Bereich sogar verschlechtert hat: „früher war es so, dass das 
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Bundessozialamt für alle Kosten zuständig war und alle Kosten übernommen hat. […] 

Jetzt ist die trennung in Privat- und arbeitsbereich, auch die trennung in Staatsbe-

triebe, die vom BSB nicht mehr bezahlt werden, wo die Ministerien die Kosten selbst 

übernehmen müssen. die Ministerien denken sich aber jetzt: das machen wir jetzt 

nicht mehr, weil wir selber zahlen müssen.“ (interview 12). auch wird berichtet, dass 

es im Praxisfall unterschiedliche ansichten dazu gibt, welche Behörde im Bedarfsfall 

die dolmetschkosten übernehmen soll. dies erzeugt des Öfteren eine verzögerte inan-

spruchnahme der dolmetschleistungen. hier scheinen genauere regelungen sowohl 

verwaltungsintern als auch als informationsleistung für Betroffene nötig zu sein.

weiters wird vor allem der aus- und weiterbildungsbereich in seinen bestehenden 

regelungen und Praktiken aus Sicht der gehörlosen Menschen in weiten teilen als 

diskriminierend empfunden. es wird ein Mangel an gebärdensprachenkompetenten 

Personen im schulischen Bereich konstatiert. unterrichtende Personen scheinen aus Sicht 

der Behindertenorganisationen die anforderungen regelmäßig nicht in ausreichendem 

ausmaß zu erfüllen: „eine absolute Katastrophe in diesem Bereich. wir haben noch 

immer die Situation, dass sie nicht gebärdensprache können müssen, um in diesen 

Schulen zu unterrichten. wenn sie, ich glaub 3 wochen ist jetzt gerade die frist, einen 

Kurs besuchen, dann sind sie kompetent in einer gehörlosenschule zu unterrichten“, 

kritisiert eine befragte Person (interview 29). 

auf der anderen Seite erleben gehörlose Personen, die diesen Berufsweg einschlagen 

wollen, offenbar einige hindernisse und können „[…] nur eingeschränkt auf pädagogi-

sche hochschulen, sie können sehr eingeschränkt die aufnahmeprüfung machen […]“ 

(interview 25). die defizite und hemmnisse im ausbildungsbereich werden auf der Seite 

der zuständigen verwaltungsbehörden zum teil mittlerweile erkannt und es wird bei-

spielsweise mit hilfe eines Pilotprojekts in wien versucht, unterstützung zu leisten: „das 

nennt sich: - gehörlos studieren - … wo wir mal über 2 Jahre eine Stelle finanzieren, die als 

ansprechstelle da ist für alle Möglichkeiten, unterstützung für gehörlose im falle, dass 
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sie studieren möchten, zu liefern“ (interview 20). weitere unterstützungsmöglichkeiten 

für gehörlose Studierende wie die Übernahme von dolmetschkosten werden ebenfalls 

genannt. es wird jedoch eingeräumt, dass diese Möglichkeiten im Moment noch nicht 

vollkommen dem Bedarf entsprechen bzw. nicht ausreichend kommuniziert werden. 

im weiterbildungsbereich dominiert, wie auch in vielen anderen feldern, im wesentli-

chen die frage der Kostenübernahme. hier werden dolmetschkosten meist in nur sehr 

engem zusammenhang mit der beruflichen ausübung übernommen. Jede weitergehende 

fortbildung wird aus Sicht der Behindertenverbände nicht ausreichend unterstützt.

5.4.4. zusammenfassung und handlungsempfehlungen 

von elementarer Bedeutung für eine gleichberechtigte teilhabe am gesellschaftlichen 

leben ist aus der Sicht gehörloser Menschen die möglichst verlustfreie Kommunika-

tion mit der umwelt. die verfassungsrechtliche anerkennung der gebärdensprache 

als eigenständige Sprache erzeugt zwar offenbar ein gewisses Maß an Sensibilisie-

rung für diese anliegen, ohne jedoch für sich genommen nachhaltige wirkungen zu 

entfalten. ein konsistentes Konzept, wie nach der anerkennung diese im täglichen 

leben gewährleistet werden kann, ist für die Befragten im zuge der evaluierung nicht 

erkennbar gewesen. hier fehlen aus Sicht der Betroffenen einerseits einzelgesetzliche 

durchführungsbestimmungen auf Bundes- wie auf landesebene. auf der anderen Seite 

mangelt es an einem planvollen, klar kommunizierten umgang mit dem Spannungsfeld 

zwischen flächendeckender ausbildung in der gebärdensprache und der flexiblen 

Bereitstellung von gebärdensprachdolmetscherinnen für den punktuellen einsatz. 

weder eine entscheidung, eine dieser beiden richtungen zu präferieren, noch diese 

in einer sinnvollen art und weise zu kombinieren, ist derzeit ersichtlich.

dementsprechend wurde im zuge der vorliegenden evaluierung noch ein beträcht-

licher handlungsbedarf auf dem weg zur gleichberechtigten teilhabe erkannt. vor 

allem die inanspruchnahme der gebärdensprachdolmetscherinnen als wesentliche 
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unterstützungsleistung für die Kommunikation mit der umwelt bildet den zentralen 

weiterentwicklungsaspekt. aktuell sind offenbar weder ausreichend Sprachmittlerin-

nen (vor allem im universitären wie schulischen Bereich) vorhanden, noch wird deren 

finanzierung effizient organisiert. die Schwierigkeiten im zusammenhang mit dem 

universitären zugang werden ebenfalls von Seiten der öffentlichen verwaltung erkannt. 

hier bestehen erste ansätze für verbesserungsmaßnahmen. auch im Schulbereich 

werden Mittel bereitgestellt und zusätzliche Möglichkeiten aus Sicht der öffentlichen 

verwaltung geschaffen. allgemein wird dabei auf begrenzte finanzierungsmöglichkeiten 

im schulischen und universitären Bereich sowie auf eine aus Sicht der öffentlichen 

verwaltung beschränkte Sinnhaftigkeit flächendeckender ausbildung in gebärden-

sprache, angesichts des punktuellen Bedarfs, verwiesen.

Sowohl von Seiten der Behindertenorganisationen als auch der öffentlichen verwaltung 

wird handlungsbedarf hinsichtlich genauerer richtlinien für die Kostenübernahme von 

gebärdensprachdolmetschleistungen gesehen. dies betrifft einerseits die abgrenzung 

zwischen beruflichen und alltagsaktivitäten sowie andererseits eindeutige regelungen, 

von welcher Seite die Kosten getragen werden. aktuell erzeugen unklarheiten und 

ermessenspielräume diesbezüglich regelmäßige zeitverzögerungen für die betroffene 

gehörlose Person. dies kann bei dringlichen anliegen in manchen fällen entscheidend 

für eine gleichberechtigte teilhabe an der gesellschaft sein.

Konkret lassen sich hinsichtlich der ergebnisse zur bundesverfassungsrechtlichen 

verankerung der gebärdensprache folgende handlungsempfehlungen ableiten: 

Handlungsempfehlung Gebärdensprache 1: eine intensivere Kommunikation der 

verantwortung der dienstleistungserbringerinnen für die verfügbarkeit von gebär-

densprachdolmetscherinnen sowie eine bessere informationsvermittlung hinsichtlich  
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der Kostenübernahme, da sie  gem. BgStg einen barrierefreien zugang zu gütern und 

dienstleistungen gewährleisten müssen.

Handlungsempfehlung Gebärdensprache 2: ausarbeitung und umsetzung kon-

zeptioneller grundlagen für die Bereitstellung von gebärdensprachdolmetscherinnen 

(flächendeckend vs. punktuell) für wichtige Sektoren (Bildung, gesundheit etc.).

Handlungsempfehlung Gebärdensprache 3: Möglichkeiten und förderungen für die 

aneignung von gebärdensprache auf pädagogischen hochschulen erweitern. Quali-

tätsstandards in diesem Bereich implementieren.

Handlungsempfehlung Gebärdensprache 4: Sicherstellung der ausrichtung öffentlich-

rechtlicher Kommunikation an den Bedürfnissen gehörloser Menschen (z.B. unterti-

telung im orf).

5.5. Bundes-Behindertengleichstellungs-Begleitgesetz

die verabschiedung der Begleitgesetze hat als teil des gleichstellungspaketes aus 

Sicht der Behindertenverbände eine erneuerte dynamik in die kritische Sichtung der 

bestehenden normativen verhältnisse gebracht. Beispielsweise wird die aufhebung 

der hindernisse für blinde Juristinnen auf dem weg zur Berufsgruppe der richterinnen 

genannt (Öar 2009).

5.5.1. wirkungen 

die ergebnisse der im rahmen der vorliegenden Studie durchgeführten qualitativen 

interviews zeigen, dass die intentionen zur gesetzlichen Änderung im Bundes-Behinder-

tengleichstellungs-Begleitgesetz vor allem darin gesehen werden, die Möglichkeit zur 

diskriminierung anhand von vorwänden durch Begriffe in bestehenden gesetzestexten 

zumindest durch semantische adaptionen zu beseitigen. diese Mindestabsicht scheint 
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erfüllt zu werden, zumindest theoretisch eröffnet sich nun Menschen mit Behinderung 

„[…] eine legion […] an neuen Berufschancen […]“ (interview 16). anzeichen eines 

umdenkens im Bereich der Personalverantwortlichen werden von Behindertenorga-

nisationen ebenfalls vereinzelt geortet.

die adaptionen in den konkreten Berufsgesetzen werden aus Sicht der Befragten 

grundsätzlich als positiv erachtet. hinsichtlich der auswirkungen durch die umgesetz-

ten gesetzlichen Änderungen auf den Berufszugang für Menschen mit Behinderungen 

werden unterschiedliche einschätzungen formuliert. einerseits werden keine konkreten 

Änderungen hinsichtlich zusätzlicher Möglichkeiten des Berufszugangs für Menschen 

mit Behinderung erkannt: „[…] sind alles symbolische Sachen, konkrete auswirkungen, 

glaube ich, hat das überhaupt nicht gehabt“ (interview 1). 

auf der anderen Seite sehen Behindertenorganisationen für Menschen mit Behin-

derungen „vor allem in den Bereichen, wo man körperlich anstrengende tätigkeiten 

vollbringen muss, weil eben körperlich und geistig als Sammelbegriff konzipiert war 

und jetzt geändert worden ist“ (interview 11), gewisse zusätzliche Möglichkeiten 

bewerkstelligt, die in den behandelten Berufen einen annähernd gleichberechtigten 

Berufszugang zur verfügung stellen.

insgesamt wird die abkehr vom bisherigen fokus auf die „körperliche eignung“ als 

fortschritt gesehen. Skeptisch werden aktuelle entwicklungen in der Praxis beobach-

tet, die nun in einzelfällen in form neuer vorwände gegen die ausübung bestimmter 

Berufe durch Menschen mit Behinderung vorgebracht werden. So wird von Menschen 

mit Behinderungen berichtet, denen der zugang zu pädagogischen Berufen behördlich 

verwehrt wird. hier wird als Begründung genannt, dass vermutet wird, dass aufsichts-

pflichten nicht entsprechend nachgekommen werden kann. 
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die umsetzung der gesetzlichen vorgaben wird dementsprechend als komplex und 

abhängig von den ansichten der handelnden Personen betrachtet: „es ist nicht ganz 

einfach. es steckt da immer ein bisschen ein Menschenbild […] dahinter.“ (interview 

29). hierbei wird die Kommunikation eines breiteren zugangs zur erfüllung der beruf-

lichen anforderungen als erstrebenswert erachtet. dies wird vor allem in beruflichen 

Bereichen als wesentlich erachtet, die allgemein mit einem oder bestimmten Sinnen 

verbunden werden (z.B. blinde richterinnen).

5.5.2. handlungsbedarf

weiterentwicklungsmöglichkeiten in diesem handlungsfeld werden vor allem, auf-

bauend auf den gesammelten Änderungen, einerseits in einer vertieften Beschäftigung 

und optimierung der konkreten Berufsgesetze gesehen. handlungsbedarf zeigt sich 

ebenso wesentlich im zusammenhang mit den korrespondierenden Bestimmungen 

in den ausbildungsregelungen, die für die zulassung zu den konkreten Professionen 

befähigen. es wird dahingehend von ansätzen berichtet beispielsweise hochschul-

zulassungsbestimmungen abzuändern, da diese nach wie vor diskriminierend wirken 

können: „[…] es gibt zulassungsbestimmungen, die sie einfach nicht erfüllen, dass 

z.B. die nichthörenden […] eine Musikprüfung machen müssen […].“ (interview 31)

insgesamt wird das feld der Berufszugangsvoraussetzungen aus Sicht der Politik, 

der verwaltung sowie mancher Behindertenorganisationen als Bereich betrachtet, in 

dem entwicklungen für Menschen mit Behinderung angestoßen wurden. „ich glaube, 

es hat einen Prozess eingeleitet, der sich hoffentlich noch verstärken wird. dass man 

von gewissen eignungskriterien einfach abstand nimmt.“ (interview 7). hinsichtlich 

weiterer entwicklungsmöglichkeiten und um der Kritik der bloßen Symbolik entgegen zu 

treten, wird neben einer weiteren normativen anpassung der Berufsgesetze ebenfalls 

eine bewusste Kommunikation eines breiteren zugangs zur erfüllung der beruflichen 

anforderungen (blinde richterinnen) gefordert.
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5.5.3. zusammenfassung und handlungsempfehlungen

der ansatz der Sammelnovelle wird von den befragten gruppen, die mit der thema-

tik vertraut waren, als richtig erachtet, wenn die adaptionen auch an der oberfläche 

verblieben zu sein scheinen. auf diese charakteristik weist auch die tatsache hin, dass 

sehr wenige Befragte mit der thematik vertraut waren und oftmalig nur nach eingehen-

der erläuterung der hintergründe einschätzungen diesbezüglich abgeben konnten.

aus dieser vordergründigen Behandlung resultiert die einschätzung einer vergleichsweise 

geringen wirkung der Sammelnovellierung. handlungsbedarf besteht konsequenterweise 

in einer vertieften Beschäftigung mit diesen und weiteren Berufsgesetzen, um weitere 

vorwände für die umgehung von behinderten Beschäftigten zu vermeiden. vor allem 

die ausbildungsregelungen und die diesbezüglichen zulassungsvoraussetzungen (z.B. 

im pädagogischen Bereich) werden als weiteres handlungsfeld genannt.

entsprechend lassen sich folgende konkrete Handlungsempfehlungen ableiten: 

Handlungsempfehlung Berufsgesetze 1: untersuchung und ggf. adaption der ausbil-

dungsregelungen und Berufszugangsvoraussetzungen der betroffenen Berufsgruppen 

im hinblick auf diskriminierende Sachverhalte.

Handlungsempfehlung Berufsgesetze 2: auswahl und Kommunikation bestehen-der 

Beispiele bislang untypischer, beruflicher ausübung durch behinderte Personen (z.B. 

blinde/gehörlose lehrerinnen) als good-Practice, um Ängsten, vorurteilen und einwän-

den (z.B. im konkreten fall verminderte aufsichtsfähigkeit) konkret entgegenzutreten.

6. reSÜMee und handlungSeMPfehlungen

das vorliegende forschungsvorhaben hatte die evaluierung der umsetzung und ins-

besondere der wirkungen des Behindertengleichstellungspaketes zum ziel. dieses im 
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Jahr 2005 beschlossene Paket (BgBl. i nr. 82/2005) umfasst das Bundes-Behinderten-

gleichstellungsgesetz und jene Bestimmungen des Behinderteneinstellungsgesetzes, 

die den Schutz vor diskriminierung in der arbeitswelt regeln, einige teile des Bundes-

behindertengesetzes, insbesondere den Behindertenanwalt betreffend, sowie weitere 

Änderungen in Bundesgesetzen, die gleichbehandlung zum inhalt haben. weiters wird 

in der Studie die verfassungsrechtliche anerkennung der gebärdensprache (art. 8 abs. 

3 B-vg, eingeführt durch BgBl. i nr. 81/2005) und das Bundes-Behindertengleichstel-

lungs-Begleitgesetz (BgBl. i nr. 90/2006), mit dem benachteiligende Bestimmungen 

in Berufsgesetzen beseitigt wurden, berücksichtigt. 

die Studie wurde hierbei insbesondere von folgender fragestellung geleitet: „Welche 

Wirkungen haben die gesetzlichen Bestimmungen im Behindertengleichstellungspaket 

auf die davon betroffenen Menschen, Organisationen und Unternehmen?“ die dabei 

näher betrachteten Betroffenen sind Menschen mit Behinderung, Schlichtungspartne-

rinnen in der arbeitswelt und im täglichen leben sowie vertreterinnen der verwaltung 

und Politik. 

Methodisch wurden primär qualitative leitfadeninterviews mit vertreterinnen unter-

schiedlicher unternehmen, institutionen und organisationen geführt, die entweder 

direkt von den gesetzlichen Änderungen betroffen sind oder gut über die wirkungen 

urteilen können.

an dieser Stelle ist festzuhalten, dass die durchführung der interviews mit Jahresende 

2010 in den zeitraum der geführten diskussionen rund um die erste geplante novelle 

des Behinderteneinstellungsgesetzes (Beinstg), des Bundesbehindertengesetzes (BBg) 

sowie des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes (BgStg) fiel. dies hatte zum 

teil einfluss auf die aussagen der interviewpartnerinnen, deren inhalte sich mitunter 

in zitaten oder handlungsempfehlungen in diesem Bericht wiederfinden. 
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zwischen dem erhebungszeitraum und der auswertung der interviews wurden weitere 

zwei gesetzesnovellen eingebracht. die finale gesetzesänderung erfolgte nach fertig-

stellung der Studie und konnte daher nicht berücksichtigt werden. die für den Bericht 

relevanten Stellen sind im Budgetbegleitgesetz 2011 (BgBl. i nr. 111/2010) in artikel 

103, 104 sowie 105 zu finden.

im Bereich der Schlichtungsverfahren wurden weiters jene Personen befragt, die 

bisher an einem Schlichtungsverfahren teilgenommen hatten. dies waren einerseits 

die Schlichtungswerberinnen, die sich in irgendeiner weise diskriminiert fühlten, und 

andererseits die Schlichtungspartnerinnen, denen eine diskriminierung vorgeworfen 

wurde. zudem wurde auch für den Bereich der Schlichtungsfälle jene datenbank des 

Bundessozialamts für die analyse herangezogen, die alle Schlichtungsfälle nach ei-

nigen Parametern erfasst. 

BgStg allgemein

im Bereich des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes (BGStG) wird von nahe-

zu allen Befragten die tatsache kritisch gesehen, dass der mit dem BgStg geregelte 

diskriminierungsschutz „lediglich“ für die verwaltung des Bundes gilt bzw. den diskri-

minierungsfreien zugang zu dienstleistungen und gütern regelt, und für sie wichtige 

Bereiche, wie Bauordnung oder bestimmte aspekte der schulischen ausbildung, dem 

föderalistischen System entsprechend, länderspezifisch und somit unterschiedlich 

geregelt werden. entsprechende forderungen nach bundesweit einheitlichen rege-

lungen bestehen. 

zudem wird aus Sicht der Behindertenorganisationen sowohl die höhe möglicher Scha-

denersatzzahlungen als nicht ausreichend gesehen, als auch ein fehlendes, rechtliches 

Mittel zur Beseitigung eines diskriminierenden tatbestands kritisiert. entsprechend 

wird die Möglichkeit eines unterlassungsanspruchs eingefordert. 
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Schlichtungsverfahren

Das Schlichtungsverfahren, als wohl wesentlichstes Instrument im Behinderten-

gleichstellungsrecht, wird durchgehend sehr positiv beurteilt. die ergebnisse der 

auswertungen zeigen, dass das instrument des Schlichtungsverfahrens seinen zweck, 

nämlich eine außergerichtliche einigung zu einer gleichstellungsthematik zu erzielen, 

in der Mehrheit der fälle erfüllen konnte.

als ziel der einführung des Schlichtungsverfahrens für angelegenheiten des BgStg und 

Beinstg wird vor allem die einrichtung eines niederschwelligen instruments gesehen, 

das in fällen behaupteter diskriminierung eine rasche herbeiführung einer gütlichen 

einigung ermöglicht. neben dem hauptziel der konkreten einigung im einzelfall wird 

ebenfalls über alle gruppen hinweg eine sensibilisierende und bewusstseinsbildende 

aufgabe über den konkreten fall hinaus zugeschrieben. die bestehende Sichtbarkeit 

des Schlichtungsverfahrens sowie die nutzung und Quote der einigungen werden 

aus Sicht der befragten Personen als wesentliche argumente herangezogen, um das 

Schlichtungsverfahren grundsätzlich als erfolg zu bezeichnen

es bestehen jedoch auch, sowohl auf Seiten der unternehmen wie Behinderten-

organisationen, Befürchtungen vor unsachgemäßer verwendung dieses instruments. 

auf Seiten der unternehmen wird beispielweise befürchtet, dass mittels Schlichtungs-

verfahren exempel statuiert werden können und dies ebenfalls unternehmen betrifft, 

die sich im angesprochenen gebiet bemühen, Barrieren abzubauen. auf Seite der 

interessenvertretungen wird die gefahr gesehen, dass Schlichtungswerberinnen in nicht 

proportionaler weise auf rechte verzichten bzw. auf diese druck ausgeübt werden kann.

im Beobachtungszeitraum anfang 2006 bis ende november 2010 wurden insgesamt 

756 Schlichtungsverfahren abgeschlossen und 358 einigungen erzielt (46%). in 298 

fällen (37%) kamen keine einigungen zustande. weiters wurden insgesamt 100 anträge 

(12,5%) zurückgezogen, wobei der durchgeführten Primärerhebung zufolge etwa eine 
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hälfte der anträge wegen aussichtslosigkeit und die zweite hälfte wegen einigung im 

vorfeld zurückgezogen wurden.

56% der Schlichtungspartnerinnen gaben an, dass diese vor antragstellung des Schlich-

tungsverfahrens keine Kenntnis über das instrument hatten. die wahrnehmung zur 

behaupteten diskriminierung bei den Partnerinnen war bei 81% der Befragten nicht 

vorhanden und zu 13% nur zum teil vorhanden (n = 70). lediglich 6% der befragten 

organisationen war die diskriminierungsproblematik vor antragsstellung bewusst. 

in 81% der befragten fälle wurde angegeben, dass vor einleitung des verfahrens ein 

informeller lösungsweg gesucht wurde, der jedoch erfolglos blieb. 

Setzt man diese daten in Bezug zu den einigungen, ist in nahezu der hälfte der fälle 

zu erkennen, dass das Schlichtungsverfahren auch objektiv positive wirkungen zeigt. 

So konnte bei betroffenen unternehmen das Bewusstsein für unterschiedliche diskri-

minierungsproblematiken geschärft werden und trotz einer hohen anzahl informeller 

gescheiterter lösungswege letztlich eine einigung herbeigeführt werden. 

die hauptziele für die einleitung eines Schlichtungsverfahrens waren aus Sicht der 

befragten Schlichtungswerberinnen die konkrete Beseitigung der diskriminierung und 

die erlangung einer generellen verbesserung der Situation auch für andere Menschen 

mit Behinderungen. vielen Personen war weiters eine einsicht bzw. entschuldigung 

sowie eine Sensibilisierung der Schlichtungspartnerinnen ein wichtiges anliegen. die 

erlangung eines Schadenersatzes spielte nur bei etwa 20% der Befragten eine rolle. 

Schlichtungsverfahren werden generell als ein sehr positives instrument zur gleich-

stellung von Menschen mit Behinderungen wahrgenommen. 55% der Schlichtungs-

werberinnen und gar 71% der Schlichtungspartnerinnen gaben an, mit dem verfahren 

insgesamt sehr oder eher zufrieden zu sein. nahezu alle (etwa 90%) unzufriedenen 

werberinnen haben keine einigung im verfahren erzielt. ihre unzufriedenheit steht 
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somit vermutlich eher im zusammenhang mit dem ausgang des verfahrens als mit 

dem verfahren selbst. eine hohe zufriedenheit zeigt sich zudem vor allem bei blinden 

und stark sehbehinderten werberinnen, rollstuhlfahrerinnen und/oder körperlich 

Beeinträchtigten. nur 26 der befragten Schlichtungswerberinnen (13%; n = 204) und 

4 der befragten Partnerinnen (6%, n = 72) würden in einer ähnlichen Situation kein 

erneutes Schlichtungsverfahren führen.

eine Mediation im rahmen des Schlichtungsverfahrens wurde nur in 16 fällen (2% 

aller fälle) in anspruch genommen. aus den ergebnissen der quantitativen erhebung 

lässt sich schließen, dass „Mediation“ in der Praxis häufig mit der tätigkeit der Schlich-

tungsreferentinnen gleichgesetzt wird und zusätzlich zum Schlichtungsverfahren nicht 

als notwendig erachtet wird.

nach einschätzung der werberinnen hat das Schlichtungsverfahren in 43% der fälle 

eine verbesserung, in 12% der fälle eine teilweise verbesserung und in 45% der fälle 

eher keine oder gar keine verbesserung für die werberinnen gebracht. im BgStg ist 

der Prozentsatz jener, die verbesserungen durch das Schlichtungsverfahren sehen, 

etwas höher als im Beinstg. nachhaltige Änderungen bei Schlichtungspartnerinnen in 

Bezug auf Menschen mit Behinderungen wurden in etwa 25% der fälle erzielt. wenn 

nachhaltige veränderungen erzielt wurden, ist dies ebenfalls eher in verfahren zur 

lebenswelt (BgStg, 31,4%) der fall. die nachhaltigen Änderungen betrafen weiters 

zum gutteil organisationen der öffentlichen verwaltung (ca. 50%). ebenso gaben 

unternehmen und organisationen im Bereich des BgStg mit 48% überproportional 

häufig an, durch das geführte verfahren nun stärker für die Belange von Menschen mit 

Behinderungen sensibilisiert worden zu sein (Beinstg 39%). immerhin 31% stimmten 

dem teilweise zu (Beinstg 25%).

Mittels des instruments Schlichtungsverfahren konnten somit insgesamt, obwohl 

es dafür nicht primär konzipiert wurde, auch nachhaltig positive wirkungen für Men-
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schen mit Behinderung erzielt werden. im vergleich zu verfahren nach dem Beinstg 

sind die positiven, über den einzelfall hinausgehenden, wirkungen im Bereich des 

BgStg eher zu finden. 

handlungsbedarf wird im Bereich des Schlichtungsverfahrens vor allem nach ende 

des verfahrens selbst gesehen. So wird ein intensiverer austausch innerhalb der Be-

hörde hinsichtlich bereits behandelter thematiken empfohlen. die Behandlung des 

gleichen themas in zwei Schlichtungsstellen, ohne vorwissen zu anderen fällen, wird 

vor allem von unternehmen als irritierend empfunden. weiters wird kritisiert, dass im 

falle der weigerung von Schlichtungspartnerinnen, an dem verfahren teilzunehmen, 

keine unmittelbaren Sanktionsmöglichkeiten bestehen.

hier bestehen beispielsweise wünsche nach einer öffentlichkeitswirksamen Publikation 

jener Schlichtungspartnerinnen, die nicht zum verfahren erscheinen. eine solche Sank-

tionsmöglichkeit würde jedoch zwei wesentliche eigenschaften des instruments – die 

niederschwelligkeit und die formfreiheit –, die wesentlich dazu beitragen, Schlichtungs-

verfahren erst zu einem, wie hier dargelegt, erfolgreichen instrument machen, entkräften 

und insbesondere eine weitere abschreckende wirkung für die Schlichtungspartnerinnen 

haben. ein abgehen vom bisherigen weg kommt einer strategischen neuorientierung 

des instruments gleich, die angesichts der erfolge nicht sinnvoll erscheint. 

zudem werden, beispielsweise bei einer konstant fehlenden Beseitigung von Barrieren, 

die bestehenden Möglichkeiten hinsichtlich der erreichung einer unterlassung bzw. 

Beseitigung eines diskriminierenden tatbestands als zu begrenzt bezeichnet. 

aus den ergebnissen zum thema Schlichtungsverfahren lassen sich folgende konkrete 

Handlungsempfehlungen ableiten: 
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Handlungsempfehlung Schlichtungsverfahren 1: Beibehaltung und bessere Be-

kanntmachung des erfolgsmodells Schlichtungsverfahren. letzteres gilt insbesondere 

für gebiete außerhalb von Ballungszentren. 

Handlungsempfehlung Schlichtungsverfahren 2: nutzung der zur verfügung stehenden 

daten zur erstellung und Bekanntmachung von konkreten good- bzw. Best-Practice-

Publikationen erfolgreicher Schlichtungen für die wichtigsten themenfelder (Bildung, 

gesundheit, verkehr, dienstleistungen, Beförderung, entlohnung, aus- und weiterbil-

dung etc.) sowie Behinderungsarten.

Handlungsempfehlung Schlichtungsverfahren 3: intensiverer austausch innerhalb 

des Bundessozialamts bei wiederkehrenden themen, Schlichtungspartnerinnen oder 

-werberinnen.

Handlungsempfehlung Schlichtungsverfahren 4: Beibehalten der Möglichkeit, eine 

Mediation durchzuführen, aber keine ausweitung der Bewerbung derselben.

verbandsklage

die Verbandsklage, als ein weiteres wesentliches instrument des Bundes-Behinder-

tengleichstellungsrechts, kann aufgrund der Tatsache, dass trotz bestehender Fälle 

von Beeinträchtigung der allgemeinen Interessen von Personen mit Behinderung, wie 

beispielsweise der fehlenden gleichstellung im privaten versicherungsbereich, bis jetzt 

keine verbandsklage durchgeführt wurde, in der derzeitigen Form eine abschreckende 

Wirkung haben.

von der wirtschaftsseite abgelehnt und von den interessenvertretungen von Menschen 

mit Behinderung stark gefordert, ist ein Kompromiss gesetzlich verankert worden, der 

dazu führte, dass die verbandsklage nicht eingesetzt wird. 
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um die verbandsklage als effektives instrument zur herbeiführung von gleichstellung 

von Menschen mit Behinderung einsetzen zu können, muss diese reformiert werden. 

es bedarf hierfür der ausweitung des Klagerechts sowie der herabsetzung bzw. ab-

schaffung des zustimmungsquorums des Bundesbehindertenbeirats. 

aus den ergebnissen zum thema verbandsklage lässt sich folgende konkrete Hand-

lungsempfehlung ableiten: 

Handlungsempfehlung Verbandsklage: um das instrument der verbandsklage im 

rahmen des gleichstellungsrechts für Menschen mit Behinderung  zu  schärfen, wäre 

eine ausweitung der Klagemöglichkeit auf weitere verbände und eine reduktion des 

zustimmungsquorums des Bundesbehindertenbeirats zu empfehlen. 

Barrierefreiheit 

Es wird seitens der Befragten festgehalten, dass seit dem Inkrafttreten des BGStG 

ein Problembewusstsein sowie eine Sensibilisierung für die Thematik „Barrierefrei-

heit“ in der Gesellschaft stattgefunden haben. das thema bauliche Barrierefreiheit 

ist mittlerweile relativ weit verbreitet und seine notwendigkeit akzeptiert. vor allem 

Kundinnenbereiche werden zunehmend barrierefrei gestaltet. dennoch scheint eine 

umfangreichere umsetzung von baulicher Barrierefreiheit teilweise am Know-how 

und zumindest im Bereich von altbauten auch an den Kosten zu scheitern. das Be-

wusstsein für Barrierefreiheit im nicht-baulichen Bereich, wie beispielsweise bei der 

(massenmedialen) Kommunikation und Barrierefreiheit für Menschen, die nicht durch 

einschränkungen des Bewegungsapparats behindert sind, ist deutlich weniger stark 

vorhanden. eine entsprechende umsetzung ist bestenfalls punktuell vorzufinden. 

die zum erhebungszeitpunkt gesetzlich festgeschriebenen Übergangsfristen zur her-

stellung von Barrierefreiheit bis 2016 wurden im Sinne der unmöglichkeit, umfassende 

Barrierefreiheit binnen kurzer zeit herbeizuführen, allgemein als sinnvoll akzeptiert. 
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lediglich eine stärkere abstufung nach zumutbarkeitskriterien wäre für einige interes-

senvertretungen von Menschen mit Behinderung sinnvoll gewesen. 

als sehr problematisch im zusammenhang mit den Übergangsfristen wurde hingegen 

der im erhebungszeitraum verschickte Begutachtungsentwurf zu einer novelle des 

BgStg, der eine verlängerung der Übergangsfristen bis 31. dezember 2019 vorsieht, 

gesehen. die daraus hervorgehende negative Signalwirkung halten viele befragte Per-

sonen für äußerst schädlich im Sinne einer raschen herbeiführung von Barrierefreiheit 

in möglichst allen lebensbereichen. 

hürden bei der umsetzung von Barrierefreiheit bzw. der einhaltung der Übergangs-

fristen können unter den drei Schlagwörtern „Kosten“, „Bauordnung“ und „Know-how“ 

zusammengefasst werden. 

So sehen sowohl Behindertenorganisationen als auch unternehmen handlungsbedarf 

bei der gesetzlichen verankerung einer konkreten definition, was Barrierefreiheit be-

inhalten muss. lediglich ein verweis auf die Ö-normen in den gesetzeserläuterungen 

wird, in Bezug auf eine gerichtliche geltendmachung von diskriminierung aufgrund von 

baulichen Barrieren sowie eine bauliche umsetzung, als zu ungenau erachtet. So scheint 

auch selbst bei einschlägigen Berufsgruppen, die mit der thematik beispielsweise bei 

neu- oder umbauten befasst sind, keine klare vorstellung vorzuherrschen, wann ein 

gebäude tatsächlich barrierefrei ist. dies kann nur durch eine bessere verankerung 

des themas Barrierefreiheit in den jeweiligen ausbildungen erreicht werden. hierbei 

ist insbesondere auch auf Menschen mit Behinderungen zu achten, die nicht dem 

gängigen Bild von rollstuhlfahrerinnen entsprechen. 

aus den ergebnissen zum thema Barrierefreiheit lassen sich folgende konkrete Hand-

lungsempfehlungen ableiten: 



reSÜMee und handlungSeMPfehlungen reSÜMee und handlungSeMPfehlungen

159

Handlungsempfehlung Rechtsfolgen 1: einführung eines Beseitigungs- und unterlas-

sungsanspruchs

Handlungsempfehlung Barrierefreiheit 1: verstärkte zusammenarbeit zwischen den 

Bundesländern, um im rahmen der jeweiligen Bauordnungen und -gesetze einheitliche 

Kriterien zu erarbeiten, auf deren grundlage ein gebäude tatsächlich als barrierefrei 

im umfassenden Sinn gelten kann. 

handlungsempfehlung Barrierefreiheit 2: Bemühungen verstärken, um das thema 

Barrierefreiheit in seiner vollen Breite und möglichst verpflichtend in die ausbildungen 

der relevanten Berufsgruppen zu integrieren. 

Handlungsempfehlung Barrierefreiheit 3: good-Practice-Beispiele für Barrierefreiheit 

aufzeigen und vermitteln, welchen nutzen dies für unterschiedliche Personengruppen hat. 

Beinstg

das Behinderteneinstellungsgesetz (Beinstg) wurde durch das in der vorliegenden 

Studie behandelte Behindertengleichstellungspaket lediglich um teile (v.a. §§ 7a-q) 

ergänzt. die unmittelbar im zusammenhang mit der vorliegenden Studie stehenden, 

mit 2006 in Kraft getretenen Paragrafen zur gleichstellung und zum diskriminierungs-

schutz in der arbeitswelt wurden selbst bei konkreten fragen zum thema kaum direkt 

angesprochen. 

Konkrete Wirkungen zu den eingeführten Paragrafen sind, abgesehen vom auch hier 

eingeführten Schlichtungsverfahren, das aber gemeinsam mit dem BGStG abgehan-

delt wurde, in der Befragung wenig thematisiert worden. das Beinstg wurde auch 

von den Befragten weniger als ein eigenständiges gleichstellungsgesetz gesehen. 

vielmehr wurde das themenfeld Menschen mit Behinderung und arbeitswelt aus einem 

breiteren fokus betrachtet. noch immer Spielen die „hürde“ Kündigungsschutz und  
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der „ausweg“ ausgleichstaxe eine zentrale rolle, wenn es um das thema behinderte 

arbeitnehmerinnen mit Beschäftigung geht. 

generell wird seitens der vertreterinnen von unternehmen bzw. interessenvertretungen 

der wirtschaft eine verstärkte finanzielle förderung von Beschäftigung von Menschen 

mit Behinderung gefordert. zusätzlich gilt es, auch hier good-Practice-Beispiele aufzu-

zeigen. das Potenzial von Menschen mit Behinderung sollte stärker in den vordergrund 

gerückt werden. Besonders effektiv im Sinne der verstärkten Beschäftigung von Men-

schen mit Behinderung könnten informationen von unternehmen, die bereits mit erfolg 

Menschen mit Behinderung beschäftigen, an andere unternehmen sein. es gibt aber 

auch forderungen seitens der interessenvertretungen, für Menschen mit Behinderung 

die ausgleichstaxe auf ein „schmerzhaftes“ niveau zu heben.

die rechtsfolgen bei diskriminierung werden von den meisten befragten Personen, 

mit ausnahme einiger vertreterinnen von interessenvertretungen für Menschen mit 

Behinderung, als ausreichend angesehen. letztere kritisieren die zu geringen Scha-

denersatzbeträge. 

aus den ergebnissen zum thema Beinstg lassen sich folgende konkrete Handlungs-

empfehlungen ableiten: 

Handlungsempfehlung BEinstG 1: verstärkt in die aus- und weiterbildung von Menschen 

mit Behinderung investieren, um objektiven Qualifikationsnachteilen bei Bewerbungs-

situationen entgegenzuwirken. 

Handlungsempfehlung BEinstG 2: erweiterten Kündigungsschutz für Menschen mit 

Behinderung überdenken und gegebenenfalls aufheben17.

17 gem. BgBl. i nr. 111/2010 art. 103 kommt mit der novellierung des Beinstg der besondere Kündigungsschutz (§ 8 abs. 2 bis abs. 
4) für dienstverhältnisse mit behinderten arbeitnehmerinnen, die nach dem 1.1.2011 abgeschlossen wurden, für einen zeitraum 
von 4 Jahren nicht zur anwendung.
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Handlungsempfehlung BEinstG 3: good-Practice-Beispiele von Menschen mit Behin-

derung in unterschiedlichen Berufen und arbeitskontexten aufzeigen. 

Behindertenanwalt (BBg)

Die überwiegende Mehrzahl der Befragten beurteilt die Funktion des Behinder-

tenanwalts als positiv. all jene, die schon mit dem Behindertenanwalt zu tun hatten, 

bewerten die Kontakt- und Kooperationsmöglichkeiten als gut bis sehr gut. die Kom-

munikationsfunktion wird als wertvoll und ausbaufähig gesehen, sollte jedoch mit 

erweiterten handlungsmöglichkeiten hand in hand gehen. inhaltlich wird die tätigkeit 

insbesondere in den übergeordneten Bereichen, wie z.B. Barrierefreiheit und gleich-

stellung, als besonders relevant gesehen.

Kritische aussagen kommen mehrheitlich von interessenvertretungen der Menschen 

mit Behinderung. einerseits kann dies auf die Ähnlichkeit der tätigkeiten zurückgeführt 

werden. darüber hinaus erschließt sich den Behindertenorganisationen der zusätzliche 

wert der ausübung dieser funktionen durch eine öffentliche Stelle nicht immer in einem 

überzeugenden ausmaß. andererseits sind die erwartungen an die Behindertenanwaltschaft 

zum teil vielfältiger. hier sind sowohl mehr durchsetzungsmöglichkeiten im Bedarfsfall 

(z.B. Klagerecht ähnlich jenem einer verbandsklage) als auch eine genauere abgrenzung 

der Kompetenzen zum Bundessozialamt sowie zum Monitoringausschuss zu nennen.

aus den ergebnissen zum thema Behindertenanwalt lassen sich folgende konkrete 

Handlungsempfehlungen ableiten: 

Handlungsempfehlung Behindertenanwalt 1: nähere definition der tätigkeitsbereiche 

und handlungsschwerpunkte in abgrenzung zu anderen institutionen mit ähnlichen 

aufgabenfeldern.
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Handlungsempfehlung Behindertenanwalt 2: Strategische Planung und Schwerpunkt-

setzung der tätigkeiten des Behindertenanwalts einschließlich der nutzung erreichter 

ergebnisse und vorliegender Berichte zu Kommunikationszwecken im Sinne einer breiteren 

darstellung des handlungsbereichs (v.a. als Multiplikator von good-Practice-ansätzen).

gebärdensprache als eigenständige Sprache (artikel 8 B-vg) 

von elementarer Bedeutung für eine gleichberechtigte teilhabe am gesellschaftlichen 

leben ist aus der Sicht gehörloser Menschen die möglichst verlustfreie Kommunikati-

on mit der umwelt. die verfassungsrechtliche anerkennung der gebärdensprache als 

eigenständige Sprache erzeugt zwar offenbar ein gewisses Maß an Sensibilisierung für 

dieses anliegen, ohne jedoch für sich genommen nachhaltige wirkungen zu entfalten. 

hier fehlen aus Sicht der Betroffenen einerseits einzelgesetzliche durchführungsbe-

stimmungen auf Bundes- wie auf landesebene. andererseits mangelt es an einem 

planvollen, klar kommunizierten umgang mit dem Spannungsfeld zwischen flächen-

deckender ausbildung in der gebärdensprache und der flexiblen Bereitstellung von 

gebärdensprachdolmetscherinnen für den punktuellen einsatz. weder eine entschei-

dung, eine dieser beiden richtungen zu präferieren, noch diese in einer sinnvollen art 

und weise zu kombinieren, ist derzeit ersichtlich.

dementsprechend wurde im zuge der vorliegenden evaluierung noch beträchtlicher 

handlungsbedarf auf dem weg zur gleichberechtigten teilhabe erkannt. Konkret lassen 

sich folgende Handlungsempfehlungen ableiten: 

Handlungsempfehlung Gebärdensprache 1: eine intensivere Kommunikation der 

verantwortung der dienstleistungserbringerinnen für die verfügbarkeit von gebär-

densprachdolmetscherinnen sowie eine bessere informationsvermittlung hinsichtlich 

der Kostenübernahme, da sie  gem. BgStg einen barrierefreien zugang zu gütern und 

dienstleistungen gewährleisten müssen.
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Handlungsempfehlung Gebärdensprache 2: ausarbeitung und umsetzung kon-

zeptioneller grundlagen für die Bereitstellung von gebärdensprachdolmetscherinnen 

(flächendeckend vs. punktuell) für wichtige Sektoren (Bildung, gesundheit etc.).

handlungsempfehlung gebärdensprache 3: Möglichkeiten und förderungen für die 

aneignung von gebärdensprache auf pädagogische hochschulen erweitern. Quali-

tätsstandards in diesem Bereich implementieren.

Handlungsempfehlung Gebärdensprache 4: Sicherstellung der ausrichtung öffentlich-

rechtlicher Kommunikation an den Bedürfnissen gehörloser Menschen (z.B. unterti-

telung im orf).

Berufsgesetze 

der ansatz der Sammelnovelle wird von den befragten gruppen, die mit der thema-

tik vertraut waren, als richtig erachtet, wenn die adaptionen auch an der oberfläche 

verblieben zu sein scheinen. auf diese charakteristik weist auch die tatsache hin, dass 

sehr wenige Befragte mit der thematik vertraut waren und oftmalig nur nach eingehen-

der erläuterung der hintergründe einschätzungen diesbezüglich abgeben konnten.

aus den ergebnissen zum thema Sammelnovelle Berufsgesetze lassen sich folgende 

konkrete Handlungsempfehlungen ableiten: 

Handlungsempfehlung Berufsgesetze 1: untersuchung und ggf. adaption der ausbil-

dungsregelungen und Berufszugangsvoraussetzungen der betroffenen Berufsgruppen 

im hinblick auf diskriminierende Sachverhalte.

Handlungsempfehlung Berufsgesetze 2: auswahl und Kommunikation bestehen-der 

Beispiele bislang untypischer, beruflicher ausübung durch behinderte Personen (z.B.  
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blinde/gehörlose lehrerinnen) als good-Practice, um Ängsten, vorurteilen und einwän-

den (z.B. im konkreten fall verminderte aufsichtsfähigkeit) konkret entgegenzutreten.

Berichtsergebnisse in verbindung mit der un-Behindertenrechtskonvention

die in dieser evaluation aufgezeigten lücken und handlungsempfehlungen in den ein-

zelnen gesetzesmaterien finden sich zum teil und einiges darüber hinausgehend auch 

im ersten Staatenbericht Österreichs (BMaSK 2010), der im rahmen der ratifizierten 

un-Konvention verpflichtend seitens des Bundesministeriums für arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz erstellt wurde. darin wurden nicht nur die in den letzten Jahren 

gesetzten Maßnahmen und fortschritte in der österreichischen Behindertenpolitik dar-

gelegt, sondern auch selbstkritisch defizite aus der Sicht von Behindertenverbänden 

und relevanten akteuren behandelt. ausführlicher finden sich die forderungen auch 

in dem von der Öar verfassten „Bericht zur umsetzung der un-Konvention über die 

rechte von Menschen mit Behinderungen in Österreich“ (Öar 2010).

allgemein wird in beiden Berichten, wie auch in der vorliegenden Studie bereits 

aufgezeigt, seitens der Behindertenverbände im Bereich des Behindertengleichstel-

lungsrechts Kritik im hinblick auf weitgehend fehlende unterlassungs- und Beseiti-

gungsansprüche geübt. 

darüber hinaus werden in dem Bericht auch die fehlenden inklusiven Kinderbetreu-

ungseinrichtungen sowie Bildungsmöglichkeiten für Kinder mit Behinderung bemängelt. 

Kinder mit Behinderung werden in Österreich von Beginn an in verschiedenen gesell-

schaftlichen Bereichen gar nicht oder nicht ausreichend inkludiert (Öar 2010, S. 31). 

trotz vorangeschrittener bewusstseinsbildender wirkung sehen Behindertenorgani-

sationen in dem Staatenbericht auch bei der umsetzung von Barrierefreiheit weiteren 

handlungsbedarf. insbesondere im Bereich der zugänglichkeit zu gebäuden oder 

informationen wird noch großer handlungsbedarf gesehen. nach wie vor sind viele 
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Bundesgebäude nicht barrierefrei zugänglich und einer barrierefreien adaptierung ste-

hen ungeklärte Kompetenzregelungen im wege, insbesondere dort, wo als vermieterin 

die Bundesimmobiliengesellschaft (Big) auftritt (Öar 2010, S. 38).

darüber hinaus wird von Behindertenorganisationen nicht nur eine verpflichtung zur 

erstellung von etappenplänen gefordert, sondern auch eine ausweitung auf die Bun-

desländer. hinzu sollen auch in ausbildungsgängen einschlägiger Berufe, inhalte des 

Barrierefrei Bauens und Planens vermittelt werden (BMaSK 2010, S. 17f).

weiters wird die mediale darstellung von Menschen mit Behinderungen vielfach kriti-

siert. es ist von einem Bild des Mitleids anstatt von Selbstbestimmung und inklusion 

geprägt, so der Bericht der Öar. dass in diesem Bereich eine weiterentwicklung nötig 

ist, wird im Staatenbericht von den Behindertenorganisationen vermerkt. hier wird 

eine vermehrte inklusion von Menschen mit Behinderung in den Medien sowie eine 

verstärkte informations- und Öffentlichkeitsarbeit zur un-Konvention gefordert.

gesamtresümee

abschließend kann auf Basis der in der vorliegenden Studie präsentierten ergebnisse 

und unter Berücksichtigung bereits vorliegender Studien zum thema festgestellt werden, 

dass das Behindertengleichstellungspaket insbesondere durch das instrument des 

Schlichtungsverfahrens und der verpflichtung, diskriminierung und Benachteiligung 

aufgrund von Barrieren zu vermeiden, spürbare positive Wirkungen für Menschen mit 

Behinderung in gang gebracht hat. eine umfangreiche gleichstellung konnte allerdings 

bislang weder in der lebenswelt noch der arbeitswelt erreicht werden. 

eine verstärkte Informationsvermittlung und insbesondere die gezielte darstellung 

von Good-Practice-Beispielen im zusammenhang mit den themen Barrierefreiheit und 

Menschen mit Behinderung am arbeitsplatz könnten zusätzliche, positive effekte im 

Bereich der Bewusstseinsbildung sowie der gleichstellung schaffen. 
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im Sinne einer intensivierung positiver wirkungen für Menschen mit Behinderung wird 

ein Ausbau der vorhandenen Instrumentarien des BGStG, beispielweise über eine 

adaption der verbandsklage bzw. eine einführung von unterlassungs- und Beseiti-

gungsansprüchen, als sinnvoll erachtet. zudem wäre im Bereich der Bauordnungen und 

-gesetze, eine koordinierte abstimmung zwischen den Bundesländern mit dem ziel, 

eine vereinheitlichung der bestehenden regelungen herbeizuführen, wünschenswert. 
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7. QuellenverzeichniS

gesetzestexte: 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften c 186/3 entSchlieSSung deS rateS vom 

17. Juni 1999 betreffend „gleiche Beschäftigungschancen für behinderte Menschen“

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften l 180/22: richtlinie 2000/43/eg deS 

rateS vom 29. Juni 2000 zur „anwendung des gleichbehandlungsgrundsatzes ohne 

unterschied der rasse oder der ethnischen herkunft“

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften l 303/16: richtlinie 2000/78/eg deS 

rateS vom 27. november 2000 zur „festlegung eines allgemeinen rahmens für die 

verwirklichung der gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf“

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften c 325/33: vom 24. dezember 2002 

„Konsolidierte fassung des vertrags zur gründung der europäischen gemeinschaft“

Bundesgesetz vom 11. dezember 1969 über die einstellung und Beschäftigung invalider 

(invalideneinstellungsgesetz 1969) (BgBl. nr. 22/1970)

Bundesgesetz vom 17. Mai 1990 über die Beratung, Betreuung und besondere hilfe 

für behinderte Menschen (Bundesbehindertengesetz — BBg) (BgBl. nr. 283/1990)

87. Bundesverfassungsgesetz: Änderung des Bundes-verfassungsgesetzes (BgBl. i 

nr. 87/1997)
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Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die gleichstellung von Menschen 

mit Behinderungen (Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz – BgStg) erlassen 

wird und das Behinderteneinstellungsgesetz, das Bundesbehindertengesetz, das 

Bundessozialamtsgesetz, das gleichbehandlungsgesetz, das Bundesgesetz über die 

gleichbehandlungskommission und die gleichbehandlungsanwaltschaft sowie das 

Bundes-gleichbehandlungsgesetz geändert werden (BgBl. i nr. 82/2005)

Bundesgesetz, mit dem das Beamten-dienstrechtsgesetz 1979, das vertragsbe-

dienstetengesetz 1948, das richterdienstgesetz, das rechtspflegergesetz, das 

ausschreibungsgesetz 1989, das land- und forstarbeiter-dienstrechtsgesetz, das 

Bundesbahn-Pensionsgesetz, das Bundes-Bedienstetenschutzgesetz, das land- und 

forstwirtschaftliche landeslehrer-dienstrechtsgesetz, das landeslehrer-dienstrechtsgesetz, 

das Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, das apothekengesetz, das gesundheits- 

und Krankenpflegegesetz, das hebammengesetz, das Kardiotechnikergesetz, das 

Medizinischer Masseur- und heilmasseurgesetz, das Mtd-gesetz, das Mtf-Shd-gesetz 

sowie das Sanitätergesetz geändert werden (Bundes-Behindertengleichstellungs-

Begleitgesetz) (BgBl. i nr. 90/2006)

Bundesgesetz über das Übereinkommen über die rechte von Menschen mit Behinde-

rungen (BgBl. iii nr. 155/2008) 

Bundesgesetz, mit dem das verfassungsgerichtshofgesetz 1953, das verwaltungs-

gerichtshofgesetz 1985, das rechnungshofgesetz 1948, das Parteiengesetz, das Pub-

lizistikförderungsgesetz 1984, […] mit dem die Begründung weiterer vorbelastungen 

durch die Bundesministerin für verkehr, innovation und technologie genehmigt wird, 

erlassen werden und das Stempelmarkengesetz aufgehoben wird (Budgetbegleitgesetz 

2011) (BgBl. i nr. 111/2010)
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umsetzung der un-Konvention über die rechte von Menschen mit Behinderung in 
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terreichischer unternehmen im Bereich „Barrierefreihei“, forschungsbericht 

nPo-institut an der wu wien. 

Sprajcer, S. / Schober, C. (2009): „wo ein wille, da ein weg? Studie zur baulichen 
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ostösterreich“, forschungsbericht nPo-institut an der wu wien.
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8. anhang

8.1. fragebogen Schlichtungswerberinnen

1 
 

 

Sehr geehrte Dame! 

Sehr geehrter Herr! 

Sie waren zwischen Jänner 2006 und Juli 2010 als Schlichtungswerber/in in einem 
Schlichtungsverfahren beteiligt. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie bitten, folgende 
Fragen durch Ankreuzen zu beantworten. Sollten Sie eine Frage nicht beantworten können, 
oder aus persönlichen Gründen ablehnen, sie zu beantworten, gehen Sie bitte einfach zur 
nächsten Frage über.  

Falls Sie sich bei einer Frage nicht auskennen oder diese Frage nicht verstehen, können Sie sich 
an Frau Kutrowatz, MSc (E‐Mail: silvia.kutrowatz@basb.gv.at oder Tel. 05 99 88 – 2267), Herrn 
Dr. Schober (E‐Mail: christian.schober@wu.ac.at oder Tel.: 01/31336/5888) oder die 
Behindertenorganisation Ihres Vertrauens wenden.  

Wenn Sie in dem Zeitraum an mehreren Schlichtungsverfahren beteiligt gewesen sein sollten, 
beziehen Sie sich bitte bei den Antworten auf das für Sie wichtigste Schlichtungsverfahren. 
Möchten Sie lieber für jedes der Verfahren einen eigenen Fragebogen ausfüllen, kontaktieren 
Sie bitte Frau Kutrowatz, MSc (E‐Mail: silvia.kutrowatz@basb.gv.at oder Tel. 05 99 88 – 2267).  

 

1. Informationen zum Schlichtungsverfahren: 
 
In welchem Bundesland wurde das Schlichtungsverfahren durchgeführt:  

 Burgenland   Kärnten    Niederösterreich   
 Oberösterreich   Salzburg    Steiermark   
 Tirol   Vorarlberg    Wien   

 
In welchem Bundesland fand die behauptete Diskriminierung statt:  

 Burgenland   Kärnten    Niederösterreich   
 Oberösterreich   Salzburg    Steiermark   
 Tirol   Vorarlberg    Wien   

 
 
Zu welchem inhaltlichen Bereich fand das Schlichtungsverfahren statt? 

 allgemeine Lebenswelt ‐ (ich wurde als Kund/in, Gast, Klient/in, in der Schule diskriminiert)                    
 Arbeitswelt ‐ (die Diskriminierung war im Zusammenhang mit meiner Bewerbung, meinem  

Arbeitsvertrag, meiner Kündigung, meiner Karriere, meiner Arbeitssuche, dem 
AMS, etc.) 
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Warum haben Sie sich an die Schlichtungsstelle gewandt? 
 ich wurde aufgrund meiner Behinderung direkt benachteiligt  
 ich wurde durch Barrieren benachteiligt (z.B.: Stufen, schwierige Texte, 
Informationsweitergabe nur über Lautsprecherdurchsagen oder nur durch Beschilderung, 
Versicherungsbedingungen, Kollektivverträge, etc.) 
 ich wurde aufgrund meiner Behinderung belästigt   
 ich wurde mehrfach diskriminiert (also z.B. auch aufgrund meines Geschlechts, Alters,  
meiner Religion, ethnische Herkunft)  

 
Was wollten Sie mit der Einleitung des Schlichtungsverfahrens erreichen? (Mehrfachnennungen 
möglich) 

 konkrete Beseitigung der Diskriminierung 
 eine generelle Verbesserung der Situation auch für andere Menschen mit Behinderung    
 Kontaktaufnahme mit dem/der Schlichtungspartner/in  
 Einsicht und/oder Entschuldigung seitens des/der Schlichtungspartners/partnerin  

      (Unternehmen/ Organisation) 
 Sensibilisierung des/der Schlichtungspartners/partnerin im Hinblick auf Diskriminierungen      
 Erlangung eines Schadenersatzes  
 sonstiges, bitte angeben:_______________________________________  

 
War am Schlichtungsverfahren neben Ihnen, dem/der Schlichtungspartner/in und der 
zuständigen Person des Bundessozialamts noch jemand anwesend? (Mehrfachnennungen möglich) 

 niemand zusätzlicher 
 eine Interessensvertretung für Menschen mit Behinderung  
 eine andere Vertrauensperson  
 ein Rechtsanwalt/eine Rechtsanwältin des/der Schlichtungspartners/partnerin 
 mein Rechtsanwalt/meine Rechtsanwältin  
 der Behindertenanwalt 
 Sonstige, bitte angeben: __________________________________________ 

 
Haben Sie im Rahmen des Schlichtungsverfahrens eine Mediation in Anspruch genommen? 

 Ja   Nein   
 
Falls ja: Wie zufrieden waren Sie mit der Mediation? 

 sehr zufrieden    eher zufrieden     neutral     eher nicht zufrieden    nicht zufrieden 
 
Falls nicht: Warum haben Sie auf Mediation verzichtet?  

 ich wurde vom / von der Schlichtungsreferenten/in nicht über die Möglichkeit einer  
      Mediation informiert  

 ich sah keine Möglichkeit der Einigung   
 ich wollte nicht nochmals in eine Diskussion mit dem/der Schlichtungspartner/in gehen 
 ich sah keinen Zusatznutzen  
 Sonstiges:           ____________________________________________ 
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Würden Sie in einem weiteren Schlichtungsverfahrens eine Mediation in Anspruch nehmen? 
 Ja         Nein       Weiß nicht 

 
2. Situation vor dem Schlichtungsverfahren: 
 

Gab es vor Beginn des Schlichtungsverfahrens Ihrerseits Versuche, eine Lösung zu finden?  
 Ja, aber erfolglos   Nein, ich habe keinen Versuch unternommen    

 
Wie würden Sie das Verhältnis zwischen Ihnen und dem/der Schlichtungspartner/in (der 
Organisation/dem Unternehmen, dem Sie Diskriminierung vorwerfen) vor dem 
Schlichtungsverfahren beschreiben?  

 generell konfliktbeladen                 in der konkreten Sache konfliktbeladen     kooperativ   
 harmonisch/unproblematisch       unauffällig/nicht vorhanden                          weiß nicht 

 
Haben Sie Hilfestellungen (z.B. Beratungsleistungen) zur Einleitung des 
Schlichtungsverfahrens in Anspruch genommen? Wenn ja, welche (Mehrfachnennungen möglich) 
 

 Unterstützung durch die Behindertenvertrauensperson am Arbeitsplatz  
 Unterstützung durch eine Interessensvertretung 
 Beratung vom Bundesbehindertenanwalt 
 Beratung beim Bundessozialamt  
 Bekanntenkreis, Internet 
 Sonstige: ________________________________            
 Keine 

 
3. Informationen zum Schlichtungsverfahren: 

 
Wie zufrieden sind Sie mit:  Sehr 

zufrieden 
      gar nicht 

zufrieden 

dem „Schlichtungsverfahren“ insgesamt            
der Dauer des Schlichtungsverfahrens            
dem organisatorischen Ablauf des Schlichtungsverfahrens           
der Berücksichtigung ihrer Position/Stellungnahme beim 
Schlichtungsverfahren           

der Behandlung durch die zuständigen 
SchlichtungsreferentInnen           

 
4. Unmittelbare Ergebnisse des Schlichtungsverfahrens 
 

Konnte im Rahmen des Schlichtungsverfahrens eine Lösung gefunden werden?  
 ja, es gab eine Einigung  
 nein, es konnte keine Einigung erzielt werden  
 ich habe den Antrag zurückgezogen, da:  

       ein Ausgang des Verfahrens in meinem Sinne aussichtslos erschien 
       eine Einigung außerhalb des Verfahrens erzielt wurde 
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 Falls es eine Einigung gab: Welche Einigung konnte erzielt werden? (Mehrfachnennungen möglich) 

 Schadenersatz           die Diskriminierung wurde beseitigt 
 bauliche Barriere wurde beseitigt    andere Barrieren wurde beseitigt 
 Entschuldigung            das Arbeitsverhältnis wurde einvernehmlich aufgelöst  
 der Arbeitsplatz wurde gewechselt und die Beschäftigung blieb aufrecht 
 Sonstiges:           ______________________________ 

 
Wie zufrieden sind Sie mit dieser Einigung? 

 sehr zufrieden    eher zufrieden     neutral   eher nicht zufrieden   nicht zufrieden 
 
Falls es keine Einigung gab: Welche der folgenden Aussagen trifft zu? (Mehrfachnennungen 
möglich) 

 ich habe bei Gericht Klage erhoben   
 es kam zu einer späteren Einigung  
 auch ohne Einigung wurde die Diskriminierung später beseitigt  
 ich habe die Sache nicht weiter verfolgt  
 ich habe bei Gericht keine Klage erhoben, weil:  

 es zu teuer gewesen wäre  
 mir das Risiko zu hoch war 
 mir der Aufwand zu hoch war 
 ich keine Unterstützung von Interessensvertretungen erhalten habe 
 vor Gericht mein Ziel nicht erreichen konnte  

 Sonstiges:           ____________________________________________ 
 

5.Konsequenzen des Schlichtungsverfahrens 

Bitte geben Sie bei nachfolgenden Aussagen an, inwieweit diese zutreffen: 
  Trifft 

voll zu 
      Trifft gar 

nicht zu 

Das Schlichtungsverfahren brachte eine Verbesserung meiner 
Situation.            

Falls eine Einigung erzielt wurde: Der/Die 
Schlichtungspartner/in hielt sich an die Vereinbarung.            

Das Schlichtungsverfahren war eine negative Erfahrung.            
Das Schlichtungsverfahren führte zu positiven nachhaltigen 
Änderungen beim Schlichtungspartner in Bezug auf Menschen 
mit Behinderungen.   

         

Das Schlichtungsverfahren führte zu einer Verschlechterung 
meiner Situation.            

Das Schlichtungsverfahren führte generell zu positiven 
Änderungen, beim Schlichtungspartner und der 
Kollegenschaft.  

         

Es hat sich durch das Schlichtungsverfahren nichts verändert.            
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6.Allgemeine Fragen zum Schlichtungsverfahren  

Bitte geben Sie bei nachfolgenden Aussagen an inwieweit diese zutreffen: 
  Trifft 

voll zu 
      Trifft gar 

nicht zu 

Das Schlichtungsverfahren ist ein gutes Instrument, eine 
Einigung herbeizuführen.           

Ich hätte auch ohne das Schlichtungsverfahren einen 
gleichwertigen Interessensausgleich erzielen können (z.B. 
durch direkte Verhandlungen). 

         

Ich hätte mir mehr Unterstützung seitens der 
Interessensvertretungen gewünscht.           

Der Schlichtungsreferent hat sich neutral verhalten.            
Ich würde in einer ähnlichen Situation wieder ein 
Schlichtungsverfahren einleiten.            

7.Allgemeine statistische Fragen zu Ihrer Person  

Aufgrund welcher Art von Behinderung fühlten Sie sich diskriminiert?  

 körperlich 
 Rollstuhlfahrer/in 
 psychisch 
 sozial‐emotional 
 blind 
 stark sehbehindert 

 gehörlos 
 stark hörbehindert 
 lernbehindert  
 Mehrfachbehinderung 
 sonstige 

 
Welche Beschäftigungsart trifft auf Sie zu?: 

 Arbeiter/in 
 Angestellte/r 
 Vertragsbedienste/r, Beamte/in 
 sonstige Beschäftigungsverhältnisse 
 selbstständige Erwerbstätigkeit 
 in Ausbildung 

 in Schulungsmaßnahme (AMS) 
 arbeitssuchend (AMS) 
 nicht in Beschäftigung 

 
Wie alt sind Sie? _______ Jahre  

Welches Geschlecht haben Sie? 

 männlich   weiblich  

Was ist Ihre höchste abgeschlossene Schulbildung? 
 Pflichtschule                                                                  Pflichtschule mit Lehre  
 Fachschule/Handelsschule ohne Matura                 AHS/BHS ohne Matura 
 Matura                                                                            abgeschlossene (Fach)Hochschule 

Wir möchten uns herzlich für das Ausfüllen des Fragebogens bedanken!  
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Sehr geehrte Dame! 

Sehr geehrter Herr! 

Sie waren zwischen Jänner 2006 und Juli 2010 als Schlichtungspartner/in in einem Schlichtungsverfahren 
beteiligt. Ein/e Schlichtungswerber/in, also eine Person mit Behinderung, behauptete damals von Ihrem 
Unternehmen/Ihrer Organisation diskriminiert worden zu sein. In diesem Zusammenhang möchten wir 
Sie bitten, folgende Fragen durch Ankreuzen zu beantworten. Sollten Sie eine Frage nicht beantworten 
können, oder aus persönlichen Gründen ablehnen, sie zu beantworten, gehen Sie bitte einfach zur 
nächsten Frage über. Falls Sie sich bei einer Frage nicht auskennen oder allgemeine Auskunft zur 
Befragung benötigen, stehen Ihnen Frau Kutrowatz, MSc (E‐Mail: silvia.kutrowatz@basb.gv.at oder  
Tel. 05 99 88 – 2267) und Herr Dr. Schober (E‐Mail: christian.schober@wu.ac.at oder 
Tel.: 01/31336/5888 für Auskünfte zur Verfügung. 

Wenn Sie in dem Zeitraum an mehreren Schlichtungsverfahren beteiligt gewesen sein sollten, beziehen 
Sie sich bitte bei den Antworten auf das für Sie wichtigste Schlichtungsverfahren. Möchten Sie lieber für 
jedes der Verfahren einen eigenen Fragebogen ausfüllen, kontaktieren Sie bitte Frau Kutrowatz, MSc   
(E‐Mail: silvia.kutrowatz@basb.gv.at oder Tel. 05 99 88 – 2267).   

1. Informationen zum Schlichtungsverfahren: 
 
In welchem Bundesland wurde das Schlichtungsverfahren durchgeführt:  

 Burgenland   Kärnten    Niederösterreich   
 Oberösterreich   Salzburg    Steiermark   
 Tirol   Vorarlberg    Wien   

 
In welchem Bundesland fand die behauptete Diskriminierung statt:  

 Burgenland   Kärnten    Niederösterreich   
 Oberösterreich   Salzburg    Steiermark   
 Tirol   Vorarlberg    Wien   

 
Worum ging es beim Schlichtungsverfahren? 

 Der/Die Schlichtungswerber/in behauptete, dass eine direkte Benachteiligung aufgrund seiner/ihrer   
      Behinderung gegeben war. 

 Der/Die Schlichtungswerber/in behauptete, durch technische oder sonstige Barrieren 
(diskriminierende Vorschriften, Kriterien, Verfahren) benachteiligt zu sein. 
 Der/Die Schlichtungswerber/in behauptete, dass er/sie aufgrund einer Behinderung belästigt wurde.  
 Der/Die Schlichtungswerber/in behauptete in mehrfacher Hinsicht diskriminiert zu sein                             
(z.B. Geschlecht, Alter, Religion, ethnische Herkunft).  

 
Zu welchem inhaltlichen Bereich fand das Schlichtungsverfahren statt? 

 allgemeine Lebenswelt  ‐ (der/die Schlichtungswerber/in behauptete z.B. als Kunde/in, Gast,  
Klient/in, in der Schule diskriminiert zu sein)                     

 Arbeitswelt  ‐ (die behauptete Diskriminierung war im Zusammenhang mit einer Bewerbung,  
einem Arbeitsvertrag, einer Kündigung, der Arbeitssuche, dem AMS, etc.) 

8.2. fragebogen Schlichtungspartnerinnen
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War am Schlichtungsverfahren neben Ihnen, dem/der Schlichtungswerber/in und der zuständigen 
Person des Bundessozialamts noch jemand anwesend? (Mehrfachnennungen möglich) 

 niemand zusätzlicher 
 eine Interessensvertretung für Menschen mit Behinderung  
 eine andere Vertrauensperson  
 ein Rechtsanwalt/eine Rechtsanwältin des/der Schlichtungswerbers/werberin 
 der Rechtsanwalt/die Rechtsanwältin meiner Organisation/meines Unternehmens  
 der Behindertenanwalt 
 Sonstige, bitte angeben: __________________________________________ 

 
Haben Sie im Rahmen des Schlichtungsverfahrens eine Mediation in Anspruch genommen? 

 Ja   Nein   
 
Falls ja: Wie zufrieden waren Sie mit der Mediation? 

 sehr zufrieden     eher zufrieden     neutral     eher nicht zufrieden    nicht zufrieden 
 
Falls nicht: Warum haben Sie auf Mediation verzichtet?  

ich wurde nicht vom/von der Schlichtungsreferent/in über die Möglichkeit einer Mediation  
      Informiert  

 ich sah keine Möglichkeit der Einigung  
 ich wollte nicht nochmals in eine Diskussion mit dem/der Schlichtungswerber/in gehen 
 ich sah keinen Zusatznutzen  
 Sonstiges:           ____________________________________________ 

Würden Sie in einem weiteren Schlichtungsverfahrens eine Mediation in Anspruch nehmen? 
 Ja         Nein       Weiß nicht 

2. Situation vor dem Schlichtungsverfahren: 
 
Hatten Sie schon vor Beginn des Schlichtungsverfahrens einmal daran gedacht, dass diese 
Diskriminierungsproblematik bestehen könnte?  

 Ja   Nein   zum Teil  
 
Gab es vor Beginn des Schlichtungsverfahrens Ihrerseits Versuche, eine Lösung zu finden?  

 Ja, aber erfolglos   Nein, ich/wir haben keinen Versuch unternommen    
 
Wie würden Sie das Verhältnis zwischen Ihnen/Ihrer Organisation/Ihrem Unternehmen und dem 
Schlichtungswerber (Person, die Diskriminierung behauptete) vor dem Schlichtungsverfahren 
beschreiben? 

 generell konfliktbeladen                 in der konkreten Sache konfliktbeladen      kooperativ   
 harmonisch/unproblematisch       unauffällig/nicht vorhanden                          weiß nicht 

 
3. Informationen zum Schlichtungsverfahren: 
 
Hatten Sie vor Antragstellung des Schlichtungswerbers Kenntnis über das Instrument des 
Schlichtungsverfahrens im Zusammenhang mit der Diskriminierung von Menschen mit Behinderung?   

 Ja                  Nein 
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Würden Sie in einem weiteren Schlichtungsverfahrens eine Mediation in Anspruch nehmen? 
 Ja         Nein       Weiß nicht 

 
2. Situation vor dem Schlichtungsverfahren: 
 

Gab es vor Beginn des Schlichtungsverfahrens Ihrerseits Versuche, eine Lösung zu finden?  
 Ja, aber erfolglos   Nein, ich habe keinen Versuch unternommen    

 
Wie würden Sie das Verhältnis zwischen Ihnen und dem/der Schlichtungspartner/in (der 
Organisation/dem Unternehmen, dem Sie Diskriminierung vorwerfen) vor dem 
Schlichtungsverfahren beschreiben?  

 generell konfliktbeladen                 in der konkreten Sache konfliktbeladen     kooperativ   
 harmonisch/unproblematisch       unauffällig/nicht vorhanden                          weiß nicht 

 
Haben Sie Hilfestellungen (z.B. Beratungsleistungen) zur Einleitung des 
Schlichtungsverfahrens in Anspruch genommen? Wenn ja, welche (Mehrfachnennungen möglich) 
 

 Unterstützung durch die Behindertenvertrauensperson am Arbeitsplatz  
 Unterstützung durch eine Interessensvertretung 
 Beratung vom Bundesbehindertenanwalt 
 Beratung beim Bundessozialamt  
 Bekanntenkreis, Internet 
 Sonstige: ________________________________            
 Keine 

 
3. Informationen zum Schlichtungsverfahren: 

 
Wie zufrieden sind Sie mit:  Sehr 

zufrieden 
      gar nicht 

zufrieden 

dem „Schlichtungsverfahren“ insgesamt            
der Dauer des Schlichtungsverfahrens            
dem organisatorischen Ablauf des Schlichtungsverfahrens           
der Berücksichtigung ihrer Position/Stellungnahme beim 
Schlichtungsverfahren           

der Behandlung durch die zuständigen 
SchlichtungsreferentInnen           

 
4. Unmittelbare Ergebnisse des Schlichtungsverfahrens 
 

Konnte im Rahmen des Schlichtungsverfahrens eine Lösung gefunden werden?  
 ja, es gab eine Einigung  
 nein, es konnte keine Einigung erzielt werden  
 ich habe den Antrag zurückgezogen, da:  

       ein Ausgang des Verfahrens in meinem Sinne aussichtslos erschien 
       eine Einigung außerhalb des Verfahrens erzielt wurde 
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 Falls es eine Einigung gab: Welche Einigung konnte erzielt werden? (Mehrfachnennungen möglich) 

 Schadenersatz           die Diskriminierung wurde beseitigt 
 bauliche Barriere wurde beseitigt    andere Barrieren wurde beseitigt 
 Entschuldigung            das Arbeitsverhältnis wurde einvernehmlich aufgelöst  
 der Arbeitsplatz wurde gewechselt und die Beschäftigung blieb aufrecht 
 Sonstiges:           ______________________________ 

 
Wie zufrieden sind Sie mit dieser Einigung? 

 sehr zufrieden    eher zufrieden     neutral   eher nicht zufrieden   nicht zufrieden 
 
Falls es keine Einigung gab: Welche der folgenden Aussagen trifft zu? (Mehrfachnennungen 
möglich) 

 ich habe bei Gericht Klage erhoben   
 es kam zu einer späteren Einigung  
 auch ohne Einigung wurde die Diskriminierung später beseitigt  
 ich habe die Sache nicht weiter verfolgt  
 ich habe bei Gericht keine Klage erhoben, weil:  

 es zu teuer gewesen wäre  
 mir das Risiko zu hoch war 
 mir der Aufwand zu hoch war 
 ich keine Unterstützung von Interessensvertretungen erhalten habe 
 vor Gericht mein Ziel nicht erreichen konnte  

 Sonstiges:           ____________________________________________ 
 

5.Konsequenzen des Schlichtungsverfahrens 

Bitte geben Sie bei nachfolgenden Aussagen an, inwieweit diese zutreffen: 
  Trifft 

voll zu 
      Trifft gar 

nicht zu 

Das Schlichtungsverfahren brachte eine Verbesserung meiner 
Situation.            

Falls eine Einigung erzielt wurde: Der/Die 
Schlichtungspartner/in hielt sich an die Vereinbarung.            

Das Schlichtungsverfahren war eine negative Erfahrung.            
Das Schlichtungsverfahren führte zu positiven nachhaltigen 
Änderungen beim Schlichtungspartner in Bezug auf Menschen 
mit Behinderungen.   

         

Das Schlichtungsverfahren führte zu einer Verschlechterung 
meiner Situation.            

Das Schlichtungsverfahren führte generell zu positiven 
Änderungen, beim Schlichtungspartner und der 
Kollegenschaft.  

         

Es hat sich durch das Schlichtungsverfahren nichts verändert.            
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6.Allgemeine Fragen zum Schlichtungsverfahren  

Bitte geben Sie bei nachfolgenden Aussagen an inwieweit diese zutreffen: 
  Trifft 

voll zu 
      Trifft gar 

nicht zu 

Das Schlichtungsverfahren ist ein gutes Instrument, eine 
Einigung herbeizuführen.           

Ich hätte auch ohne das Schlichtungsverfahren einen 
gleichwertigen Interessensausgleich erzielen können (z.B. 
durch direkte Verhandlungen). 

         

Ich hätte mir mehr Unterstützung seitens der 
Interessensvertretungen gewünscht.           

Der Schlichtungsreferent hat sich neutral verhalten.            
Ich würde in einer ähnlichen Situation wieder ein 
Schlichtungsverfahren einleiten.            

7.Allgemeine statistische Fragen zu Ihrer Person  

Aufgrund welcher Art von Behinderung fühlten Sie sich diskriminiert?  

 körperlich 
 Rollstuhlfahrer/in 
 psychisch 
 sozial‐emotional 
 blind 
 stark sehbehindert 

 gehörlos 
 stark hörbehindert 
 lernbehindert  
 Mehrfachbehinderung 
 sonstige 

 
Welche Beschäftigungsart trifft auf Sie zu?: 

 Arbeiter/in 
 Angestellte/r 
 Vertragsbedienste/r, Beamte/in 
 sonstige Beschäftigungsverhältnisse 
 selbstständige Erwerbstätigkeit 
 in Ausbildung 

 in Schulungsmaßnahme (AMS) 
 arbeitssuchend (AMS) 
 nicht in Beschäftigung 

 
Wie alt sind Sie? _______ Jahre  

Welches Geschlecht haben Sie? 

 männlich   weiblich  

Was ist Ihre höchste abgeschlossene Schulbildung? 
 Pflichtschule                                                                  Pflichtschule mit Lehre  
 Fachschule/Handelsschule ohne Matura                 AHS/BHS ohne Matura 
 Matura                                                                            abgeschlossene (Fach)Hochschule 

Wir möchten uns herzlich für das Ausfüllen des Fragebogens bedanken!  
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Leitfaden Interviews Evaluierung Behindertengleichstellungspaket 

 

Ziel/Beginn: Die Evaluierung des am 1. Jänner 2006 in Kraft getretenen Bundes –
Behindertengleichstellungspaketes und die BV‐rechtliche Anerkennung der Gebärdensprache.  

Im Fokus der Studie liegen somit vor allem das BGStG, die Änderungen im BEinstG, im BBG sowie das 
Bundes‐Behindertengleichstellungs‐Begleitgesetz. 

Wir möchten, dass Sie die Fragen in ihrer Rolle als Behindertenverband/Interssensvertretung/ 
Politker/..beantworten. 

Da die neue Gesetzgebung alle Gruppen von Personen mit Behinderung (körperliche, geistige oder 
psychische Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen) umfasst, sind wir 
bemüht, ihnen allen gerecht zu werden, und würden Sie bitten, bei der Beantwortung der Fragen 
dies zu berücksichtigen.  

Dürfen wir/ich das Interview aufnehmen? Zusicherung von Anonymisierung im Bericht. 

 

BGStG 

In  den  90er  Jahren  kam  es  in  Ö  zu  einem  Umdenken  und  Paradigmenwechsel  in  der 
Behindertenpolitik  in Richtung Teilhabe und Gleichberechtigung von MmB. Z.B. wurde  im Jahr 1999  
eine  Sammelnovelle  von  9  Gesetzesänderungen  zur  Beseitigung  vereinzelt  bestehender 
Benachteiligungen  in  verschiedenen Gesetzesmaterien  für Personen mit Behinderung beschlossen. 
Danach  gab  es  aber  Forderungen  nach  einem  alle  Lebensbereiche  umfassenden 
Gleichstellungsgesetz. Das 2006 in Kraft getretene BGStG hat die Beseitigung oder die Verhinderung 
von Diskriminierung von Menschen mit Behinderung  zum Ziel. Neben dem Diskriminierungsverbot 
umfasst es Bereiche wie Verpflichtungen des Bundes, Schlichtungsverfahren, Verbandsklagen oder 
auch  Barrierefreiheit.  Durch  die  Abdeckung  all  dieser  Punkte  soll  MmB  eine  gleichberechtigte 
Teilhabe  am  Leben  der  Gesellschaft  gewährleistet  und  eine  selbstbestimmte  Lebensführung 
ermöglicht werden.  

 

 In wie weit befassen Sie/ Interessensvertretung/ Abteilung/Unternehmen sich mit der 

Thematik? 

 Was wurde seitens Politik/Verwaltung/Interessensvertretung /Unternehmen von einem 

allgemeingültigen Gleichstellungsgesetz für MmB wie dem BGStG erhofft? 
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 Ist dies eingetreten? (Wenn nein: Was waren die Probleme?) 

 

Eine verfassungsrechtliche Verankerung des BGStG wurde als Eingriff in die Länderkompetenz 

gesehen. Nun gibt es eine Vielzahl von Bundes‐ und Landesgesetzen die Rechtsnormen zur 

Beseitigung und Verhinderung von Diskriminierung beinhalten.  

 Welche Auswirkung hat die unterschiedliche Gesetzgebung auf ihre Arbeit als 

Verwaltung/Politk/Interessenvertretungen/Behindertenanwalt? 

 Bestehen durch die unterschiedliche Gesetzgebung Auswirkungen auf Personen mit 

Behinderung? 

Das  Schlichtungsverfahren  verfolgt  den  Zweck,  eine  außergerichtliche  Einigung  der  Parteien  zu 

ermöglichen und einen unterstützenden Rahmen zu schaffen. Zudem muss ein Schlichtungsverfahren 

verpflichtend  vor  dem  Einbringen  einer  Klage  durchgeführt  werden.  Die  Einleitung  eines 

Schlichtungsverfahrens bewirkt die Hemmung der Frist zur gerichtlichen Geltendmachung.  

 

 In wie weit befassen Sie/ Interessensvertretung/ Abteilung/Unternehmen sich mit der 

Thematik? 

 Was bezweckte die gesetzliche Einführung eines Schlichtungsverfahrens? 

 Sind ihres Erachtens die damit intendierten Effekte eingetreten?  

 Sehen Sie Handlungsbedarf zur Optimierung des Schlichtungsverfahrens? 

 Wie wird ihrer Erfahrung als BSB/Interessensvertretung/Behindertenanwalt nach der 

Rahmen des Schlichtungsverfahrens seitens der betreffenden Akteure angenommen? 

 Sind nicht bedachte Zusatzeffekte aufgetreten? Wenn ja, welche? 

 Welche personellen/strukturellen Veränderungen brachte dieses neue Verfahren für das 

BSB?  

Das BSB hat bei Schlichtungsverfahren lediglich die Aufgabe den Rahmen zu ermöglichen und keine 

Entscheidungsbefugnis.  

 In wie weit hat sich die Einschaltung einer Zwischeninstanz als praktikabel erwiesen? Welche 

Vorteile bzw. Nachteile ergeben sich dadurch bei Schlichtungswerbern/ für 

Schlichtungspartner? 

Nachfragen ob (aus Sicht des/der InterviewpartnerIn) etwas Wesentliches zum Thema zu fragen 
vergessen wurde  
 

 



anhang anhang

183

 

3 

 

 

 

Bei der Gesetzwerdung des BGStG war die Verbandsklage ein umstrittener Punkt (wurde vom BMWA 

und Arbeitgebervertreter abgelehnt und von BehindertenvertreterInnen als eine zentrale Forderung 

gesehen). Sie wurde im Gesetz zugelassen, jedoch mit Einschränkungen: Derzeit kann nur die ÖAR 

eine Verbandsklage einreichen. Klageverband möchte das Verbandsklagerecht. Auch die 

Behindertenanwaltschaft fordert in seinem Beitrag zum 1. Staatenbericht an die UN eine 

Ausweitung.  

 

 In wie weit befassen Sie/ Interessensvertretung/ Abteilung/Unternehmen sich mit der 

Thematik? 

 Was bezweckte die gesetzliche Einführung einer Verbandsklage? 

 Sind ihres Erachtens die damit intendierten Effekte eingetreten?  

 Wie beurteilen Sie als Behindertenanwalt/Interessenvertretung/Arbeitgebervertretung die 

derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen zum Verbandsklagerecht? 

 Aus welchem Grund wird die Verbandsklage als eine derart wichtige Forderung seitens der 

Behindertenvertretungen gesehen? 

 Welche Befürchtungen haben sie als Arbeitgebervertretung/ Unternehmen bei einer 

Verbandsklage? 

 Welche Auswirkungen hätte eine Ausweitung der Instrumentarien der Verbandsklage und 

Nebenintervention? 

 Wie sehen sie die Tatsache, dass derzeit die Verbandsklage nur von der ÖAR eingebracht 

werden kann? 

 Was hat sich der Gesetzgeber dabei gedacht, nur die ÖAR als Klageberechtigt einzuführen? 

 

Nachfragen ob (aus Sicht des/der InterviewpartnerIn) etwas Wesentliches zum Thema zu fragen 
vergessen wurde  
 
Barrierefreiheit  gem.  BGStG  §6/Abs.5  umfasst  bauliche  und  sonstige  Anlagen,  Verkehrsmittel, 

technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der  Informationsverarbeitung  sowie andere gestaltete 

Lebensbereiche, wenn  sie  für MmB  in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis 

und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. 
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 In wie weit befassen Sie/ Interessensvertretung/ 

Abteilung/Unternehmen sich mit der Thematik? 

 Wo werden ihres Einblicks nach als Interessensvertretung / 

Unternehmen/Arbeitgebervertretung/Verwaltung/Behindertenanwalt, seitdem in 

Krafttreten des BGStG die Schwerpunkte bei der Barrierefreiheit gesetzt?  

 Welche Rolle spielt Barrierefreiheit für eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit 

Behinderung in der Gesellschaft?  

 Geben aktuelle geltenden Gesetze und bereits durchgeführten Maßnahmen den MmB neue 

Möglichkeiten für eine gleichberechtigte Teilhabe und Gleichbehandlung? Sind diese ihres 

Erachtens mit Blick auf Barrierefreiheit ausreichend?  

 Sehen Sie hier einen Bedarf an mehr Information oder Unterstützung bei der Umsetzung? 

Wenn ja, von wem? 

 Sind weitere Verpflichtungen für Unternehmen (z.B. ORF) oder Organisationen notwendig? 

Wie könnten diese konkret aussehen? 

Hinsichtlich  der  baulichen  Barrierefreiheit  gelten  Übergangsbestimmungen.  So wird  es  erst  ab  1. 

Jänner  2016  möglich  sein  bei  Bauwerken,  die  auf  eine  vor  dem  1.  Jänner  2006  erteilten 

Baubewilligung errichtet wurden, Diskriminierung auf Grund baulicher Barrieren geltend zu machen. 

Ausnahmen  gibt  es  bei  Generalsanierungen  und  öffentlichen  Förderungen.  Die  gleichen 

Übergangsbestimmungen  gelten  auch  bei  Verkehrsanlagen,  Verkehrseinrichtungen  oder 

Schienenfahrzeugen.  Lediglich  bei  Autobussen  kann  seit  2009  Diskriminierung  geltend  gemacht 

werden. 

 

 In wie weit befassen Sie/ Interessensvertretung/ Abteilung/Unternehmen sich mit der 

Thematik? 

 Was bezweckte die gesetzliche Einführung der Übergangsfristen? 

 Sind ihres Erachtens die damit intendierten Effekte eingetreten?  

 Falls nicht alle eingetreten sind, wo sehen Sie noch Handlungsbedarf? 

 Gibt es bestimmte Gruppen von Menschen mit Behinderung, für die bauliche Barrieren ein 

besonderes Hindernis darstellen? Konnte dieser/diesen Gruppen bisher durch das Gesetz 

geholfen werden? 

 Welche Entwicklungen konnten Sie seit dem in Kraft treten des Gesetzes bei der Umsetzung 

der baulichen Barrierefreiheit beobachten? 



anhang anhang

185

 

5 

 

 Wurden Ihres Erachtens die „Betroffenen“ (Unternehmen, 

Bauherren, Personen mit Behinderung,..) seitens der öffentlichen 

Hand/Interessensvertretung ausreichend informiert ( Bestimmungen, Förderungen, …)?  

(Wo) Sehen Sie hier Handlungsbedarf? 

 Welche Akteure sehen Sie als ausschlaggebend bei der Umsetzung von baulicher 

Barrierefreiheit? Sind diese durch das Gesetz und seine Wirkungen bereits ausreichend 

involviert um Änderungen herbeizuführen?  

 Welche Einflussmöglichkeiten bzw. Rolle spielt in diesem Zusammenhang die 

Behindertenvertrauensperson in Ihrem Unternehmen/Organisation? 

 Welche Aspekte wären aus Ihrer Sicht für ein Vorankommen bei der Umsetzung und 

Einhaltung der Etappenpläne notwendig? 

 Welche konkrete Maßnahmen/Vorkehrungen gibt es in Ihrem Unternehmen/Ihrer 

Organisation zur Implementierung der Barrierefreiheit, sowohl im Kundenbereich als auch 

für ArbeitnehmerInnen? 

 Gibt es spezielle Lebensbereiche oder Branchen, die bei der Umsetzung positiv oder negativ 

auffallen? Wie erklären Sie sich das? 

 Vertreter des Bundes sowie der Privatwirtschaft haben mit der Umsetzung einen enormen 

finanziellen Kostenanstieg befürchtet? Wie ist ihre Erfahrung damit? Sind die Kosten für 

Maßnahmen zur Einrichtung von Barrierefreiheit ein großes Thema?  

 Welche Entwicklungen sind bis 2016 im Bereich der baulichen Barrierefreiheit zu erwarten? 

 Werden die Unternehmen/Interessensvertretungen/Verwaltung nach 2016, dem Auslaufen 

der Übergangsfrist, anders agieren als jetzt? Wie?   

 

Wir haben jetzt einige Verfahren und Regelungen besprochen, die die Beseitigung oder Verhinderung 

von Diskriminierung von MmB abzielen.  

 Welche Verfahren oder Regelungen könnten zu einer schnelleren Gleichstellung von MmB 

führen? 

Nachfragen ob (aus Sicht des/der InterviewpartnerIn) etwas Wesentliches zum Thema zu fragen 
vergessen wurde  
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BEinstG 

Der  Zweck  des  BEinstG  ist  die  möglichst  weitestgehende  Eingliederung  von  Menschen  mit 

Behinderung  in  das  Erwerbsleben.  Dabei  beruht  das  Gesetz  auf  drei  Säulen  –  der 

Beschäftigungspflicht  (auf  25 MA/1 MAmB);  bei  nicht  Erfüllung  der  Ausgleichstaxe  sowie  einem 

besonderen Kündigungsschutz für beg. Behinderte. 

2005 gab es in Bezug auf folgende Themen Anpassungen und Erweiterungen: 

‐  sprachliche  Modernisierung  des  Begriffs  „Behinderung“  (Menschen  mit  Sinnesbehinderungen 
ausdrücklich erwähnt) 
 
‐ der Zugang zu Beschäftigung und Aus‐ und Weiterbildungsmaßnahmen ist zu ermöglichen 

‐ Absteckung  des  Begriffs  „Diskriminierung“  und  „Belästigung“  in  der Arbeitswelt  (mittelbare  und 

unmittelbare Diskriminierung)  

‐ Diesbzgl. Rechtsfolgen bei Verletzung des Diskriminierungsverbots  

Wir  konzentrieren  uns  nunmehr  auf  diese  Anpassungen  und  Erweiterungen  und  nicht  auf  das 

gesamte BEinstG. 

 

 In wie weit befassen Sie/ Interessensvertretung/ Abteilung/Unternehmen sich mit der 

Thematik? 

 Welche Intentionen stecken hinter den Erweiterungen und Adaptionen? 

 Sind ihres Erachtens die damit intendierten Effekte eingetreten? 

 Welche Folgen hatte das Gesetz ihrer Meinung nach auf die Unternehmen? Auf Personen mit 

Behinderung? 

 Welche langfristigen Folgen können erwartet werden? 

 Bei negt. Folgen: Welche Maßnahmen müssen noch gesetzt werden, um dem entgegen zu 

wirken und vor allem von wem? 

 Fehlen aus Ihrer Sicht Anreize für Unternehmen für eine bessere Integration bzw. 

Anpassungsmaßnahmen von Dienstnehmern mit Behinderungen? Welche? 
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 Sind die Begriffe mittelbare/unmittelbare Diskriminierung und 

Belästigung tauglich?  

 Wurden Unternehmen/ Personen mit Behinderung über die neuen Regelungen ausreichend 

informiert?  Welche Institutionen / Einrichtungen waren hierbei involviert? 

 Reichen die im Gesetz angeführten Rechtsfolgen bei Diskriminierung aus? (z.B. zwei 

Monatsentgelte bei Nichterhalt einer Stelle aufgrund der Diskriminierung)  

 Sehen Sie noch Handlungsbedarf? 

 Sind nicht bedachte Zusatzeffekte aufgetreten? Wenn ja, welche? 

Nachfragen ob (aus Sicht des/der InterviewpartnerIn) etwas Wesentliches zum Thema zu fragen 
vergessen wurde  
 

BBG 

Im  Bereich  des  Bundesbehindertengesetztes  konzentrieren  wir  uns  auf  die  Einberufung  und 

Aufgaben  des  Behindertenanwalts,  der  als  zentrale  Anlaufstelle  zur  Beratung  in 

Gleichbehandlungsfragen beim BMASK bestellt wurde.  

 

 In wie weit befassen Sie/ Interessensvertretung/ Abteilung/Unternehmen sich mit der 

Thematik? 

 Was bezweckte die gesetzliche Einführung eines Behindertenanwalts? 

 

 Sind ihres Erachtens die damit intendierten Effekte eingetreten?  

 Welche Wirkung entfaltet die Tätigkeit des Behindertenanwalts? 

 Welche Funktionen soll aus Ihrer Sicht ein Behindertenanwalt in erster Linie übernehmen?  

 Anfänglich gab es Diskussionen mehrere Personen in Form einer Behindertenanwaltschaft 

einzusetzen. Hat sich die Beschäftigung einer Person als Behindertenanwalt als praktikabel 

erwiesen? 

 Was verbinden Personen mit Behinderung mit dem Behindertenanwalt? Wie wird seine Rolle 

gesehen? 

 In wie weit wird der BA seiner Rolle gerecht, Beratung und Unterstützung für einzelnen 

Personen, die sich nach dem BGStG diskrimienrt fühlen, zu bieten? Wird das an die 

Betroffenen richtig kommuniziert (Ombudsmann, Haupt vs. Buchinger)? 
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  Besteht ihrer Meinung nach Bedarf, die Kompetenzen und den 

Aktionsradius des Behindertenanwalts zu erweitern? Wenn ja, in 

welchen Bereichen? 

Nachfragen ob (aus Sicht des/der InterviewpartnerIn) etwas Wesentliches zum Thema zu fragen 
vergessen wurde  

 

  BV‐G Artikel 8 

Gleichzeitig mit dem Behindertengleichstellungspaket wurde auch das BV‐G novelliert und im Artikel 

8  die  österreichische  Gebärdensprache  als  eigenständige  Sprache  anerkannt.  Derzeit  bestehen 

Forderungen nach einem flächendeckenden bilingualen Unterricht, barrierefreier Zugang zu Bildung 

(Schulen),  Rundfunk  und  Fernsehen,  Erhöhung  der  Kostenübernahme  von  Gebärdendolmetsch, 

einheitliche  Vergangsweise  und  Kostenübernahme  von  Dolmetsch  der  Sozialversicherungsträger, 

Barrierefreiheit bei Polizei, auf Ämtern und Behörden 

 

 In wie weit befassen Sie/ Interessensvertretung/ Abteilung/Unternehmen sich mit der 

Thematik Gebärdensprache? 

 Was bezweckte die verfassungsrechtliche Verankerung der Gebärdensprache als 

eigenständige Sprache? 

 Sind ihres Erachtens die damit intendierten Effekte eingetreten?  

 Welche erkennbaren Veränderungen hat das Gesetz in der Lebenswelt der MmB gebracht?  

 Gebärdensprache als eigenständige Sprache, welche Auswirkungen hat das für Ämter, 

Behörden, Unternehmen? 

 In welchen Bereichen besteht hinsichtlich der Anerkennung bzw. Durchsetzung der 

Gebärdensprache in Österreich weiterer Handlungsbedarf? 

 In wie weit wird die Forderung nach bilingualen Unterricht im Österreich umgesetzt? Gibt es 

diesbezüglich weitere Pläne? 

 Sehen sie für die Umsetzung des Gesetztes noch weiteren Handlungsbedarf und wo? Was 

können Bund/Land/ Behörden/Interessensvertretungen dabei tun? 

Nachfragen ob (aus Sicht des/der InterviewpartnerIn) etwas Wesentliches zum Thema zu fragen 
vergessen wurde  
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Bundes‐Behindertengleichstellungs‐Begleitgesetz 

Mit dem in Kraft treten, wurde die behindertendiskriminierende Berufszugangsvoraussetzung der 

"körperlichen und geistigen Eignung" in den verschiedensten Berufsgesetzen eliminiert oder durch 

Umformulierungen inhaltlich adaptiert. Damit wurden, so die Intention des Gesetzgebers, zahlreiche 

Berufszugangsschranken, wie z. B. blinde Juristen zum Richteramt oder sinnesbehinderte Menschen 

zum Lehramt, beseitigt. 

 

 In wie weit befassen Sie/ Interessensvertretung/ Abteilung/Unternehmen sich mit der 

Thematik? 

 Waren diese Adaptionen aus Ihrer Sicht ausreichend? 

 

Abschluss 

 

 


	SOZIALWISSENSCHAFTLICHE EVALUIERUNG DES BEHINDERTENEINSTELLUNGSRECHTES
	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	1. Executive Summary
	2. Ausgangssituation und Ziele 
	2.1. Ausgangssituation
	2.2. Ziele der Studie

	3. Gesetzliche Grundlagen
	3.1. Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz
	3.2. Behinderteneinstellungsgesetz
	3.3. Bundesbehindertengesetz – Behindertenanwalt
	3.4. Artikel 8 des Bundesverfassungsgesetzes
	3.5. Bundes-Behindertengleichstellungs-Begleitgesetz

	4. Methodisches Vorgehen
	4.1. Quantitative Erhebung
	4.2. Qualitative Erhebung

	5. Ergebnisse
	5.1. das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz – BgStg
	5.1.1. Schlichtungsverfahren
	5.1.1.1. Deskriptive Darstellung der Basisdaten zu Schlichtungsverfahren
	5.1.1.2. Ergebnisse der qualitativen Primärerhebung
	5.1.1.3. Ergebnisse der quantitativen Primärerhebung
	5.1.1.4. Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen

	5.1.2. Verbandsklage
	5.1.2.1. Wirkung
	5.1.2.2. Hürden
	5.1.2.3. Handlungsbedarf
	5.1.2.4. Zusammenfassung und Handlungsempfehlung

	5.1.3. Barrierefreiheit
	5.1.3.1. Wirkung
	5.1.3.2. Hürden
	5.1.3.3. Handlungsbedarf
	5.1.3.4. Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen


	5.2. BEinstG
	5.2.1. Wirkung
	5.2.2. Hürden
	5.2.3. Rechtsfolgen
	5.2.4. Mittelbare und unmittelbare Diskriminierung
	5.2.5. Handlungsbedarf
	5.2.6. Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen

	5.3. Bundesbehindertengesetz (BBG) – Behindertenanwalt
	5.3.1. Wirkungen
	5.3.2. Handlungsbedarf
	5.3.3. Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen

	5.4. Artikel 8 der Bundesverfassung
	5.4.1. Wirkungen
	5.4.2. Hürden
	5.4.3. Handlungsbedarf
	5.4.4. Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen

	5.5. Bundes-Behindertengleichstellungs-Begleitgesetz
	5.5.1. Wirkungen
	5.5.2. Handlungsbedarf
	5.5.3. Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen


	6. Resümee und Handlungsempfehlungen
	7. Quellenverzeichnis
	8. Anhang
	8.1. Fragebogen SchlichtungswerberInnen
	8.2. Fragebogen SchlichtungspartnerInnen
	8 .3. Interviewleitfaden

	ABBILDUNGEN
	Abbildung 1: Schema für die Fragebogenerstellung
	Abbildung 2: Anzahl der Schlichtungsverfahren im Jahresverlauf
	Abbildung 3: Behandelte Gesetzesmaterie nach Anzahl der Schlichtungsverfahren im Jahresverlauf
	Abbildung 4: Diskriminierungsarten nach Anzahl der Schlichtungsverfahren im Jahresverlauf
	Abbildung 5: Diskriminierungsart nach Gesetzesmaterie nach Anzahl der Schlichtungsverfahren
	Abbildung 6: unmittelbare Diskriminierungen im BEinstG nach Anzahl der Schlichtungsverfahren
	Abbildung 7: Mittelbare Diskriminierungen – Barrieren im Detail nach Anzahl der Schlichtungsverfahren je Gesetzesmaterie
	Abbildung 8: Anteil der Schlichtungsverfahren nach Behinderungsarten und Gesetzesmaterie
	Abbildung 9: Schlichtungsverfahren nach Bundesländern (Einwohnerzahl und Anzahl der Schlichtungsverfahren)
	Abbildung 10: Anteil der Schlichtungsfälle im Ballungsraum je Bundesland in % der Schlichtungsverfahren
	Abbildung 11: Anteil der Ergebnisse der Schlichtungsverfahren 2006-2010 in %
	Abbildung 12: Ergebnis Schlichtungsverfahren nach Gesetzesmaterie in % der Schlichtungsverfahren
	Abbildung 13: Diskriminierungsarten nach Gesetzesmaterie in % der Schlichtungsverfahren
	Abbildung 14: Gesetzesmaterie nach Schlichtungswerberinnen und Schlichtungspartnerinnen
	Abbildung 15: Behinderungsart in % der Schlichtungsverfahren
	Abbildung 16: Ziele des Schlichtungsverfahrens aus Sicht der Schlichtungswerberinnenin %
	Abbildung 17: Zufriedenheit mit der Behandlung durch Schlichtungsreferentinnen bezogen auf das neutrale Verhalten derselben in %
	Abbildung 18: Zufriedenheit mit dem Schlichtungsverfahren nach Gesetzesmaterie in %
	Abbildung 19: Zufriedenheit mit dem Schlichtungsverfahren nach Behinderungsart in %
	Abbildung 20: Zufriedenheit mit dem Schlichtungsverfahren nach Altersgruppen in %
	Abbildung 21: Ergebnisse des Schlichtungsverfahrens aus Sicht der Schlichtungswerberinnen und -partnerinnen in %
	Abbildung 22: Ergebnisse des Schlichtungsverfahrens nach Behandeltergesetzesmaterie
	Abbildung 23: Vereinbarungen im Falle einer Einigung aus Sicht der Schlichtungswerberinnen und -partnerinnen in %
	Abbildung 24: Zufriedenheit mit dem rgebnis des verfahrens im BgStg aus Sicht derSchlichtungswerberinnen und -partnerinnen in %
	Abbildung 25: Zufriedenheit mit dem Ergebnis des verfahrens im BEinstG aus Sicht der Schlichtungswerberinnen und -partnerinnen in %
	Abbildung 26: Weitere Ergebnisse bei fehlender Einigung im Schlichtungsverfahren aus Sicht der Schlichtungswerberinnen und -partnerinnen in %
	Abbildung 27: Angaben zur Verbesserung der Situation durch das Schlichtungsverfahren aus Sicht der Schlichtungswerberinnen in %
	Abbildung 28: Angaben zur Erzielung nachhaltiger Veränderungen bei Schlichtungspartnerinnen durch das Schlichtungsverfahren in %
	Abbildung 29: Nachhaltige Veränderungen bei SchlichtungspartnerInnen durch das Schlichtungsverfahren; im BEinstG getrennt nach SchlichtungswerberInnen und -partnerInnen in %
	Abbildung 30: nachhaltige Veränderungen bei Schlichtungspartnerinnen durch das Schlichtungsverfahren; im BgStg getrennt nach Schlichtungswerberinnen und -partnerinnen in %
	Abbildung 31: Angaben zur Erzielung von Sensibilisierung im Unternehmen durch das Schlichtungsverfahren
	Abbildung 32: Angaben zur nachhaltigen, unternehmensweiten/organisationsweiten Änderung von Abläufen, Strukturen oder Richtlinien durch das Schlichtungsverfahren

	TABELLEN
	Tabelle 1: Rücklauf Fragebögen
	Tabelle 2: Interviewpartnerinnen gruppiert




